
I. Teil.

Allgemeine Unterrichtslehre.

Erster Abschnitt.

Vom Zweck des Unterrichts.

§ 16.
Formale und materiale Bildung.

Aus dem Begriffe des erziehenden Unterrichts (§ 1)
folgt der Zweck desselben. Dieser kann im allgemeinen
kein anderer sein, als: durch Erregung vielseitigen
Interesses oder (was dasselbe ist) durch allgemeine,
harmonische Ausbildung des Geistes den Schüler
zu befähigen, dafs er die Ziele und Zwecke seines
zeitlichen Lebens und seine ewige Bestimmung
später selbständig anzustreben vermag. Er hat dem¬
nach die Aufgabe, dem Schüler Kenntnis der ihn umgebenden
Welt zu verschaffen und die ideale Welt in seiner Seele auf-
zuerbauen.

Im Verfolg des Hauptzweckes machen sich zwei Rich¬
tungen bemerkbar.

Wenn nämlich der Unterricht die geistigen Kräfte
(Anlagen) so anregt, weckt, leitet und übt, dal's sie
der Schüler nach und nach selbständig bethätigen und
anwenden, also sich selbst fortbilden, selbst forthelfen lernt,
so dient er

a) einem formalen Zweck; d. h. der Unterricht bildet
durch allseitige Übung die geistige Kraft heraus zum
Können, wirkt intensiv, fördert die formale Bildung.
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Wenn dagegen der Unterricht darauf abzielt, Anschau¬
ungen, Vorstellungen und Begriffe zu vermitteln, einen be¬
stimmten Wissensstoff oder Kenntnisse zur Erweiterung
des geistigen Gesichtskreises einzuprägen, dann verfolgt er

b) einen materialen Zweck; d. h. der Unterricht bildet
durch entsprechende Vermittlung den Stoff hinein
zum Wissen, wirkt extensiv, vermittelt Kenntnisse und
Fertigkeiten, fördert die materiale Bildung.

Ist die materiale Bildung auf dasjenige Wissen und Können
gerichtet, welches dem äufseren, wirklichen, realen Leben dient
und zur praktischen Berufstätigkeit vorbereitet, so mufs der
Bildungszweck

aa) ein realer genannt werden (Realbildung).
Soll dagegen der materiale Gehalt des Unterrichts den

Schüler zur Erkenntnis der Wahrheit und Sittlichkeit
führen, ihn mit dem Übersinnlichen und Göttlichen
bekannt machen und eben damit eine solche Stärke seines
Willens erzeugen, wie die Erreichung der höchsten Lebens¬
zwecke, der idealen Güter sie erfordert, so ist der Bildungszweck

bb) ein idealer (Idealbildung).
Die durch den Unterricht erzielte Einsicht soll daher nicht

ein blofses Wissen der Wahrheit sein, sondern soll viel¬
mehr durch die Klarheit des Denkens, durch die zwingende
Macht der Schlüsse, durch die ruhige Erwägung der Urteile
gegenüber der gegebenen oder zu suchenden Wahrheit zur
Zucht der Wahrheit werden, soll den Schüler befähigen,
die sittlichen Ideen des Wahren, Guten und Schönen,
sowie das göttliche Gesetz in seine Erkenntnis aufzunehmen
und sich von ihr hinwiederum antreiben zu lassen, selbst zu
thun, was Gott uns geboten und der Heiland Jesus Christ
gelehrt und uns vorgelebt hat. (Vgl. I. Bd. § 51 und
Böhms Disziplin der Volksschule § 20.)

Bei Gegenüberstellung der formalen und materialen Bildung
ergibt sich sofort, dafs sich keine Kraft anders bilden läfst
als an einem Stoffe; ebenso kann kein Stoff ohne An¬
wendung von Kraft verarbeitet werden.

Beide Zwecke lassen sich also niemals völlig trennen. Es
gibt keinen blofs formalen und keinen blofs mate-
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rialen Unterrichtszweck; denn eine formale Geistes¬
bildung ist ohne die materiale ebenso unmöglich als letztere
ohne die erstere. Wohl aber ist die einseitige Betonung
des einen oder des anderen Zweckes möglich und, wo sie
stattfindet, verwerflich. So würde eine einseitig betonte
formale Bildung zwar die geistigen Kräfte steigern, aber
keine solide Basis des Wissens legen. Und eine übormäfsig
betonte materiale Bildung würde zwar einen grofsen, reichen
Wissensstoff zu eigen machen, aber nicht die Fälligkeit, den¬
selben zu verarbeiten und fruchtbringend anzuwenden.

Vor Pestalozzi trat der materiale Zweck des Unterrichts
mehr oder weniger in den Vordergrund; Pestalozzi und seine
Schüler verhalfen dem formalen Zwecke zur Herrschaft. Die
Pädagogik der Gegenwart hält es für schädlich, dafs einer
dieser Zwecke dominiere; sie glaubt vielmehr, durch gleieh-
mäfsige Berücksichtigung beider Zwecke dem einen Haupt¬
zwecke des Erziehungsunterrichtes am besten zu dienen. Dem¬
entsprechend hat der Unterricht nicht blofs die Ausbildung
des Anschauungsvermögens oder des Gedächtnisses oder der
Phantasie oder des Verstandes anzustreben, er mufs vielmehr
das ganze Geistesleben (die Gedankenkreise) so zu gestalten
suchen, dafs daraus ein sittlich-religiöses Wollen ent¬
springt. Der sittlich -religiöse Charakter ist darum auch
das allgemeine Ziel des erziehenden Unterrichts.

Anmerkung. Übrigens ist daran zu erinnern, dafs ein Unter¬
richtsfach vor dem andern geeignet ist, den formalen Zweck zu
fördern (z. B. Grammatik, Rechnen), während ein anderes mehr
dem materialcn Zwecke dienstbar wird (z. B. Geographie), wes¬
halb man auch die J mehrfacher in formell und materiell bildende
einteilen kann.

Aus all dem Gesagten aber erhellt, dafs der erziehende
Unterricht keinen einseitigen Zweck, sondern allgemeine
Mensch enbildung zu erstreben hat.

§ 17 -
Die harmonische Bildung und das vielseitige Interesse.
1. Der erziehende Unterricht bezweckt die allgemeine

harmonische Ausgestaltung des ganzen Menschen. Dieser
ist nach Leib und Seele, nach seinen verschiedenen

Böhm, Praktische l'nterrlchtslehre. 4. And. 3
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Aufgaben und Bedürfnissen im Auge zu behalten. So
soll z. B. der Turnunterricht vornehmlich der Bildung des
Leibes zu gute kommen. In psychischer Hinsicht aber ist
mit möglichst gleichmäfsiger Berücksichtigung der drei Rich¬
tungen der Seelenthätigkeit fortgesetzt anzustreben:

a) durch Erregung der Sinnesthätigkeit die Weckung der
Wifsbegierde, durch Förderung der Denkthätigkeit die For¬
schungslust, in Summa: die Erkenntnis des Wahren;

b) durch steten Hinweis auf die schönen Erscheinungen
in der Natur und in der Kunst der Schönheitssinn, durch
Anleitung zur Teilnahme an Leid und Freud der Mitmenschen
das Mitgefühl, in Summa: das Fühlen des allgemein und
menschlich Schönen;

c) durch Anschauung sittlichen Handelns in kleinen und
gröfseren Lebenskreisen der Gemeinsinn; durch religiöse
Erhebung die Frömmigkeit, in Summa: das Wollen des
Guten.

Behält der Unterricht bei Ausbildung aller Kräfte die an¬
gedeuteten idealen Ziele fest im Auge, sucht er durch an¬
gemessenes Zusammenwirken aller Kräfte und Gaben klare
Einsicht zu gewinnen — und durch die richtige Erkenntnis
zugleich ein Fühlen und Wollen des Schönen und Guten
(Interesse) zu bewirken —, um so die menschliche Persönlichkeit
zur vollendeten Einheit zu gestalten: so steht er im Dienste
der harmonischen Menschenbildung. Diesterweg
verlangt: haimonische Ausbildung aller Kräfte im
Dienste des Wahren, Schönen und Guten durch vielseitige An¬
schauungen, welche selbstverständlich das vielseitige Interesse
erregen sollen.

2. Herbart (und mit ihm Zi 11 er) fordert vom Unterricht,
dafs er ein vielseitiges, gleichschwebendes Interesse
erzeuge, welches gemäfs den verschiedenfachen Beziehungen
des Menschen zu seiner Umgebung auch nach diesen verschie¬
denen Seiten hin auf mannigfache Gegenstände gleichmäfsig
gerichtet ist, so dafs kein einzelnes Streben überwiegt, sondern
alle möglichst gleich stark sind — zwei Bestimmungen, welche
sich in der oberwähnten Forderung Diesterwegs wiederfinden.
Interesse im Sinne Herbarts bedeutet Leben und Weben 'in
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der Sache, verständnisvolles Heimischsein in den Dingen, ent¬
wickelte Selbstthätigkeit der geistigen Kraft. »Es soll nicht
bei dem blofsen Wissen sein Bewenden haben; wer Gewufstes
festhält und zu erweitern sucht, der interessiert sich dafür«.
(Herbart.) Dieser lebendige Geisteszustand, das Interesse,
ist die Quelle alles Wollens und Handelns. »Nicht im
Wissen, sondern im Wollen liegt der Wert des Menschen«.
(Herbart.)

Da die Aufstellungen Herbarts und Diesterwegs im wesent¬
lichen übereinstimmen, so sind sie nachstehend aphoristisch
nebeneinander gestellt.

Herbart unterscheidet:
I. Das Interesse der Er¬

kenntnis und zwar:

1. (las empirische, das durch blofse
Abwechslung und Mannigfaltig¬
keit der Wahrnehmungen, durch
Erfahrung gewonnen wird (Sin¬
neserkenntnis);

2. das spekulative, das durch den
Nachweis dos Notwendigen im Zu¬
sammenhang der Begebenheiten,
durch Nachdenken über Erfah¬
rungsgegenstande erzeugt wird
(Verstandeserkenntnis);

3. daB ilsthctlschc, das durch Auf¬
suchen der schönen Verhältnisse
an den Dingen und Handlungen
erregt wird. (Ästhetische Wert¬
schätzung.)

II. Das Interesse der Teil¬
nahme und zwar:

4. das sympathetische, das im Um¬
gang mit Menschen durch Teil¬
nahme an deren Leiden und
Freuden sich äufsert;

Diesterweg fordert:
I. Bilduug der Erkennt¬

nis und zwar:
1. Sinnesgewccktheit durch sinn¬

liche Anschauungen der
Körperwelt und ihrer Verände¬
rungen ;

2. Denkfähigkeit durch mathe¬
matische Anschauung der
Kaum-, Zeit-, Zahl- und Be¬
wegungsverhältnisse etc.

IL Bildung des Gefühls
und zwar:

3. Schönheitssinn durch ästheti¬
sche Anschauungen der
schönen Erscheinungen des Na¬
tur- und Menschenlebens (Kunst-
darstellnngen);

Mitgefilhl durch die rein-
menschlichen Anschau¬
ungen edel gestalteter Einzel¬
leben, edler Lebensverhältnisse;
sympathetische Neigungen etc.
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5. das soziale, das durch Nach¬
denken über die Verhältnisse und
die Schicksale in Familie, Ge¬
meinde, Kirche und Staat erregt
wird:

das religiöse, das den Blick aus
dem irdischen Gedränge schn-
suchts- und hoffnungsvoll nach
oben richtet und zu einem erhe¬
benden Umgang mit Gott führt.

Man sieht, dafs die sechs Inter¬
essen zwei Klassen, die der Er¬
kenntnis und der Teilnahme
(Geist und Gemüt), bilden und aus
zwei Quollen fliefsen: aus der E r-
fahrung, welche Kenntnis der
Natur, und aus dem Umgange,
welcher Gesinnungen (Teilnahme)
vermittelt.

Vergl. §

III. Bildung des Willens,
und zwar:

5. Gemeinsinn
a) durch sittliche Anschau¬

ungen, Beobachtung des
sittlichen Thuns der Um¬
gebung , gegenwärtiger und
geschichtlicher Personen;

b) durch soziale Anschau¬
ungen, welche durch Beob¬
achtung der gesellschaftlichen
Zustände sich ergeben;

6. Frömmigkeit durch religiöse
Anschauungen, die das Kind
bei frommen Eltern, durch Be-
trachtungder betenden Gemeinde
im Gotteshaus etc. gewinnt; Be¬
ziehung der Gesinnung auf Gott.

Man sieht, dafs die Anschau¬
ungen den drei Hauptthätigkeiten
der Seele, dem Erkennen, Fühlen
und Wollen, und den drei Ideen
des Wahren, Schönen und
Guten entsprechen, die sich im
wesentlichen mit den Herbartschen
Interessen der Erkenntnis und der
Teilnahme (lecken.

28, Ziff. 5.

§ 18.
Zweck des Volksschulunterrichtes insbesondere.

Die Volksschule ist, wie ihr Name sagt, eine Schule für
alle Kinder des Volkes ohne Unterschied des Standes oder
Geschlechtes und ohne Rücksicht auf den künftigen Beruf.
Sie ist die allgemeinste Schule, »die allgemeine Heer-
strafse für alle Kinder« (J. Grimm). In derselben soll die
Volksjugend die für das Leben notwendige Menschenbildung
hauptsächlich durch geordneten Unterricht erhalten. Die
Schüler sollen zu tüchtigen Menschen, braven Bürgern
und guten Christen herangebildet werden. Mit und bei dem
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Unterricht und durch denselben soll also auch erzogen, es
soll die häusliche Erziehung zugleich fortgesetzt, ergänzt oder
berichtigt und ein wahrhaft sittlicher und religiöser
Sinn gepflegt und bethätigt werden. Somit ist die Volks¬
schule als Unterrichtsanstalt eine Erziehungsanstalt.

In dem Gesetzentwurf über das VoLksschulwesen im Königreich
Bayern (München 1807) wurde die Aufgabe der Volksschule wie
folgt bezeichnet: »Die Volksschule ist eine öffentliche Unterrichts¬
anstalt, welche die Jugend neben der Pflege ihrer religiösen und
sittlichen Erziehung in den zur weiteren Ausbildung für das häus¬
liche, soziale und Berufsleben notwendigen allgemeinen Kenntnissen
und Fertigkeiten zu unterrichten hat.«

Das österreichische Reichsvolksschulgesetz vom 14. Mai 186!)
stellt den Erziehungszweck der Volksschule mehr in den Vorder¬
grund. Es formuliert den Zweck der Volksschule wie folgt: »Die
Volksschule hat im allgemeinen die Aufgabe, zur Erreichung
des obersten Erziehungszweckes nach Möglichkeit beizutragen;
ihre besondere Aufgabe ist, die Geistesthätigkeit der Kinder zu
entwickeln, sie mit den zur weiteren Ausbildung fürs Leben er¬
forderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten und die
Grundlage für Heranbildung tüchtiger Menschen und Mitglieder
des Gemeinwesens zu schaffen.«

Die Volksschule hat allen Kindern, welche durch sie
hindurchgehen, eine, das "Wesentlichste umfassende, abge-
geschlossene allgemeine Bildung zu vermitteln, wie sie
jedem Menschen nötig ist. Dies mufs um so dringender des¬
wegen gefordert werden, weil die überwiegende Zahl der Kinder
einzig und allein den Volksschulunterricht geniefst.

Für diejenigen Kinder, welche noch eine höhere Lehr¬
anstalt besuchen, bildet sie die Vorbereitungsschule, in welcher
die Grundlagen (Elemente, daher auch Elementarschule) der
Geistesbildung geboten werden. (Menschenbildung — Berufs¬
bildung. Pestalozzi, Rousseau).
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Zweiter Abschnitt.

Vom Stoff des Unterrichts.

§ 19-
I. Auswahl des Stoffes.

Die Masse des menschlichen Wissens und Könnens ist so
grofs, dafs ein einzelner Mensch sie nie in sich aufnehmen oder
bewältigen kann. Es mufs deshalb für den Unterricht über¬
haupt und insbesondere für den in der Volksschule aus dieser
Stoffmasse eine Auswahl getroffen werden.

Was aber ist das Beste für die Volksschule? Die
Antwort auf die Frage ist schon sehr verschieden ausgefallen.

a) Man hat gesagt: Was nützlich ist, soll'gelehrt werden.
Allein das Prinzip der Nützlichkeit würde der Volksschule eine zu
grofse Zahl von Unterrichtsgegenständen zuführen. Es sei hier nur
an die Gesundheitslehre, Gesetzeskunde, Stern- und Witterungskunde,
den Handfertigkeitsunterricht etc. erinnert, die alle ihren Nutzen
haben und deshalb auch für die Aufnahme unter die Lehrgegen¬
stände schon vorgeschlagen wurden. In die Volksschule gehört
aber nicht das blofs Nützliche, sondern lediglich das Notwendige.

b) Man hat sodann den formalen Gesichtspunkt vorwalten
lassen, also diejenigen Lehrfächer für besonders geeignet erklärt,
welche die Kräfte allseitig üben und zur Selbstthätigkeit (Fertigkeit)
steigern. Dies wäre jedoch eine verwerfliche Einseitigkeit, wie wir
S. 33 nachgewiesen haben.

c) Der einseitig materiale Gesichtspunkt aber ist unstatthaft,
weil er die Gefahr in sich birgt, dafs das Wissen (Kenntnisse)
nur äufserlich, mechanisch angeeignet wird, also der formale Zweck
darunter leidet.

Keines dieser Prinzipien darf bei der Stoffauswahl ausschliefslich
maßgebend sein, weil keines den Zweck des erziehenden Volks¬
schulunterrichts ausschliefslich im Auge hat.

Die Auswahl des Lehrstoffes darf nur aus dem
Gesamtzwecke der Volksschule — und dem allgemeinen
Erziehungsziele — abgeleitet werden. Darnach ist nur
solcher Stoff zu wählen, welcher das Kind allseitig und
harmonisch zu bilden geeignet erscheint und dem gei¬
stigen Standpunkt desselben entspricht.
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Deshalb müssen alle Stoffe, welche der Zweck erfordert,
in den Unterricht aufgenommen werden (auch wenn sie nicht in
besonderen Stunden, sondern gelegentlich gelehrt werden), sofern
sie der Passungskraft der Schüler (nach der Durchschnitts¬
befähigung) entsprechen.

So lassen sich in der Naturgeschichte Belehrungen über die
Gesundheit, in der Geographie oder auch im Rechnen solche über
den Kalender, in Geographie und Geschichte über die Staatsgesetze
einflechten. Logik, Psychologie, Theologie etc. bleiben vom Volks¬
schulunterricht ausgeschlossen.

Nach Grasers Forderung mufs der Unterricht »Lebens-
unterricht« sein, entsprechend dem altrömischen Sprichwort:
»Non scholae, sed vitae discimus«. (Nicht für die Schule,
sondern für das Leben lernen wir.) Soll aber der Unterricht
den Schüler dazu befähigen, dafs er die Ziele und Zwecke
seines zeitlichen Lebens und seine ewige Bestimmung später
selbständig verfolgen kann, so mufs er den Urquell alles
Lebens, Gott, ferner die Natur, in der er, und die Menschen,
mit denen er in der Welt lebt, kennen lernen. »Gott, Mensch,
Natur: das sind die drei realen Lebenssphären, in welche
der Mensch mit seiner gesamten Existenz hineingepflanzt ist,
und worin alle Bedingungen seines Wohles und Wehs ent¬
halten sind.«

Gotteskunde, Menschenkunde, Naturkunde sind daher
die drei grofsen Lehrobjekte, aus denen der Unter¬
richtsstoff für die Volksschule auszuwählen ist.

Die öotteskunde soll wahre Erkenntnis Gottes und seiner
Offenbarungen vermitteln und damit Sittlichkeit und Gottes¬
furcht begründen. Es ist dies, wenn auch nicht allein,
so doch zu allermeist die Aufgabe des Religionsunter¬
richts, weicherden Unterricht in der biblischen Geschichte
(mit Kirchengeschichte) und im Katechismus, sowie den
religiösen Memorierstoff mit einschliefst. (Auch das Bibellesen,
der kirchliche Gesang und die Liturgik sind hieher zu
rechnen.)

Die Menschenkunde nimmt den Menschen geistig, da er
Dach der natürlichen Seite in die Naturkunde einschlägt.
Darum gehört hierher das Band der Geister, das Wort, die
Sprache. Aber das Sprechen allein würde für den geistigen
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Verkehr nicht genügen; es ist auch nötig, die Gedanken
schriftlich richtig ausdrücken und ebenso von andern ent¬
gegennehmen zu können. Als einzelne Unterrichtsgegenstände
des Sprachfaches erscheinen darum: Sprachübung in Ver¬
bindung mit dem Anschauungsunterricht (der zugleich
ein Teil der Naturkunde ist), Lesen, Schreiben, Ortho¬
graphie, Aufsatz (Stil) und Grammatik.

Der Sprachunterricht ist einer der wichtigsten Gegenstände
des Volksschulunterrichts, da durch die Sprache jeder Unter¬
richt erst recht möglich, durch sie jeder andere Gegenstand
des Wissens oder Könnens erst vermittelt wird.

Wie in der Sprache zumeist das Denken, so kommt im
Gesänge das Fühlen, in der Handlung — Geschichte — aber
das Wollen des Menschen zum Ausdruck, weshalb auch der
Gesang- und Geschichtsunterricht in die Rubrik Menschen¬
kunde fallen.

Die Naturkunde vermittelt die vor allem für das praktische
Leben unentbehrliche, aber auch ideal bildende Naturkenntnis.
Zu ihr gelangt man

a) durch den Realunterricht, welcher die Natur¬
wesen und -erscheinungen zum Gegenstande der Betrachtung
macht. Hieher gehören der Unterricht in der Erdbeschreibung
oder Geographie, in der Naturgeschichte und Natur¬
lehre;

b) durch den Unterricht in der Mathematik, der von
den Naturgegenständen die Zahl- und Raumgröfsen abstrahiert
und die Formen darstellt. Dies geschieht durch den Unter¬
richt in der Zahlen lehre (Rechnen), in der Raumlehre,
im Zeichnen und Schönschreiben.

c) An die Naturkunde reiht sich das Turnen, das unseren
Körper zum geschickten Träger des Geistes machen soll, und
der Unterricht in den Handarbeiten.

Anmerkungen.

1. Die vorgenannten Lehrgegenstände geben den Stoff des
Volksschulunterrichts nur im allgemeinen an. Was aus jedem ein¬
zelnen Lehrfache wieder für die Volksschule auszuwählen ist, wird
in der speziellen Methodik gezeigt werden.
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2. Die richtige Wahl der Lchrgegenstiinde und die Auswahl
aus denselben setzt eine Summe von pädagogischen Erfahrungen
und gereifte Urteile voraus. Darum kann dieselbe nicht jedem
einzelnen Lehrer überlassen werden, sondern die leitenden Schul¬
behörden bestimmen die zu lehrenden Gegenstände.

In Bayern z. B. sind durch den revidierten Lehrplan vom
Jahre 1811 zwei Hauptklassen von Lehrgegenständen vorgeschrieben.
Die 1. Hauptklasse begreift die unbedingt notwendigen Gegen¬
stände und besteht aus drei Artikeln: »Gott, Sprache, Zahl und
Mafs«, d. i. Religion, Lesen und Schreiben, Rechnen. (Die drei
Gegenstände [Trivium = Trivialschule] der früheren Volksschule.)

Die 2. Hauptklasse begreift die gemeinnützigen Gegenstände.
Sie enthält auch drei Artikel: »Mensch, Natur, Kunst«, d.h.
Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Zeichnen, wozu noch als
regelmäfsiger Übungsgegenstand der Gesang kommt. — Neuere
Erlasse der Scbulbehörden (Kreislehrpläne) haben auch die Pflege
des Turnens, der Handarbeiten und den Unterricht in der Natur¬
lehre empfohlen, bezw. befohlen.

In Preufsen sind die oben angeführten Lehrgegenstände der
Volksschule durch die Allgemeinen Bestimmungen vom
15. Oktober 1872 festgesetzt worden.

3. Die Einreihung des Realienunterrichtes in die Lehrgegenstände
der Volksschule ist das Verdienst des grofsen Pädagogen Comenius,
dessen Ideen sich erst in der Neuzeit zum Teil verwirklichten.

4. Man kann jedoch auch nach andern Gesichtspunkten ver¬
fahren und Sachunterrichtsgcgenstände und Formale
Unterrichtsgegenstände oder: Historische Fächer, die
den Umgang, und Naturkundliche Fächer, welche die Er¬
fahrung ergänzen, unterscheiden, wobei einige Fächer übrig
bleiben, die sowohl nach der einen wie nach der andern Seite
neigen. Z. 15.

I. Übersicht.
Formale Unterrichts-A. Sachunterrichts-

gegenstände.
1. Religion.
2. Geschichte.
3. Naturkunde.

B.
gegenstände.

1. Sprache.
2. Rechnen und Geometrie.
3. Singen.
4. Zeichnen.

1. Anschauungsunterricht und Heimatkunde!.
2. Geographie.
3. Turnen.
4. Handfertigkeit.
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II. Übersicht.
A. Historische Fächer,
die den Umgang ergänzen.

1. Geschichtliche Gegen-

B. Naturkundliche Fächer,
welche die Erfahrung erweitern.
1. Naturkundliche Gegenstände.

stände: Religion und Ge- 2. Mathematische Gegenstände.
schichte.

2. Sprachliche Gegenstände.
3. Singen.

3. Turnen.
4. Handfertigkeit.

1. Zeichnen.
2. Anschauungsunterricht und Heimatkunde.
3. Geographie.

§ 20.
2. Verteilung und Anordnung des Lehrstoffes.

a) Der Lehrplan.
1. Eine allgemeine Angabe des Lehrstoffes ist ungenügend.

Aus den angeführten Lehrgegenständen ist der Stoff auch für
die einzelnen Alters- (und Bildungs-) Stufen auszuscheiden
und zu bestimmen, wie weit die Schule überhaupt und die
Schüler jeder Klasse in jedem einzelnen Gegen¬
stande kommen sollen (= Lehrziel, Schulziel, Klassenziel) mit
Rücksicht auf die Lehrzeit (Jahresziel, Semesterziel). Dabei
ist zu erwägen, in welcher Weise die Lehrfächer nachein¬
ander zu folgen oder nebeneinander aufzutreten haben.

Eine mit Rücksicht auf das Lehr ziel und das Zeit-
mals entworfene Gliederung des Lehrstoffes heilst
Lehrplan. Er bildet gleichsam den Etat im Schulhaushalt.

Bei der Aufstellung des Lehr planes hat man sich
von folgenden Grundsätzen leiten zu lassen:

a) Die Lehrziele der einzelnen Unterrichtsgegenstände
müssen dem Gesamtunterrichtszwecke untergeordnet bleiben.
Dieselben dürfen nicht zu hoch gesteckt sein. Es ist entschieden
zweckmäfsiger, wenn ein Lehrplan nur das für ein Schuljahr
vorschreibt, was man bei normalen Verhältnissen unbedingt
verlangen kann, das Minimum. Die Maximalforderung führt
leicht zur Überanstrengung der Schüler oder zu oberflächlicher
Arbeit. (Vergl. Leutz.)
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b) Der gewählte Lehrstoff mu[s dem Lehrziel entsprechen,
wertvoll und geeignet sein, den Geist vielseitig zu bilden.

c) Auch der für jede Bildungsstufe bestimmte Lehr¬
stoff soll als ein abgerundetes Ganzes erscheinen und dem
Standpunkt des Schülers angepafst sein.

d) Jedem Lehrgegenstande ist die für seine gründliche Be¬
wältigung nötige Zeit zuzumessen.

e) Die Lehrstoffe jeder Bildungsstufe müssen im Geiste zu
einer Einheit verbunden oder konzentriert werden. (Hievon
unten mehr.)

2. Die Verteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen
Bildungsstufen kann auf zweierlei Art geschehen, nämlich im
Sinne des Nacheinander und des Nebeneinander. Man
unterscheidet in dieser Beziehung fortschreitende und kon¬
zentrische Lehrpläne.

a) Der fortschreitende (progressive) Lehrplan will die ein¬
zelnen Lehrgegenstände nacheinander behandelt wissen, den
zweiten also erst, wenn der erste absolviert ist.

Da die Einheit des Lehrplans durch dieses konsequente Nach¬
einander leiden, der dauernde Erfolg des Unterrichts in Frage ge¬
stellt würde, so sieht man in der Volksschule davon ab. Eine
frühere Zeit dagegen hing mit Vorliebe an diesem System. Man
lehrte im Mittelalter zuerst das Trivium, dann das Quadrivium, ja
auch die einzelnen Gegenstände derselben nacheinander. So läfst
man Walafried Strabo in dem nach ihm benannten Tagebuch er¬
zählen, dafs er im Jahre 815 Lesen und Schreiben (deutsch),
816 die lateinische Grammatik, 817 die Orthographie, 818 die Metrik
(819 Wiederholung), 820 die Rhetorik, 821 die Dialektik erlernte.
Nun folgte das Quadrivium: 822 Arithmetik, 823 Geometrie, 824
Musik und 825 Astronomie. In den Mittelschulen ist der fort¬
schreitende Lehrplan heute noch nicht ganz aufgegeben.

b) Der konzentrische (cyklische) Lehrplan führt alle
Lehrgegenstände, in welchen auf jeder Bildungsstufe unter¬
richtet werden soll, nebeneinander auf, so dafs alle Unter¬
richtsfächer in jedem Schuljahre wiederkehren, wenn auch in
stets sich erweiternder Form. Wissen und Können erweitern
sich nach Art der konzentrischen Kreise.

Obwohl konzentrische Lehrpläne für die Volksschule
grundsätzlich aufgestellt werden und ein thunlichstes In-
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einandergreif en aller Unterrichtsgegenstände schon
mit Beginn des Schulunterrichts notwendig ist, so hat man
doch auch daran festzuhalten, dafs die Lehrgegenstände von
Anfang an zugleich in einer bestimmten zeitlichen
Reihenfolge zu behandeln sind. Wird aber ein neuer Lehr¬
gegenstand aufgenommen, so ist demselben so viel Zeit zuzu¬
messen, als notwendig erscheint, damit derselbe mit Energie Ein¬
gang in die herrschenden Vorstellungskreise gewinne. (Richtige
Verbindung des Nacheinander und des Nebeneinander!)

Von dieser Ansicht war schon Gras er geleitet, der in seiner
»Divinität« (1811) den Elementarunterricht in drei Hauptklassen
zu je zwei Schuljahren teilte nach den drei Hauptperioden der
Entwicklung: der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Vernunft.
Während des ersten Bienniums bewegt sich das Leben im Kreise
der Anschauung (1. Jahr Kenntnis der Familie, 2. Jahr der
Gemeinde). Im zweiten Biennium soll der Schüler auf der Gründ¬
lage der bisher erworbenen Kenntnisse durch den Unterricht einen
Begriff erhalten vom Vaterland (3. Jahr) und vom Ausland
(4. Jahr). Im dritten Biennium mufs der Unterricht besonders mit
dem Urteilsvermögen aufgefafst werden. Kenntnis der Be¬
ziehungen des Menschen zur Menschheit, zur Natur und Gottheit
(5. Jahr), Kenntnis des Universums und Gottes im Verhältnis zum
Menschengeschlecht (6. Jahr). So dehnt sich der Unterricht in
sechs konzentrischen Kreisen (gemäfs der Zahl der damals für die
Volksschule festgesetzten sechs Schuljahre) nach Umfang und Ver¬
tiefung aus. (Vgl. Comenius, Dkl. mag., Kap. 27 u. 29.)

3. Der konzentrisch angelegte Lehrplan führt aber noch
nicht notwendig zu einer organischen Einheit. Man
sucht diese zu erzielen durch die Beziehung der
verschiedenen Teile des Unterrichts aufeinander,
durch die Konzentration dos Vorstellimgskrelses. Diese
Idee, welche schon Jacotot in den Worten ausdrückte: »Ver¬
stehet ein Buch und beziehet alle anderen darauf« — ist wegen
der einheitlichen Ausgestaltung des kindlichen Gedanken¬
kreises festzuhalten, indem Verwandtes und Zusammen¬
gehöriges aufeinander bezogen und, wo es geht, zusammen¬
geordnet wird.

Die absichtliche Konzentration oder Verknüpfung'der
Vorstellungen und Gedanken, welche der Unterricht dar¬
bietet, kann sich beziehen 1. auf den Stoff eines einzelnen
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Lehrgegenstandes, der, wie z. B. der Religionsunterricht, ver¬
schiedene Unterabteilungen in sich fafst, oder 2. auf einzelne
leitende (associierende) Fächer.

Auf die letztere Weise erhält man verschiedene
Gruppen von Lehrfächern, in welchen diejenigen einzelnen
Lehrgegenstände gleichsam als Konzentrationspunkte (Mittel¬
punkte) erscheinen, welche die vielseitigste Anknüpfung mit
den andern zulassen. So denken wir uns z. B. die Sitten¬
lehre als den Mittelpunkt für alle religiösen Lehrfächer, das
Lesen und im Zusammenhang damit das Lesebuch als den
Konzentrationspunkt für die Sprachfächer, die Geographie
als den für die Realien. Auch die einzelnen Gruppen gestatten
Beziehungen zu einander. — (Übrigens ist hier noch zu be¬
merken, dafs da, wo die sämtlichen Unterrichtsfächer in der
Hand eines Lehrers hegen, die Konzentration am ersten mit
Erfolg für den Unterricht durchzuführen ist.)

Man hat nicht selten den Gedanken der Konzentration falsch
aufgefafst und einen einzigen Gegenstand als das Zentrum des
Unterrichts betrachtet, dem sich sämtliche Gegenstände als unter¬
geordnete Glieder anzuschliefsen hätten, so z. B. den Religions- oder
den Sprachunterricht. Die strenge Konzentration, welche nach
Herbarts Grundsätzen von Ziller versucht wurde und die Prof.
Dr. Rein in den »acht Schuljahren« in die Schulpraxis einzuführen
strebt, stellt den historischen »Gesinnungsunterrieht« als
konzentrierenden Mittelpunkt auf. Die für die acht Schuljahre
ausgewählten Gesinnungsstoffe sollen dem Entwicklungsgang
der Menschheit entsprechen, den jeder Einzelne zu durchlaufen
habe. Daher acht kulturhistorische Stufen für die acht Schul¬
jahre, nämlich: 1. Zwölf Märchen, 2. die Geschichte Robinsons,
3 die Patriarchengeschichte, 4. die Zeit der Richter, 5. die Könige
Israels, 6. das Leben Jesu, 7. die Apostelgeschichte, 8. die Geschichte
der Reformation. Diesen Stoffen schliefsen sich mit dem dritten
Schuljahr weltgeschichtliche Abschnitte an: Die heimatlichen Sagen
die Nibelungen, die deutsche Geschichte.

Es ist mit Recht behauptet worden, »dafs die Konsequenz
dieser Forderung zu einer künstlichen Zusammentragung der ver¬
schiedenen Unterrichtsstoffe und dadurch zur Zersplitterung
des Gedankenkreises führt. Die Konzentrationsidee mufs
vielmehr pädagogisch, d. h. so verstanden werden, dafs der Lehrer
lr* der unterrichtlichen Behandlung der verschiedenen Disziplinen,
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die scheinbar ihre eigenen Wege verfolgen, das in der Seele des
Kindes vereinzelt Dastehende zusammenzuführen, das Auseinander¬
strebende zu verknüpfen bestrebt ist, dafs er dabei die eigene Er¬
fahrung des Zöglings überall herbeizieht, damit von verschiedenen
Punkten des Wissens aus Verbindungen miteinander hergestellt
werden« (Bartels). Die Vorstellungswelt mufs ein harmonisches
Ganzes bilden. Die vorausgehende Konzentration des Stoffes steht
somit nur im Dienste der beabsichtigten Vorstellungs- und Ge¬
dankenverbindung. Es kann somit kein einzelner Lehrgegen¬
stand, auch nicht der wichtigste, den Bildungszweck des Volks¬
schulunterrichts nach allen Seiten hin fördern, also auch nicht
der einzige Mittelpunkt sein. »Nicht der Lehrer oder der
Lehrstoff, das Kind (die werdende Persönlichkeit) ist
der Mittelpunkt der Lehr- und Erziehungsthätigkeit.«
(Diesterweg.)

Seminarinspektor Königbauer spricht in seiner Schrift
»Zur Reform des Unterrichtsbetriebes« die Ansicht aus: Wenn die
Volksschule ihrer Aufgabe gerecht werden und dem Unterricht die
richtige »Konzentration« geben wolle, so dürfe der Lehrstoff nicht
nach »Fächern« eingeteilt und vermittelt werden, sondern müsse
dem menschlichen Interessenkreise entnommen werden, zu
welchem 19 Gruppen gehören, nämlich: Nahrung, Kleidung,
Wohnung, Heizung und Beleuchtung, Beschäftigung, die Landschaft
und ihre Produkte, Wind und Wetter, Gestirne und Zeiten, der
menschliche Organismus, die Arbeitsteilung, Gesellschaftsordnung,
der Verkehr, das Eigentum, die Wertbestimmung, der Haushalt,
Sitten und Gebräuche, der Streit und das Recht, die ästhetisch¬
moralische und die sittlich-religiöse Bildung. Zur Einführung in
diese Interessenkreise habe noch die Erwerbung von gewissen
Fertigkeiten zu treten, zu welchen die Übungsfächer Lesen, Schreiben,
Rechnen, Singen, Zeichnen und Turnen gehören. —

Die Anordnung des Unterrichtsstoffes ist übrigens zugleich
Sache der Methode, weshalb in dem folgenden Abschnitt dieser
Punkt wiederholt berührt werden mufs.

Anmerkung. Noch sei erwähnt, dafs die Durchführung eines
Lehrplanes in Klassen mit mehreren Jahrgängen viel schwieriger
ist als in sieben- oder achtklassigen Schulen, wo jedes Schuljahr
eine Klasse bildet. In der Regel wurden deshalb für gemischte
Klassen, besonders aber für einklassige Schulen, Lehrpläne mit
beschränkten Lehrzielen aufgestellt.
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4. Der Wert eines guten Lehrplans ist ein sehr
erheblicher. Er besteht hauptsächlich in der Ver¬
hinderung planloser Arbeit und in der Erzielung
eines ziemlich gleichmäl'sigen Fortschrittes in den
gleichartigen Volksschulen eines Landes, eines Kreises etc.
Durch ihn wird der zerstreute Lehrer von Nebendingen
weg auf Sammlung seiner Kräfte für die Hauptaufgabe
hingewiesen, der eilfertige von der Oberflächlichkeit
ab- und zur Gründlichkeit angemahnt, der langsame aber
durch das stets vor Augen gestellte Ziel zu regem
Eifer angespornt. Der Lehrplan gibt auch dem Visitator
eine bestimmte unübersteigbare Norm und steht somit unbilligen
Forderungen von dieser Seite im Wege.

Die Lehrpläne sind das Ergebnis fortgehender Arbeit des
ganzen Lehrerstandes und seiner Behörden. Die von den Landes-
schulbehörden ausgegebenen Lehrpläne sind meist sehr allgemein
gehalten und nicht für lokale Verhältnisse geschaffen. (Allgemeine
Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 für Preufsen; Schul- und
Unterrichtsordnung für die allgemeinen Volksschulen vom 20. August
1870 für Österreich; allgemeiner Lehrplan von 1811 für das
Königreich Bayern etc.) Selbst die auf Grund des allgemeinen
bayerischen Lehrplanes erst in neuerer Zeit entstandenen, mit
viel Sorgfalt ausgearbeiteten und den Zeitforderungen entsprechen¬
den Kreislehrpläne lassen noch einen ziemlichen Spielraum.

Am Ende jeden Schuljahrs hat der Lehrer schriftlich nach¬
zuweisen, wie weit das Lehrziel des Lehrplanes erreicht wurde,
und die Gründe anzugeben, welche dies etwa hinderten. (Krank¬
heiten, schlechter Schulbesuch wegen ungünstiger Witterung,
schwache Begabung etc.) Diese Rechtfertigungsschrift des Lehrers
heilst Lehrnachweis. Auch dieser hat seinen bestimmten Wert.
Je ehrlicher und offener er nämlich die Verhältnisse der Schule
schildert, einen um so sichereren Boden haben die Visitatoren für
e me billige und gerechte Beurteilung. Ein sorgfältig geführtes
Tagebuch ist übrigens der beste Lehrnachweis.

5. Der Lehrplan mufs eine Ergänzung finden in
dem Lcktionsplan, der die Verteilung des Lehrstoffes
auf ein Jahr oder Semester, auf die einzelnen Quartale, Mo¬
nate, Wochen und Tage enthält. Ein solcher Plan dient zur
Kontrolle wie zur Vorbereitung. »Ohne ihn arbeitet der
Lehrer ins Blaue hinein; er fühlt sich seines Erfolges niemals
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sicher und vermag auch nicht jederzeit Rechenschaft über seine
Arbeit zu geben« (Leute). Genaue Einhaltung des Lektions¬
planes ist notwendig und jede Abweichung davon in Bälde
wieder auszugleichen, damit keinem Teile des Lehrstoffes zu
viel oder zu wenig Zeit zugewendet werde.

Anmerkung. Den Lektionsplan, der auch in Tabelleuform
angelegt werden kann, hat jeder einzelne Lehrer selbst auszuarbeiten,
und es ist dies allen Lehrern, besonders denen an ungeteilten
Schulen, nicht genug zu empfehlen. (Brandmüller und Prager:
Verteilung des Lehrstoffes in den ungeteilten Schulen nach Monaten
und Wochen. Eichstätt 1878. — Brixle, »Zur Volksschulpraxis
der ersten drei Schuljahre.« Eine sehr empfehlenswerte Verteilung
des Lehrstoffes samt Anleitung zur Durcharbeitung desselben.
München, 1898.)

In manchen Schulen wird in ganz ähnlicher Weise am Schlüsse
jeder Woche eingetragen, was gelehrt worden ist. Diese ebenfalls
tabellarische Konstatierung heifst Lektionsmanual.

§ 21.
») Der Stundenplan.

In allen Schulen mul's ein- für allemal bestimmt sein, was
in jeder Stunde eines jeden Schultages (und der Woche)
gelehrt wird. Eine Tabelle aber, welche die genaue
Verteilung der Lehrfächer (nach Malsgabe der ihnen
zugemessenen Zeit) auf die Tagesstunden und Wochen¬
tage und zugleich auf die einzelnen Schul-Klassen
und Abteilangen angibt, heifst Stundenplan oder
Stundenordnung (auch Lektionsplan).

Bei Aufstellung und Ausarbeitung eines Stunden¬
planes beachte man folgendes:

Der Stundenplan ist nach den bestehenden Vor¬
schriften über Unterrichtszeit, Unterrichtsdauer etc. und nach
Mafsgabe der den einzelnen Lehrfächern im Lehrplan zuge¬
messenen Zeit anzufertigen.

In Anbetracht des steten Abhängigkeitsverhältnisses zwischen
Lehr- und Stundenplan ist den schwierigeren, wichtigeren und
umfangreicheren Fächern mehr und günstiger gelegene Zeit
zuzuweisen als den leichteren, minder wichtigen und weniger
umfangreichen Gegenständen.
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Die Religionsfächer legt man in der Regel auf die Morgen¬
stunden, weil da das Herz noch empfänglich, das Gemüt noch rein
gestimmt, das Rechnen auf den Vormittag, weil da der Geist
noch lebendig, die Denkkraft noch ungeschwächt ist. Die mehr
mechanischen Fächer wie Schreiben, Lesen etc. kommen nach¬
mittags daran. Auch scheint es nicht angezeigt, jeden Tag mit
demselben Gegenstande zu beginnen.

Da weder die Zahl der Lehrgegenstände, noch ihr innerer Wert,
noch ihr Umfang für die verschiedenen Klassen gleich ist, so mufs
bei der Anfertigung die jedem Gegenstande zuzuteilende Stunden¬
zahl erst für jede Klasse einzeln aufgeschrieben und darnach die
Abgleichung vorgenommen werden.

Das Ausmafs der Zeit für die einzelnen Gegenstände hat
nicht selten zu Differenzen geführt. In diesem Betreff gibt die
»Schul- und Lehrordnung für die deutschen Schulen des Kreises
Mittelfranken« vom Jahre 1877 in dankenswerter Weise eine feste
Norm. Dieselbe bestimmt nämlich das Verhältnis der Hauptgegen¬
stände nach Prozentsätzen, z. B. für die Mittelklasse bei wöchent¬
lich 25 Stunden Unterricht folgendermafsen:

20°/ 0 = 5 Stunden für Religion,
40% = 10 „ „ Deutsch,
20% = 5 „ „ Rechnen,
15% — 4 „ „ Realien,

5 % = 1 „ „ Singen.
Zeichnen und Turnen sind hierbei nicht berücksichtigt.
Die Rücksicht auf die Gesundheit der Schüler fordert

eine zweckmäfsige Aufeinanderfolge der Unterrichtsgegen-
stände. Auch darf der Unterricht (besonders in Unterklassen)
nicht zu frühe beginnen und nicht zu lange andauern.

Auf eine anstrengende Lektion darf nicht in der nächsten
Stunde wieder eine schwierige, sondern es mufs eine solche folgen,
welche nach einer Seite hin eine Erholung möglich macht; an eine
Lektion, welche die Schüler zu s te h en nötigt, soll sich eine solche
reihen, bei der sie sitzen können. Singen und Turnen dürfen
nicht unmittelbar dem Essen folgen. Besonders sei erwähnt, dafs
bei dreistündigem Vormittagsunterricht Zwischenpausen vor¬
zusehen sind und zwar nach der ersten Stunde eine solche von 5,
nach der zweiten von 10—15 Minuten.

Dem jugendlichen Verlangen nach Abwechslung trägt
man durch eine geregelte Gruppierung der Lehrgegenstände
für die beiden Wochenhälften Rechnung.

Bö lim, Praktische Unterrichtslehre. 4. Aufl. 4
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Es sollen nämlich zwei Unterrichtsstunden in dem gleichen
Fache nicht zu nahe an einander, aber auch nicht zu entfernt von
einander zu liegen kommen, z. B. Singen nicht Montag und Samstag,
sondern Montag und Donnerstag oder Mittwoch und Samstag. Man
sucht die Gegenstände möglichst so zu gruppieren, dals die vom
Montag, Dienstag und Mittwoch denen der drei übrigen Wochentage
entsprechen, m. a. W. sich an denselben in gleicher Folge wieder¬
holen.

Der Stundenplan ist in tabellarischer Form über¬
sichtlich herzustellen, der Lokalschulbehörde zur Genehmigung
und Unterzeichnung vorzulegen und im Klassenzimmer auf¬
zuhängen.

Ein mit Berücksichtigung all dieser Forderungen
angefertigter Stundenplan hat den Schülern und dem
Lehrer zur Richtschnur zu dienen. Der letztere mufs sich
im Gewissen verpflichtet fühlen, denselben genau einzuhalten;
er darf weder der Laune, noch dem Zufall, noch der Bequem¬
lichkeit eine Konzession zur Abweichung machen. (Stecken¬
pferd.) Tritt eine solche ein, so darf sie von nichts anderem
als von der Notwendigkeit diktiert sein. (Z. B. um einen
Gegenstand zum endlichen fruchtbaren Abschlufs zu bringen,
um noch einen kurzen Rückblick auf den vorhergegangenen
Unterricht zu werfen, um durch unabwendbare Umstände Ver¬
säumtes nachzuholen)

Die Verteilung der Lehrgegenstände auf die einzelnen
Klassen und Stunden der Woche hat ihre Schwierigkeit in
zwei-, drei- und mehrklassigen Schulen; am schwierigsten
ist sie jedoch in der einklassigen Schule, da in letzterer
oft mehrere Jahresklassen in Unterricht und Übung zusammen¬
zuziehen sind, oft wieder neben dem direkten Unterricht des
Lehrers an eine oder mehrere Klassen die stille Beschäftigung
der übrigen einherzugehen hat.

Die Schwierigkeit der Aufstellung eines Stundenplanes für eine
einklassige Schule rechtfertigt es, einen solchen, der freilich
keineswegs als vollkommen gelten soll, hier zum Abdruck zu
bringen.
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Dritter Abschnitt.

Von der Methode des Unterrichts.
(Allgemeine Methodik.)

§22.
Vom Wesen der Methode.

Dieser Abschnitt führt uns zur Beantwortung der Frage,
wie unterrichtet werden soll, m. a. W.: welche Methode
man beim Unterricht einzuschlagen hat. Die Anweisung hiezu
heilst Methodik; sie ist die Einführung in die Methode.

Das Wort Methode, von dem griechischen »methodos«
stammend (meta = nach, hinterdrein — und hodos = Weg,
Gang, also das Nachgehen, Nachforschen, Verfolgen einer Idee,
Weg und Art einer Untersuchung), wird in zweifachem
Sinne gebraucht. Im allgemeinsten versteht man darunter
den Weg zu einem vorgesteckten Ziele, d. h. die Art und
Weise, wie man etwas treibt, macht (schneidern, schustern,
Bier brauen, mauern); im engeren, die Art und Weise zu
unterrichten.

Hier ist nur von der Unterrichtsmethode die Rede,
unter welcher wir das grundsätzliche, wohlberechnete,
planmäfsige Verfahren des Lehrers zur Erreichung
des Unterrichtszieles verstehen. (Oder: Die Art und Weise,
wie der Lehrstoff dem Schüler vermittelt wird.)

Wer gut zu unterrichten versteht, von dem sagt man, er unter¬
richtet »methodisch«, er hat »Methode« und wendet damit
dies Wort in einem dritten und engsten Sinne an.

Für das Unterrichtsverfahren ist sowohl die besondere
Beschaffenheit des Lehrstoffes, als der geistige Stand¬
punkt des Schülers mafsgebeud. Tritt die Rücksicht auf den
Lehrstoff in den Vordergrund, und wird durch Begriffs¬
erklärungen, logische Einteilungen und Beweise
die Erschliefsung eines Wissensgebietes angestrebt, so entsteht
die wissenschaftliche Methode, welche eine entspre¬
chende Geistesreife des Schülers zur notwendigen Voraus¬
setzung hat.

Wird dagegen der Unterricht nach psychologischen Ge¬
setzen dem geistigen Standpunkt des Schülers angepafst und
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die jeweilige Entwicklungsstufe desselben dabei sorgfältig berück¬
sichtigt, so entsteht die elementare (didaktische) Methode,
welche für die niederen Lehrstufen allein geeignet erscheint.

»Die wissenschaftliche Methode geht vom obersten Be¬
griff aus und ordnet alle Erkenntnis diesem unter; die elemen¬
tare Methode geht von den Elementen der Erkenntnis, von den
Anschauungen aus und sucht von diesen aus zu Begriffen
zu gelangen.« (Leutz.)

Anmerkung. Ohne Methode kann kein Unterricht gedeihen.
Gleichwohl darf kein Lehrer sein Verfahren überschätzen, es
als allein richtig ansehen und für alle Fälle anwendbar halten,
als ein Universalmittel betrachten. Die Auffindung einer Universal¬
methode ist weder Comenius, noch Jacotot, noch einem anderen
Methodiker gelungen. Eine solche ist in Hinsicht auf die Ver¬
schiedenheit der Schüler und Schülerabteilungen, der Unterrichts¬
gegenstände, der Lehrmittel und der Lehrereigentümlichkeiten
nicht möglich. Eine Universalmethode ist ferner nicht rätlich,
weil das sich ergebende ewige Einerlei ermüdend wirken müfste;
sie ist endlich nicht nötig, da die verschiedenen Methoden auf
gemeinsamen Grundgedanken fufsen und, wie die Erfahrung lehrt,
auch zum Ziele führen. — Ebensowenig aber darf die Methode
unterschätzt und die Meinung genährt werden, als ob für den
Lehrer das Wissen allein ausreiche und die rechte Form des Ver¬
fahrens sich ohne Mühe von selbst ergebe. Wer sich um den
durch Forschung gebahnten und durch Erfahrung als praktisch
bewährten Weg nicht kümmert, verfehlt das Ziel oder erreicht es
nur mit Kraft- und Zeitverlust auf Umwegen. Die durch das
Studium zu erlernende objektive Methode erhält durch die indi¬
viduelle Verschiedenheit der Lehrpersonen immerhin noch ein
subjektives Gepräge, und insofern kann man sagen, dafs jeder
Lehrer seine eigene Methode habe. Betroffen diese individuellen
Unterschiede nur Äufserlichkeiten, so bezeichnet man dieselben als
Manier.

Die Methode des Unterrichts hängt ab 1. von den Unter¬
richtsgrundsätzen, 2. von dem Unterrichtsgang, 3. von
den Unterrichtsstufen und 4. von den Unterrichts¬
formen.

§ 23.
Allgemeine Grundsätze des Unterrichts.

Der methodische Unterricht ist ein aus psychologischen
Erwägungen abgeleitetes grundsätzliches Lehrverfahren.
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Eine Reihe hervorragender Pädagogen, die willkürlichem, plan-
und regellosem Lehren abhold waren, wie Ratke, Comenius,
Locke, Rousseau, Basedow, Salzmann, Pestalozzi, Graser, Diester-
weg, Herbart, Ziller u. a. haben an der Hand ihrer Beobach¬
tungen und Studien verschiedene, allgemeingültige psycholo¬
gisch begründete Sätze aufgestellt, welche für alle Unterrichts¬
arbeit oberste Regel und Richtschnur bilden sollen.

Anmerkung. Diesterweg hat seine Unterrichtsregeln ein¬
geteilt in solche, welche den Schüler, den Lehrstoff und den
Lehrer betreffen. Allein da eine jede derartige Scheidung ihr
Mifsliches hat, ein und derselbe Grundsatz verschiedcnseitig bezogen
werden kann, so ist hier eine solche Einteilung der Unterrichts¬
grundsätze unterlassen und sind nur die wichtigsten angeführt,
welche übrigens auch vielfach ineinandergreifen.

Diese fünf Grundsätze heifsen: Unterrichte 1. natnr-
gemäfs, 2. anschaulich, 3. einfach, 4. stetig fortschreitend,
und 5. interessant!

1. Grundsatz: a) Ein Unterricht, der zum Ziele führen
soll, mufs vom Standpunkt des Schülers ausgehen, den
Entwicklungsgesetzen der Menschennatur überhaupt und
denen der Kindesnatur im besonderen entsprechen Es
ist daher notwendig, dafs der Unterrichtende sich Kenntnis
der Schülerindividualität verschafft, Fassungsgabe, Entwicklungs¬
und Bildungsstufe kennen lernt, Geschlechter und Tempera¬
mente würdigt, die dabei sich zeigenden Verschiedenheiten
berücksichtigt und deren Träger entsprechend behandelt. Der
6 jährige Schüler bedarf anderer geistiger Kost als der 12 jährige,
der Knabe eine andere Behandlung als das Mädchen.

b) Verschieden ist auch die Natur der in Betracht
kommenden Verhältnisse. Die zur Masse (Abteilung,
Klasse) vereinigten Individuen entwickeln oft ganz andere Ei¬
genschaften als in der Isolierung; Landkinder und Stadtkinder,
Kinder gebildeter Eltern und solche aus ungebildeten Familien
zeigen beachtenswerte Verschiedenheiten.

c) Nicht zu übersehen ist ferner die Natur der Lehr¬
gegenstände. Der eine nimmt mehr den Verstand, ein anderer
mehr das Gefühl, ein dritter mehr den Willen in Anspruch;
der eine bezweckt mehr ein Wissen, der andere mehr eine
Fertigkeit und erfordert daher gröfsere Übung; der eine er-
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heischt mehr die vortragende, der andere mehr die fragende
und aufgebende Lehrform etc.

Ein die Natur des Schülers, die Entfaltung seiner Kräfte,
die Natur der Verhältnisse und der Lehrgegenstände berück¬
sichtigender Unterricht ist psychologisch und entspricht den
methodischen Anforderungen; daher der Unterrichtsgrund¬
satz: Unterrichte naturgemäß»!

Comenius nimmt diesen Grundsatz ganz allgemein und sagt
in Kap. 16 seiner »Grofsen Unterrichtslehre«, dafs man mit Erfolg
nur lehren könne, wenn man den Spuren der Natur folgt. Die
Natur achte auf die geeignete Zeit, bereite den Stoff, ehe sie ihn
formt, mache das Subjekt zur Aufnahme geeignet, gehe streng
geschieden in den einzelnen Stücken vorwärts, schaffe von innen
heraus, gehe vom Allgemeinen zum Einzelnen, schreite stufenmäfsig
vorwärts, raste nicht, bis sie ans Ziel gelangt und vermeide Gegen¬
sätzliches und Schädliches.

Pestalozzi und nach ihm Diesterweg u. a. beziehen diesen
Grundsatz auf die leibliche und geistige Natur des Menschen,
deren Entwicklung nach den in dieselbe gelegten Gesetzen erfolgt.

2. Grundsatz. Alle Vorstellungen, die der Mensch ge¬
winnt, fliel'sen aus den beiden Quellen: Erfahrung und Umgang.
Die Erfahrung vermittelt Kenntnis der Natur.

a) Der methodische Unterricht führt daher den Gegen¬
stand des Lehrens in natura vor die Sinne des Schülers, der
dadurch unmittelbare Anschauungen erhält, Erfahrungen
macht. »Alles kommt darauf an, dafs wir die Augen des Geistes
nie von den Dingen selbst wegwenden und ihre Bilder,
ganz so wie sie sind, in uns aufnehmen.« (Baco v. V.)
(Vergl. Bd. I. § 24.) — Ist dies nicht möglich, so muls der
Gegenstand durch künstliche Nachbildungen (Modelle,
Bilder, Karten, Rechenmaschinen, Zeichnungen) anschaulich
gemacht werden, wodurch mittelbare Anschauungen
entstehen. Dabei bleibt zu beachten, dafs alle zur sinnlichen
Anschauung gebrachten Dinge nach allen Seiten so zu beleuch¬
ten sind, dafs das Wahrnehmbare, besonders das Charak¬
teristische derselben, in das Bewufstsein des Schülers tritt.
Auch sind verschiedene Sinne bei der Perzeption in Anspruch
zu nehmen, damit die Anschauung vollständiger werde, und
fester im Gedächtnis hafte.
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b) Man kann und darf aber bei den äufseren Anschau¬
ungen nicht stehen bleiben, sondern soll und mufs den Unter¬
richt auch dadurch anschaulich machen, dai's man

die Erfahrung des Schülers durch Berufung auf das
von ihm früher Angeschaute — seine innere Anschauung
(Vorstellung) — zu Hilfe nimmt und den Schüler anhält,
neben der richtigen Bezeichnung (Namengebung) der Dinge
und Vorstellungen selbstthätig Begriffe aus den Einzel¬
vorstellungen zu bilden, abzuleiten, zu abstrahieren,
zu denken. (Daher hat das Wort »bilden« auch die Bedeu¬
tung, richtige und klare geistige Bilder [Vorstellungen] im Be-
wufstsein zu befestigen, sie zu vergleichen, zu kombinieren etc.)
Die Abstraktion folgt der wirklichen Anschauung nach, weil
sie auf dieser beruht. Erst die Sache, dann das Wort, das
Zeichen!

Das Abstrakte wird anschaulich, wenn man die Beziehung
desselben auf die wirklichen und persönlichen Verhältnisse ermög¬
licht und nahe legt. (Liebe: Elternliebe, Kindesliebe.)

c) Das Kind bringt eine Menge von Anschauungen mit
zur Schule. Aber dieselben sind meistens unklar und verwor¬
ren und bedürfen daher der Klärung durch erneutes auf¬
merksames Anschauen, welches das Kind erst lernen mufs.
Im Anschauungsvorrat desselben finden sich aber auch Lücken,
deshalb mufs der Lehrer bei jedem Unterricht sich erst ver¬
gewissern, ob der Schüler diejenigen Anschauungen besitzt,
welche die Vorbedingung für die Entstehung neuer Vorstel¬
lungskreise bilden und für ihr Zustandekommen sorgen, wenn
sie nicht vorhanden sind. (Vorbereitung S. 68).

In der That beruht all unser Wissen auf der An¬
schauung der Dinge und Verhältnisse der Natur und auf
der Abstraktion über dieselben. Aller Unterricht mufs da¬
her anschaulich sein und deshalb der Unterrichtsgrund¬
satz: Unterrichte anschaulich!

Auch diese Forderung wurde zuerst von Comenius aufgestellt
und gewann durch Pestalozzi, der die Anschauung als „das
absolute Fundament aller Erkenntnis" bezeichnete, dauernd und
allgemeine Geltung für die Schule.

Dafs der Grandsatz: »Unterrichte anschaulich« zur Ent¬
stehung eines besonderen Unterrichtsfaches (Anschauungsunter-
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rieht) den Anstols gab, ist aus der speziellen Methodik ersicht¬
lich (§ 37 ff.).

3. Grundsatz. Alles Lernen, alle Aneignung beruht auf
dem psychologischen Prozesse der Apperception. (Vergl. Bd. I
Erziehungslehre § 31.) Der Vorgang derselben ist richtig an¬
zubahnen, der Lehrstoff daher in einer solchen Reihenfolge
vorzuführen, dafs die Aneignung sich ohne Hindernisse vollzieht
und zum Abschlüsse gelangt. Der Unterrichtende wählt dazu

a) diejenigen Mittel und Wege, welche am leich¬
testen, sichersten und schnellsten zum Ziele führen,
gibt nicht zu viel, nimmt es aber genau, macht alles anschau¬
lich und begreiflich, lehrt ohne Umschweif, hebt das
Wesentliche vor dem Unwesentlichen hervor und gliedert
den Lehrstoff logisch und methodisch. Dies ist besonders
Anfängern zu raten, die nicht selten darin fehlen, dafs sie ihr
ganzes Wissen auf einmal an den Mann bringen wollen und
dabei oft vom Hundertsten ins Tausendste kommen. (Zweck¬
mäßige Lehrmittel!)

Comenius fordert bei der Methode der Wissenschaften, dafs
das zu Lehrende geradezu, ohne Umschweif gelehrt werde. (Grofse
Unterrichtslehre, Kap. 20.)

b) eine einfache und leichtf afsliche Sprache,
eine den Kindern verständliche Ausdrucksweise
und redet nicht von Dingen, für welche den Kindern die nötigen
Vorstellungen fehlen. Er mufs sich in sprachlicher Bezieh¬
ung auf den Standpunkt der Kinder herablassen können. Kind¬
liche, nicht kindische Sprache!

Was die Schüler lernen sollen, muls ihnen so klar vorgetragen
und erläutert werden, dafs sie es vor sich haben, wie ihre fünf
Finger.« (Comenius, Gr. Unt.-Lehre, Kap. 17 Abs. 4.)

Ein diesen Anforderungen entsprechender einfacher,
leichtf afslicher Unterricht führt zu sicherem Erfolge; daher der
Unterrichtsgrundsatz: Unterrichte einfach, leichtfafslich!

4. Grundsatz. Mit dem Vorausgegangenen hängt enge
zusammen, dafs der Unterricht jene Vorstellungen im Bewufst-
sein des Schülers hebt, welche mit den neu zu vermittelnden
Vorstellungen ähnlich oder verwandt sind und diesen daher
appereipierend entgegenkommen. Der psychologische Stand¬
punkt fordert also, dafs
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a) der Unterricht an den Anschauungs- und Erfah¬
rungskreis des Schülers anknüpfe, vom Bekannten zum
Unbekannten, vom Sinnlichen zum Übersinnlichen, vom
Nahen zum Entfernten etc. fortschreite;

b) dafs bei steter, stufenmäfsiger und lückenloser
Entwicklung das Nachfolgende sich stets auf dem Vorher¬
gehenden aufbaue, kein neuer Schritt zur Erreichung des
Zieles gethan (oder verlangt) werde, bevor das Vorausgegangene
zum freien geistigen Eigentum des Schülers geworden (apper-
cipiert) ist, dafs aber auch nicht so lange bei demselben ver¬
weilt werde, bis der Mangel am Fortschreiten sich lästig fühl¬
bar macht.

Beachtet der Lehrer den Standpunkt des Schülers nicht, so
langweilt er diesen, wenn er zu wenig, oder bleibt ihm un¬
verständlich, wenn er zuviel voraussetzt. (Vorstellungsrhythmus).

Ein Unterricht, der obigen Forderungen Rechnung trägt,
schreitet sicher vorwärts; daher der Unterrichtsgrundsatz:
Unterrichte stetig fortschreitend!

5. Grundsatz. Mit Bezug auf die vorausgehenden Unter¬
richtsgrundsätze ist vom erziehenden Unterricht zu fordern,
dafs er

a) durch Angabe des zu behandelnden Stoffes ver¬
wandte Vorstellungen ins Bewufstsein ruft (Bd. I. § 31);

b) die Kräfte des Schülers (Verstand, Gedächtnis, Phan¬
tasie, Gefühl, Wille § 17) möglichst vielseitig anregt, seine
Wii'sbegierde weckt, durch Fragen wach erhält und jede
Ermüdung, sei es durch verwirrendes Vielerlei von Wissens¬
stoffen oder durch ertötende Einförmigkeit in Lehrstoff und
Lehrform, vermeidet, dagegen durch weises Mafshalten
und entsprechenden Wechsel der Lehrgegenstände und
Lehrformen den Schüler in einer gewissen Spannung und
frohen Stimmung erhält.

Alles Unnütze, Zwecklose, Ablenkende erzeugt Langeweile und
mufs deshalb fernbleiben; denn »langweilig zu sein, ist die gröfste
Sünde des Unterrichts« (Herbart).

c) das durch Selbsttätigkeit erworbene Wissen und
Können des Schülers durch Übung steigern, anwenden
und verwerten lehrt;
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Neben dem materialen mufs stets der formale Zweck im
Auge behalten, die Selbsttätigkeit des Schülers angespornt
werden. Was er durch eigene Kraft finden kann, lasse
man ihn allein suchen. Das ruft den Wetteifer wach und
befördert allseitige Regsamkeit und dauernde Lust zur Arbeit.

d) durch Wiederholung Freude an dem Besitze des
Gelernten und Erkenntnis vom dauernden Wert des¬
selben erwirkt und wacherhält.

Gar manches wird durch die Wiederholung erst recht klar,
Halbvergessenes wird wieder befestigt und so der Schüler innerlich
befriedigt, dem Unterricht aber ein dauernder Erfolg gesichert.
Darum ist das Sprichwort wahr: »Repetitio est mater studiorum«,
d. h. »Die Wiederholung ist die Mutter der Studien«. Dabei darf
jedoch nicht übersehen werden, dafs für Bekanntes auch öfters eine
neue Form gesucht oder gegeben werden mufs.

e) sich die Unterstützung durch zweckentsprechende
Lehrmittel sichert;

f) von Zeit zu Zeit Ruhepausen eintreten läfst, damit
die Nerven sich erholen können und die ermattende Aufmerk¬
samkeit wieder aufgefrischt wird.

Bei alledem mufs der Lehrer selbst ein lebendiges
Interesse an der Sache, an der Lernarbeit der Schü¬
ler und an ihren Fortschritten bethätigen, einen heiteren
und zugleich warmen Lehrton anschlagen und dadurch in
ihnen das Feuer der Begeisterung entzünden, das lebendiges
Streben und gute Entschlüsse zur Folge hat.

Ist der Unterricht so anziehend, dafs er die lebendige Teil¬
nahme des Schülers in Anspruch nimmt und in ihm das Ver¬
langen erregt, sich mit dem Gegenstande zu beschäftigen, sich
in denselben geistig zu versenken, so ist er interessant,
weil er in dem Schüler den Geisteszustand hervorgerufen hat,
den man Interesse nennt. Ist dieses vorhanden, so ist für
den Unterrichtsstoff der Eingang ins Bewufstsein geöffnet.
Zwang, Furcbt vor Strafe wegen mangelhafter, oder Hoff¬
nung auf Lohn wegen guter Leistungen vermögen zwar auch
das Interesse des Schülers anzuregen; allein dieses mittelbare
Interesse hält nicht an, ist nicht von Dauer, endigt meist schon
niit Aufhören des Reizmittels, während das unmittelbar der
Sache, dem Lehrstoff abgewonnene Interesse Freude
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und Befriedigung für die Dauer gewährt und daher trieb¬
kräftig auf Gemüt und Willen wirkt. Der letzte, zweifel¬
los wichtigste und umfassendste Unterrichtsgrundsatz lautet
daher: Unterrichte interessant! Damit aber ist das Ziel des
erziehenden Unterrichts überhaupt gekennzeichnet (§ 17).

§ 24.
Der Unterrichtsgang.

Den im Lehrplan vorgeschriebenen Lehrstoff hat der
Lehrer nach und nach so vorzuführen, dafs er von dem
Schüler leicht verstanden und dauernd" angeeignet
werden kann.

Soll der planmäfsige Unterricht von erwünschter Wirkung
sein, so mufs der Lehrstoff dem Schüler in entsprechender
Anordnung und Gliederung dargeboten werden, wodurch
der Lehrgang entsteht. Der Lehrplan stellt die Anordnung
des Unterrichtsstoffes im ganzen dar, der Lehrgang bezieht
sich auf das Lehrverfahren, ist sonach als das Wesentlichste
der Unterrichtsmethode anzusehen.

Mit Rücksicht auf den Schüler unterscheiden wir zwei
Arten der Lehrgänge, den dogmatischen und den gene¬
tischen Lehrgang.

1. Der dogmatische Lehrgang.
Wird der Lehrstoff vom Lehrer als feststehender,

fertiger angesehen und dem Schüler zur Aneignung,
zum Lernen (also mehr zur gedächtnismäfsigen Auf¬
fassung) mitgeteilt, so ist dies der dogmatische Lehr¬
gang.

Dieser Gang florierte hauptsächlich in den Schulen des Mittel¬
alters. Auch die Volksschule schlägt diesen Weg (obgleich nicht
ausschliefslich) bei den Lehrfächern ein, welche es mit Thatsachen
und äulseren Erscheinungen zu thun haben, wie in der positiven
Religionslehre, in der Geschichte etc.

2. Der genetische Lehrgang.
Wird nach Stellung der Aufgabe (Angabe des Zieles) an

den bisherigen Erfahrungs- und Gedankenkreis des Schülers,
an sein Wissen und Können, seine Heimat, seinen Dialekt etc.
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und darunter wieder besonders an das, was sich auf die
Aufgabe bezieht, angeknüpft und der Schüler veran-
lafst, selbstthätig aus dem Bekannten neue Bezieh¬
ungen und Kenntnisse abzuleiten und aufzufinden, so
ist das der genetische (entwickelnde) Lehrgang (s. S. 58
sss stetig fortschreitend).

Dieses Verfahren, welches mit Vorliebe der Entstehung und
Entwicklung der Dinge und des menschlichen Denkens nach¬
geht, mufs wegen seiner Natürlichkeit und grofsen Zweckmälsigkeit
viel öfter als das dogmatische Anwendung finden.

Es geht z. B. in der Geographie von der Schulstube und
dem Schulorte zum Bezirke, Kreise, Land, Reich und erweitert
hiedurch den Gesichtskreis. (Für höhere Klassen ist in der Geographie
auch der entgegengesetzte Gang berechtigt.)

Bei dem dogmatischen Lehrgang ist der anordnende und dar¬
stellende, der systematisierende Lehrer der Mittelpunkt des
Unterrichts; bei dem genetischen Lehrgang ist es der zum Suchen
befähigte und zum Finden psychologisch angeleitete Schüler.

Obwohl der genetische Lehrgang für jede Lehrstufe zweck-
.mäfsig erscheint, so ist er doch besonders für die Volksschule
sehr geeignet, da er stets an die Erkenntniskraft des Schülers
anschliefst, die Selbsttätigkeit weckt und durch fortwährende
Anregung zur Auffindung und Erzeugung neuer Erkenntnisse
und Gedanken anleitet. Ein solches Verfahren, das sich sehr er¬
heblich von der wissenschaftlich-systematischen Methode unter¬
scheidet, ist, wie Diesterweg sagt, elementarisch.

Mit Rücksicht auf den Lehrstoff ist der genetische
Lehrgang

analytisch oder synthetisch, je nachdem nämlich vom
Ganzen oder von seinen Teilen ausgegangen wird.

Die Analyse (Zergliederung) geht vom Ganzen aus und
zerlegt dasselbe in seine Teile, um es genau kennen zu lernen.
— Die Synthese (Zusammensetzung) geht von den Teilen
(vom Einzelnen) aus, um daraus das Ganze zusammenzusetzen.

Das zu zergliedernde oder zusammenzusetzende Ganze kann
aber entweder ein Ding selbst, etwas Wirkliches, Reales
sein, dann spricht man von Real- (Sach-)Analyse und -Syn¬
these; oder es kann ein Begriff, ein Gedanke, eine Idee
sein, und in diesem Falle spricht man von logischer (idealer)
Analyse und Synthese.
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Der Gang der Realanalyse und der Realsynthese.
1. Die Realanalyse geht von der Vielheit zur Betrach¬

tung des Einzelnen, vom Zusammengesetzten zum Ein¬
fachen, vom Ganzen zu den Teilen, zerlegt den Gegen¬
stand räumlich oder zeitlich in seine Bestandteile, z. B. den
Baum in "Wurzel, Stamm und Krone, das Rind in Kopf, Hals,
Rumpf und Gliedmafsen, das Jahr in Jahreszeiten, Monate, den
Satz in Wörter, das Wort in Silben oder in Laute. Man wendet
die Realanalyse da an, wo man die im Erfahrungskreise der
Kinder liegenden Gegenstände in allen ihren Bestand¬
teilen zum klaren Bewufstsein bringen, einen aus richtigen
Anschauungen bestehenden appercipierenden Hintergrund für
den weiteren Unterricht schaffen will. Die Realanalyse ist so¬
mit vorzugsweise ein klärendes, erläuterndes Lehrverfahren
und beim Schulunterricht von gröfster Wichtigkeit.

2. Die Realsyntliesc fügt die Teile des wirklichen Gegen¬
standes aneinander und bildet so aus den Teilen wieder das
Ganze, z. B. aus Wurzel, Stamm und Krone den Baum, aus
1 —j— 1 —f— 1 —j— 1 die Zahl 4, aus den Lauten i und n die
Silbe in etc.

Die Realsynthese ist ein den Gesichtskreis stetig erwei¬
ternder Unterricht und wird deshalb oft speziell genetischer
Lehrgang i. e. Sinne genannt.

Beim Schreibunterricht wird der realsynthetische Lehr¬
gang eingehalten, welcher deshalb als ganz naturgemäfs erscheint,
weil hier vom einfachsten Teil des Buchstabens zu diesem selbst
und zum zusammengesetzten Schriftworte vorgeschritten wird. Der
ähnliche Gang in der Naturkunde und Geschichte heifst auch dar¬
stellender Unterricht. Ähnlich ist es beim Leseunterricht
(Schreibleseunterricht), bei welchem das synthetische Verfahren uns
ebenfalls am natürlichsten erscheint. Doch wird bei diesem Lehr¬
fach jetzt häufig der analytische Gang eingeschlagen, von der Sache
zum Zeichen und Wort (für dieselbe) gegangen und dasselbe zer¬
gliedert, worauf dann wieder die Zusammensetzung folgt. Diese
analytisch - synthetische Methode, welche man auch den »ver¬
einigten Anschauungs-, Sprach-, Schreib-, Lese-, Zeichen- und Sing¬
unterricht« nennt, ist im Anschlufs an die ursprünglich analytische
Methode Jacotots zur Normalwörtermethode geworden. Durch
dieses Verfahren wird die Konzentration fast des gesamten Lehr¬
materials des ersten Schuljahres in 40 bis 50 Normalwörtern an-
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gestrebt. Dasselbe wurde besonders von Seltzsam, Vogel, Kehr,
Jütting, Böhme, Marschall etc. empfohlen und verteidigt (§ 42).

Der Rechenunterrieht ist Realsynthese beim Addieren und
Multiplizieren und Realanalyse beim Subtrahieren und Dividieren.

Geht man in der Geometrie durch Konstruieren und Ver¬
gleichen derart vorwärts, dafs man den Lehrsatz als Resultat erhält,
so schlägt man den synthetischen Weg ein. Geht man dagegen
vom Lehrsatz aus, um ihn durch die rückwärts liegenden Beding¬
ungen aufzulösen und zu beweisen, so hält man den analytischen
Weg ein.

Als allgemeine Regel für die Anwendung der Realanalyse
und -Synthese mag gelten, dafs man den analytischen Weg
einschlägt, wenn das Ganze bekannt ist, aufserdem den syntheti¬
schen. Meistens aber sind beide Gänge zu verbinden. Die
durch die Synthese gewonnenen Kenntnisse sind durch die
Analyse zu erläutern, umgekehrt zu erweitern.

Der Gang der logischen Analyse und der logischen Syn¬
these.

1. Die logische Analyse (Gedankenanalyse) ist die logische
Abstraktion; sie geht vom Einz einen zum Allgemeinen,
von der Anschauung zum Begriff, vom Beispiel zur
Regel, von den Erscheinungen zu den Gesetzen, von
der Wirkung zur Ursache. (Vgl. § 6.)

Z. B. Von diesem Moosrosenstrauch zum Moosrosenstrauch,
Rosenstrauch, Strauch, zur Pflanze im allgemeinen.

Dieser Lehrgang heilst auch der der Induktion (d. h.
der Hinführung, der Hinüberleitung von besonderen Urteilen
zu allgemeinen Wahrheiten.)

Der Vater dieses Bohrverfahren s ist der englische Philosoph
Bacon v. V. Er sagt: »Die erste Aufgabe der Methode der
Erfahrung ist, die Thatsachen zu konstatieren, den Fall zu
bestimmen, das Material zu sammeln, dabei lückenlos fortzuschreiten
von einem Punkt zum andern. Durch die richtige Vergleichung
der Thatsachen findet man dann das allgemein giltige Gesetz,
den Grundsatz oder das Axiom, wonach die Natur handelt. So
erhebt sich die Erfahrung vom Experiment zum Axiom. Dieser
Weg der Induktion ist der eigentliche Schlüssel der
Naturwissenschaft.«

2. Die logische Synthese (Gedankensynthese) ist Deter¬
mination; sie geht den umgekehrten Weg, also vom All-
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gemeinen zum Besonderen, vom Begriff zur An¬
schauung, von der Regel zum Beispiel.

Z. B. von der Pflanze i. a. zum Strauch, Rosenstrauch, Moos¬
rosenstrauch, zu diesem Moosrosenstrauch.

Dieser Lehrgang wird auch der der Deduktion (= Herab¬
leitung vom Allgemeinen zum Einzelnen) genannt.

Für den Volksschulunterricht ist nur die logische Ana¬
lyse zu empfehlen, weil sie im Anschlufs an die Erfahrung
des Schülers das anschauliche Einzelne gibt. — Die lo¬
gische Synthese eignet sich erst für höhere Schulen,
wo sich bei den Schülern bereits ein gröfserer Begriffsreichtum
vorfindet.

Fafst man den Zusammenhang von Ursache und Wir¬
kung ins Auge, so ergeben sich die Lehrgänge der Progression
(Vorwärtsschreitung) und Regression (Zurückschreitung), welche
meist nur bei historischen Gegenständen Anwendung finden.
Läfst man nämlich die Begebenheiten so aufeinander folgen, wie sich
die eine aus der andern entwickelt hat, so geht man progressiv
zu Werke; wird aber von der letzten Begebenheit zur nächstvorher¬
gehenden etc. gegangen, so verfährt man regressiv. Müssen sich
beide Lehrgänge auch öfters ergänzen, wenn das Material bewältigt
werden soll, so ist doch einleuchtend, dafs die Progression der
natürliche Gang ist. Auch von der logischen Analyse kann
man sagen, dafs sie progressiv, von der logischen Synthese,
dafs sie regressiv verfährt. Die Realanalyse schlägt den regres¬
siven, die Realsynthese den progressiven Gang ein.

Keiner der erwähnten Lehrgänge ist für eine bestimmte
Lehrstufe oder für einen bestimmten Lehrgegenstand allein
und ausschliefslich berechtigt, sondern es ist bei jedem
Unterrichtsakte derjenige Gang zu wählen, der dem Lehrstoff
und dem Standpunkt des Schülers am besten entspricht. Im
Grunde geht alles Lernen doch nur auf synthetischem "Wege
vor sich, denn wenn die Analyse das Ganze in Teile zerlegt,
wie zumeist im Anschauungsunterricht, Sprachunterricht, natur¬
kundlichen Unterricht, so geschieht dies doch nur, um es voll¬
ständig zur Auffassung zu bringen; sie ist also immer nur
Mittel zum Zweck.
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Der im Wechsel zwischen Analyse und Synthese vorwärts¬
schreitende und dem geistigen Entwicklungsgange des Schülers
angepafste, die Apperception im Bewulstsein anbahnende (ge¬
netische) Lehrgang wird auch genetische Methode genannt.

Ein vollständiger Lehrgang erfordert aber auch das Üben,
Anwenden und Wiederholen des (gegebenen oder entwickelten)
Gelernten.

Das Üben zielt darauf ab, den Gegenstand der Einsicht in
dem Schüler zur Fertigkeit zu steigern, so dafs sich die erstere
jederzeit in der Handlung manifestiert. Jeder Unterrichts¬
gegenstand, jede Unterrichtsform und Unterrichts-
thätigkeit mufs die Übung der Kräfte des Schülers be¬
zwecken. Besonders die Aufgaben werden der Übung wegen
gegeben.

Das Anwenden macht dem Schüler begreiflich und anschau¬
lich, inwiefern eine Wahrheit auch auf ihn (sein Inneres,
seine Person, seine Verhältnisse) sich bezieht, wann er und
wie er Gebrauch von ihr machen soll. Die Anwendung
hat nur dann einen Wert, wenn sie unter Bezugnahme auf die Fälle,
in welchen der Schüler das Geübte nötig hat oder durch Hinweis
auf die Verwertung des Gelernten im künftigen Leben den
Schüler zu bewegen vermag, von seinem Wissen und Können den
rechten Gebrauch auch wirklich zu machen und seine sittliche
Gesinnung stets zu bethätigen.

Anfang, Mitte und Ende eines jeden Lehrganges ist die Wieder¬
holung, denn sie ist die »Mutter des Wissens.« Es ist deshalb
jede Unterrichtsstunde mit kurzer Wiederholung des
in der letzten Stunde behandelten Stoffes zu beginnen; es sind
nach jedem Abschnitte eines Lehrstückes die Hauptpunkte
zu wiederholen; es ist nach jeder Lehrstunde ein Rückblick
auf den behandelten Gegenstand zu werfen; es ist in allem
Unterricht auf das früher Dagewesene zurückzugreifen. Auch
jede Prüfung erscheint als eine Wiederholung und als eine Er¬
probung der geistigen Kraft.

Zusammenfassung. Der genetische Lehrgang
hat überall an den Anschauungs- und Erfahrungskreis des
Kindes anzuknüpfen, vom Nahen zum Fernen, vom Leichten
zum Schweren, vom Konkreten zum Abstrakten, von der An¬
schauung zum Begriff lückenlos fortzuschreiten, von Zeit zu

Böhm, Praktische Unterrichtslehre. 4. Aufl. 5
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Zeit vollständig klar zu überschauende Abschnitte zu machen,
Sammel- und Ruhepunkte eintreten zu lassen und am Schlüsse
das gewonnene Ergebnis begrifflich oder als Kegel, Gesetz etc.
zusammenzufassen (wovon noch genauer bei den Lehrstui'en
gehandelt wird), dasselbe zur Übung, Anwendung und Wieder¬
holung zu bringen.

§ 25.
Die Unterrichtsstufen.

Wie der Unterricht im allgemeinen vorwärts schreitet, gibt
der Lehrgang an; wie der Lehrstoff gegliedert werden muts
und die einzelnen Abschnitte unterrichtlich zu verarbeiten
sind, besagt die Lehre von den Unterrichtsstufen. Des
Philosophen Herbart unbestrittenes Verdienst ist es, die vor¬
handenen wertvollen Gedanken darüber schärfer gefafst und
psychologisch tiefer begründet zu haben. Ziller führte die
Herbartschen Stufen nach seiner eigenen Ansicht weiter aus
und richtete dieselben für die Praxis zu, während ein anderer
Anhänger Herbarts, Dörpfeld, bei dem gleichen Streben nach
einer entsprechenden Artikulation [Gliederung] des Unter¬
richts den Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung
der Didaktik im Auge behielt.

A. Herbart betrachtet als nächstes Ziel des Unterrichts die
Vielseitigkeit des Interesses (s. S. 34). Die vielseitige Bildung
kann aber nur nach und nach gewonnen werden. Die Auffassung
und Gewinnung des Vielen setzt Vertiefung, die Vereinigung
und Sammlung desselben Besinnung voraus. Vertiefung und
Besinnung sollen, »gleich einer geistigen Respiration«, stets mit¬
einander abwechseln, zuerst ruhend, dann fortschreitend sein.
Werden Vorstellungen aus den Massen, in denen sie sich darbieten,
herausgehoben, vereinzelt, zerlegt, entmischt, scheidet alles, was im
Vorstellen trübe war, aus, so entsteht Klarheit (durch ruhende
Vertiefung). Der Portschritt von einer Vertiefung zur anderen
bringt die zu elementarer Klarheit erhobenen Vorstellungen zu¬
sammen, so dafs jede mit andern, am leichtesten mit verwandten,
Verbindungen eingehen kann und bewirkt so eine innige, feste
Verknüpfung oder Assoziation der Vorstellungen (fortschreitende
Vertiefung). Die Besinnung richtet sich zunächst auf das
gegenseitige Verhältnis der Glieder in der Assoziation, weist jedes
Einzelne als Glied des Verhältnisses an seinen richtigen Ort, schafft
Ordnung und System (ruhende Besinnung). Durchläuft die
Besinnung im regelmäfsigen Denken das systematisch Geordnete,
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baut sie dasselbe durch Anwendung und durch Erzeugung neuer
Glieder weiter aus, so ist das Methode (fortschreitende-Be¬
sinnung). Klarheit, Assoziation, System und Methode
sind also (nach Herbart) die Stufen des Unterrichts zur Ent¬
wicklung des Interesses. Er bringt dieselben in Verbindung mit
dem Gange des Unterrichts, wobei er den analytischen und syn¬
thetischen unterscheidet.
, Erwähnt sei noch, dafs Herbart nicht von »methodischer Einheit«
spricht, wohl aber von »kleinsten« — aber auch von gröfseren — »Gruppen«,
in die der Stoff zerlegt werden müsse, die erst einzeln zur Klarheit- zu
bringen, dann zusammenzufassen und endlich mit anderen zu verbinden
seien. (Vgl. »Karl Richter, Die Herbart-Zillersehen formalen Stufen
des Unterrichts* und »Gleichmann, Herbarts Lehre von den Stufen
des Unterrichts.« Dsgl. Stoy, Bartels, v. Sallwürk, Willmann.)

B. „Ziller" behält die Unterrichtsstufen Herbarts im allgemeinen
bei, zerlegt jedoch die erste Stufe (Klarheit) in zwei Stufen, Analyse
und Synthese, so dafs mit den übrigen 3 Stufen Herbarts —
Assoziation, System und Methode — sich 5 Stufen ergeben.
Er nennt sie Formalstufen, weil sie an keinen bestimmten Lehr¬
gegenstand gebunden sind. 1) Dr. Rein 2), der sie auf den Volks¬
schulunterricht anwandte, hat die ZillerscheBenennung der 5 formalen
Stufen durch deutsche Bezeichnungen ersetzt; 3) sie heifsen: 1. Vor¬
bereitung, 2. Darbietung, 3. Verknüpf ung, 4. Zusammen¬
fassung, 5. Anwendung. (Die folgenden Ausführungen darüber
halten sich zumeist an die untengenannten Werke.)

Jeder Unterrichtsstoff, der innerhalb eines längeren oder kürzeren
Zeitraumes zu behandeln ist, mufs in eine Reihe kleinerer Ab¬
schnitte, Pensen, zerlegt werden, die Ziller »methodische Ein¬
heiten« nennt. Diese dürfen nicht zu grofs sein, damit das ge¬
botene Material den Schüler nicht erdrücke oder das Behalten
erschwere, aber auch nicht zu klein, damit ihnen ein genügender
Inhalt nicht fehle. Bevor die Behandlung einer solchen Einheit
beginnt, ist den Schülern der Inhalt derselben anzugeben, das „Ziel"
zu bezeichnen, das erreicht werden soll. Hierdurch sollen die
augenblicklich im Bewufstsein der Kinder befindlichen Vorstellungen
verdrängt, den zu bearbeitenden neuen Vorstellungen Raum geschafft,
es soll die Erwartung erregt, des Schülers Gedankenkreis auf das
Neue hingelenkt, eine günstige Stimmung für den Unterricht ge¬
schaffen und ein kräftiger Antrieb zum Wollen, zur selbstthätigen

') Vgl. Zill er, Vorlesungen über allgemeine Pädagogik. 2. Aufl. 1884,
S. 163 ff.

2) Vgl. Dr. Rein, A Pickel u. Scheller, Theorie und Praxis des
Volksschulunterrichts. Das erste Schuljahr. 6. Aufl. 1898. S. 123 ff.

a) Karl Richter, Die Herbart-Zillerschen formalen Stufen des
Unterrichts. Leipzig, 1898. S. 21 ff.

5*
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Mitarbeit des Schülers gegeben werden. Das Ziel mufs sachlich,
bestimmt und verständlich sein. Es kann durch einen Satz
(Heute will ich euch von einem Mädchen erzählen, dem Vater und
Mutter gestorben), eine Orientierungsfrage oder durch eine
Aufgabe zum Ausdruck kommen. Blofs formale Ziele: »Ich will
euch heute eine andere Geschichte erzählen«, sind wertlos, Weg¬
weiser ohne Namen, die den Willen des Schülers nicht zur Mitarbeit
anreizen. Zerfällt die methodische Einheit in mehrere Abschnitte,
so werden aufser dem Hauptziel auch Unter- oder Teilziele an¬
gegeben.

Man mache in der Praxis nicht viel Umschweif. Ist die »methodische
Einheit« festgesetzt und das Ziel, das erreicht werden soll, bestimmt, so
gibt es der Lehrer bekannt, sofern es von dem Schüler verstanden wird.
Im andern Falle wird der letztere durch das sich ihm darbietende Neue
freudigst überrascht und dem Lehrer dankbar dafür sein, dafs er ihn zu
dem Ziele führte.

Ist durch die Zielangabe die Aufmerksamkeit auf das Neue
gerichtet, so beginnt der Unterricht 1. mit der Vorbereitung.
Sie soll die im Erfahrungskreis der Schüler liegenden oder im
früheren Unterricht gewonnenen Vorstellungen und Kenntnisse
wecken und ins Bewufstsein rufen, welche mit dem neuen Lehr¬
stoffe in Beziehung stehen, also aus den verwandten älteren Vor¬
stellungen einen lebendigen (appercipierenden) Hintergrund für das
Neue schaffen. Der Schüler soll zunächst in der zugehörigen
früheren Gedankengruppe recht heimisch werden. Findet sich dabei,
dafs zur Auffassung des Neuen gewisse Vorstellungen fehlen, so
sind sie durch die Vorbereitung beizubringen. Zeigt sich ein zu
grofser Mangel benötigter Vorstellungen, so ist dies entweder ein
Beweis von ungeschicktem Lehrverfahren oder von unzweckmäßiger
Auswahl des Lehrstoffes. Sind dagegen des Lehrers zweckmäfsig
gestellte Fragen der Zauberstab, mit dem er die schlummernde
Vorstellungswelt weckt, Apperceptionsstützen aufdeckt, lebendige
Teilnahme erregt, so wird Klarheit erzeugt und dem Neuen der
Eingang ins Bewufstsein geöffnet. Nur hüte er sich, auf den Inhalt
des Neuen einzugehen, da sonst das Interesse dafür abgeschwächt
würde. Am Schlüsse der Vorbereitung wird der Inhalt nochmal
zusammengefafst, zuerst an der Hand von Kernfragen (Hauptfragen),
dann im Zusammenhange.

Die Vorbereitung soll in der Eegel kurz sein. Alle die guten
Wirkungen, die man von ihr erhofft, gehen verloren, wenn sie zu umfang¬
reich und weitschweifig ist, statt die Stimmung zu erhöhen, Langeweile
erzeugt. Sie kann auch unterbleiben, wenn sie schon in dem vorher
behandelten Stoffe gegeben ist. Wurde z. B, in der Geschichtsstunde
Kaiser Karl der Grofse auch als Bildungsförderer behandelt, der selbst in
die Schulen ging etc., so bedarf in der folgenden Lesestunde das Gedicht
von Gerock> Wie Kaiser Karl Schulvisitation hielt« keiner Vorbereitung.
Ähnlich ist es bei Behandlung realistischer Lesestücke im Anschlüsse an
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den vorangegangenen Unterricht, oft beim Eechnen, wo fast jede Übung
auf die andere vorbereitet 1), ähnlich bei den Fertigkeiten des
Schreibens, Zeichnens, SingenB, Turnens etc.

2. Die Darbietung. Ist durch die Vorbereitung das sich auf
das Neue beziehende ältere Vorstellungsrnaterial ordnungsmäfsig
bereit gestellt, so tritt die Darbietung des Neuen ein. »Die
Form der Darbietung kann je nach der Alters- und Kenntnisstufe
des Schülers oder nach der Art des Stoffes verschieden sein: ein
Märchen wird in der Unterklasse erzählt, ein sprachlicher Ab¬
schnitt, eine biblische Geschichte etc. mit älteren Schülern ge¬
lesen, ein geographischer Gegenstand sprechend und zeich¬
nend, ein physikalischer Vorgang experimentierend und
sprechend an die Schüler gebracht. In Naturkunde, Deutsch,
Rechnen, Geometrie erstreckt sich die Darbietung nur auf die Auf¬
stellung der realen Stoffe, der Gegenstände und Erscheinungen, der
sprachlichen Formen, der mathematischen Aufgaben; die neuen
Vorstellungen, welche gewonnen werden sollen, hat sich der Schüler
unter Anleitung des Lehrers selbst zu erarbeiten.« 2) Damit der
Stoff der Darbietung klar und deutlich aufgcfafst und festgehalten
zu werden vermag, ist er nur in kleineren Portionen zu geben,
jede »methodische Einheit«, wenn nötig, daher in kleinere Teil¬
ganze zu zerlegen und jeder dieser Abschnitte einzeln für
sich durchzuarbeiten.

Der Darbietung des ersten Abschnittes durch Erzählen,
Lesen etc. schliefst sich eine sofortige zusammenhängende Wieder¬
gabe desselben durch einen Schüler an, die nicht unterbrochen werden
soll, damit der Gedankenlauf keine Hemmung erfährt. Höchstens ist
ein kurzer Wink bezüglich der Fortsetzung und Ergänzung am
Platze. Irrtümliches und Mangelhaftes wird durch Erklären,
Vorzeigen etc., in Form des freien Gespräches (Disputation)
berichtigt, aufgehellt, ergänzt, worauf, behufs Einprägung und Ver¬
schmelzung der Vorstellungen, der Abschnitt von den Schülern
wiederholt zusammengefafst wird. Das Ergebnis wird als Inhalts¬
angabe (Überschrift) an die Wandtafel geschrieben. Ist der folgende
Abschnitt in der gleichen Weise behandelt, so wird er mit dem
vorhergehenden zusammengefafst. — So schreitet die Arbeit stetig
fort, bis (mit Hilfe der Überschriften) eine gereinigte Total¬
auffassung des Ganzen gewonnen ist und es sich dann nur noch
um Wiederholung und Einprägung (Aneignung) des Gesamt¬
ergebnisses handelt.

') Vgl. Knilling, Die naturgemäfse Methode des Rechenunterrichts
in der deutschen Volksschule. IL Teil: Zur Kritik der sogenannten Formal¬
stufen S. 123 ff. München, 1899.

2) Karl Richter, Die Herbart - Zillerschen formalen Stufen des
Unterrichts. Leipzig, 1898. S. 24.
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Bei Gesinnungsstoffen muls nach der stattgefundenen
Aneignung des Thatsächlichen noch eine vertiefende Be¬
sprechung folgen. Die Schüler werden durch Haupt- oder Kon¬
zentrationsfragen veranlafst, vorliegende Gesinnungsverhältnisse nach
ihrem Werte oder Unwerte zu beurteilen, sich in die Lage der
handelnden Personen hineinzudenken und die gewonnenen sitt¬
lichen und religiösen Hauptgedanken zusammenzustellen
und sich einzuprägen.

Nach der Meinung vieler widerstreitet, es einer gesunden Methode,
eine biblische Geschichte durch Vorlesen der Schüler darzubieten.
Der anregende Vortrag, die fesselnde Erzählung durch den Lehrer ist das
Merkmal eines guten Unterrichts in diesem Fache. Auch dagegen, dafs
die Schüler das Dargebotene sofort im Zusammenhange wiedergeben
sollen, bestehen Bedenken. In den unteren Klassen und von schwachen
Schülern ist dies überhaupt nicht zu verlangen und eine verstandige
Wiedergabe im allgemeinen wohl erst nach einer katechetischen Erörterung
möglich. — Wie man ferner sich hüten mufs, mit einem Schüler zu
lange auf Kosten der übrigen sich zu beschäftigen, so wird man, be¬
sonders in stark besetzten Klassen, auch auf das freie Gespräch
(Disputation) zumeist um der Ordnung und Disziplin halber verzichten
müssen. Meister der Fragekunst wissen am besten, einen geregelten Fort¬
gang und planmäfsigen Fortschritt des Unterrichts zu sichern. — Endlich
ist zu erwähnen, dafs beim Fortschreiten des Lernprozesses in manchen
Gegenständen es sich nur um Befestigung und Anwendung der auf
der Stufe der Vorbereitung und Darbietung erworbenen Kenntnisse
handeln kann und damit also die Durcharbeitung der methodischen Ein¬
heit beendet erscheint.

3. Verknüpfung. Ist das Neue vom Schüler angeeignet worden,
so beginnt der begriffliche Aufbau des Gelernten mittels eines
Abstraktionsprozesses. < In dem angeeigneten Material ist auch All¬
gemeines, Begriffliches enthalten, das aber erst herausgearbeitet und
zum Verständnis gebracht werden mufs. Wir verstehen aber nur
das, was wir einem Begriffe, einem allgemeinen Satze (Gesetz, Regel)
unterzuordnen vermögen. Zu diesem Zwecke sind die gewonnenen
Vorstellungen mit den ähnlichen früheren zu verknüpfen, damit
ein zusammenhängendes Wissen entsteht und zugleich das
allen Vorstellungen Gemeinsame von selbst klarer hervortritt
und so von dem damit verbundenen Zufälligen und Unwesentlichen
sich ablöst. Diese Gedankenarbeit vollzieht sich durch das Ver¬
gleichen, das die übereinstimmenden, verwandten, ähnlichen
Merkmale zweier oder mehrerer Objekte aufsucht und zu einer
höheren Einheit verschmilzt, so dafs sich Vorstellungen höherer
Art, Allgemeinvorstellungen, Begriffe bilden, während
die unwesentlichen einzelnen Züge zurücktreten.

Diese Vergleichungs- und Aussonderungsthätigkeit ist durch
schriftliche Arbeiten und geeignete Darstellungen zu unterstützen
und bis zur Geläufigkeit zu üben.
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Hat die Begriffsbildung schon auf der 2. Stufe begonnen, so bleibt
für die 3. Stufe oft nicht viel zu verknüpfen übrig. Ist nichts dem
Neuen Ähnliches behandelt, so mufs die Vergleichung ohnehin wegfallen
und die aus der unmittelbaren Anschauung des Neuen gewonnene klare
und deutliche Einsicht als genügend erscheinen.

4. Die Zusammenfassung. Auf dieser Stufe vollendet sich
der begonnene Abstraktionsprozefs. Bei der Verknüpfung treten
neben das Begriffliche immer noch die Einzelvorstellungen, aus
denen es herausgelöst werden sollte. Jetzt soll das Begriffliche aus
dem Konkreten völlig ausgesondert, ganz isoliert, mit dem
richtigen sprachlichen Ausdruck belegt und in die Begriffsreihe
(Gruppe, Klasse, Ordnung, System) eingefügt und in dieser
Form festgehalten werden. Wo ein entsprechendes Lehrbuch
vorhanden ist, mufs jeder neugewonnene Teil des Systems damit
verglichen und durch zu unterstreichende Stichworte, die an
die Regel, den Begriff, das Gesetz etc. erinnern, markiert werden.
Andernfalls sind die gefundenen Regeln, Begriffe, Gesetze etc. in
der Form von Stichworten zu fixieren und vom Schüler selbst
als Diktat niederzuschreiben, bei den zur Einprägung nötigen
Wiederholungen aber in Form von Sätzen zu lesen. Bei räum¬
lichen Gegenständen müssen Zeichnungen und Kartenbilder hinzu¬
treten, aufserdcm schriftliche Darstellungen sich an alle Teile des
Systems anschliefsen.

Vielfach fliefsen "Verknüpfung und Zusammenfassung ineinander,
da durch Betonung des Gemeinsamen sich der Begriff wie von selbst
ergibt; manchmal übersteigt es die Fassungskraft des Schülers, ihm die
Ableitung eines Gesetzes oder einer Regel zuzumuten. Daher fällt auch
diese Stufe öfters aus, und das Systemheft kommt dann nicht in Benutzung.
Viele Schulmänner ziehen übrigens ein gutes Lehrbuch dem oft
schlecht geschriebenen, der Übersichtlichkeit vielfach entbehrenden
Systemheft vor und behaupten, dafs man den Unterricht bei Benutzung
eines solchen Lehrbuches auch So gestalten kann, dafs der Schüler zur
möglichsten Selbsttätigkeit angeregt wird.

5. Die Anwendung. Der wahre Wert des Wissens besteht
nicht im blofsen Besitz, sondern darin, dafs man es zu gebrauchen,
anzuwenden versteht. Deshalb hat diese Stufe 1. dem Wissen
einen solchen Grad von Sicherheit und Beweglichkeit zu
geben, der es dem Geiste möglich macht, in jedem Falle völlig frei
über das Gelernte zu verfügen, es also bis zur gröfsten Sicherheit
einzuüben, 2. das Gelernte durch Anwendung auf prak¬
tische Fälle in Gebrauch zu nehmen, d.h. durch Lösung von
Aufgaben in den Dienst deä Lebens zu stellen. Die Auf¬
gaben müssen den Schüler veranlassen, nicht blols von einem
gegebenen Besonderen aufzusteigen zum Allgemeinen, dem es unter¬
geordnet ist, sondern auch von dem Allgemeinen aus zum Be¬
sonderen herabzusteigen. Das letztere ist namentlich zu berück¬
sichtigen, weil im Leben die Anwendung des Wissens sich immer
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an Einzelfällen zu erproben hat. Die Übung erfolgt durch
Nacherzählen, Einprägen der Keinen nach verschiedener Richtung,
Einlesen, Nachbilden, Rechnen und Messen. Aufgaben der vor¬
genannten Art sind: zu einer sprachlichen Form die Regel, zu einer
physischen Erscheinung das Gesetz, zu einer Handlungsweise die
ethische Norm aufzusuchen, oder umgekehrt zu einer sprachlichen
oder mathematischen Regel Beispiele anzugeben, mathematische
oder physikalische Gesetze auf spezielle Fälle anzuwenden, eine
fingierte Reise zu unternehmen, nach allgemeinen Gesichtspunkten
menschliche Handlungen zu beurteilen, kurz das Wissen in das
Können umzusetzen.

Ziller verlangt auch, dafs der Schüler sich durch seine Phantasie
in andere Lagen zu versetzen im stände sein und durch phantasiertes
Handeln über die Beschränktheit und Einseitigkeit des wirklichen
Handelns hinaus kommen müsse. Das phantasierte Handeln ist aber
nicht unbedenklich, führt leicht zu Phantastereien und zu schlimmen
Enttäuschungen. — Noch sei darauf hingewiesen, dafs die unerläfsliche
Stufe der Anwendung manchmal nur als "Übung, ein andermal nur als
Aufgabe und in beiden Formen oft schon bei der Stufe der Darbietung
auftritt. Die Fertigkeiten zumal umfassen in der Hauptsache oft nur die
Stufen der Auffassung und Übung.

Nach dem vorausgehenden ergibt sich für die »fünf for¬
malen Stufen« folgendes Schema:

1. Stufe: Vorbereitung (Analyse). Zergliederung der schon
vorhandenen verwandten Vorstellungen und Kenntnisse.

2. Stufe: Darbietung (Synthese). Darreichen und Aneignen
des Neuen.

3. Stufe: Verknüpfung (Assoziation). Verknüpfung des
Neuen unter sich und mit dem bereits Bekannten; Ver-
gleichung, Unterscheidung.

4. Stufe: Zusammenfassung (System). Vereinigung der
gewonnenen Resultate zu einem geordneten Ganzen, Ein¬
ordnen in die Begriffsreihe, Gewinnung von Gesetz und
Regel.

5. Stufe: An wendung (Methode). Einübung des Wissens
und Umsetzung des letzteren in das Können.

Anmerkung. Die >fünf formalen Stufen« haben zwar eine grofse
Verbreitung gefunden, werden aber auch noch heftig angefochten. Dies
erklärt sich aus dem Umstände, dafs man verlangt, sie ausnahmslos und
gleichermafsen auf alle Lehrgegenstände anzuwenden, obgleich sie sich
für die einen (realistische und historische Fächer) mehr, für die andern
(Fertigkeiten) aber weniger eignen. Das Richtige der Formalstufen
(deren psychologische Begründung durch Ziller und Kein alle Anerkennung
verdient) darf aber nicht unterschätzt werden. Beachtenswert erscheint
in dieser Beziehung das Urteil dos Seminardirektors Leutz, das er in
seinem >Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts« (II. Teil, Vorrede)
ausspricht: >Man mag immerhin den Formalstufen den Vorwurf machen,
dafs sie eine Schablone seien, der Lehrer müsse sich im Unterricht frei
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bewegen lernen, — diese Schablone ist sehr heilsam; sie hilft das Ge¬
dankenmaterial herbeischaffen und ordnen; sie zwingt dazu, sich über
jeden Schritt Rechenschaft zu geben; sie macht aus dem unsicheren,
rein empirischen Nachtreten ein bewufstes Handeln; und wenn der
Seminarist einige Jahre diese Schablone gebraucht und sich daran gewöhnt
hat, so mag er sich immerhin mehr Freiheit gestatten; allein er wird die
Naturgemäfsheit des gewissen Weges einsehen und sich auf ihm stets
eicher und wohl fühlen.«

Gleichwohl ist ernstlich davor zu warnen, die ganze Stufenfolge
zur unabänderlichen Regel zu machen und dadurch dem didak¬
tischen Mechanismus zu verfallen. Man mufs je nach der Eigenart
des Stoffes wie in Rücksicht auf die Altersstufe und Fassungskraft der
Schüler eine freie Anwendung von den einzelnen Stufen machen
können. Selbst die Verfasser der »acht Schuljahre« (Rein, Pickel f,
Scheller) bemerken in der 1. Auflage ihres Buches, dafs die strenge
Durchführung der 5 Formalstufen zur Künstelei führen müsse und
fordern deshalb „Freiheit in der Anwendung".

C. Als unabweisbare Forderung bezüglich der
Unterrichtsstufen gilt jedoch, dafs jeder Lehrer mit
den psychologischen Vorgängen des Lehr- und Lern¬
prozesses genau bekannt sei, um sich über seine
unterrichtliche Thätigkeit jederzeit Rechenschaft
geben zu können. Damit ist nicht gesagt, dafs dies nur bei
Einhaltung der Zillerschen Stufen möglich ist. Im Gegenteil
wird hier wie in den früheren Auflagen an der Dreiteilung
der methodischen Behandlung eines Unterrichts¬
pensums, welche einerseits der geschichtlichen Ent¬
wicklung der Didaktik entspricht, anderseits, wie Dörpfeld
sagt, „die drei logisch - psychologischen Hauptoperationen"
einschliefst, „die hei jedem Lernprozesse vorkommen", fest¬
gehalten. Diese sind: 1. das Anschauen (empirische
Auffassen) des Sachlichen (Apperception), 2. das begriff-
erzeugende Denken (Abstraktion, theoretische Reflexion),
3. das Anwenden des gewonnenen Begriffes (praktische Re¬
flexion). (Vergl. Dörpfeld, Der didaktische Materialismus S. 123.).

1. Die Stufe des Anschauens. Alles Lernen beginnt mit
dem Anschauen, d. h. »jeder neue Unterrichtsgegenstand mufs
in den Gesichtskreis des Schülers gebracht und die Aufmerk¬
samkeit desselben für jenen erweckt werden«. Die Gegen¬
stände des Anschauens können konkrete Dinge, Eigenschaften
und Vorgänge aus der körperlichen Welt sein, wie dies im natur¬
kundlichen Unterrichte die Regel ist, oder sie gehören der
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geistigen Welt an, so z. B. vorhandene, aus der Erfahrung
stammende Vorstellungen. — Die Thätigkeit des Anschauens
besteht (1. B. § 24) zunächst im unmittelbar sinnlichen Wahr¬
nehmen, empirischen Auffassen, ist also Perception, sodann im
mittelbaren, phantasiemäfsigen Anschauen, bei welchem mittels
der aus dem Erfahrungsleben stammenden Anschauungen oder
Vorstellungen durch Beschreibung, Erzählung etc. im Geiste
Neues angeschaut und ins Bewufstsein übergeführt wird. Auf
dieser Stufe ist also einerseits festzuhalten, was der Schüler
schon weifs, anderseits daraus die Grundlage zu schaffen für
das Verständnis des hinzukommenden Neuen (Apperception).
— Das Resultat des Anschauungsaktes ist die Anschauung,
welche als Vorstellung im Bewufstsein beharrt.

2. Die Stufe des Denkens. Auf dieser Stufe handelt es
sich darum, aus den Anschauungen Begriffe zu gewinnen.
Gegenstand des Denkens können sein: zwei (oder mehrere)
Dinge oder Vorgänge aus der konkreten oder abstrakten Welt,
die miteinander verglichen werden sollen (im Unterricht: ein
neu behandeltes Objekt und ein bereits bekanntes), oder aber
zwei Dinge oder Vorgänge, deren ursächlicher oder ander¬
weitiger Zusammenhang erkannt werden soll. — Die Denk-
thätigkeit besteht im Vergleichen, im Erfassen des
Gemeinsamen und Verschiedenen oder im Aufsuchen des kau¬
salen Zusammenhangs zweier Objekte, im Verknüpfen der¬
selben nach dem Grade der aufgefundenen Verwandtschaft
(Assoziation), im Erkennen des Allgemeinen aus dem Be¬
sonderen (Abstraktion), im Einordnen des Gefundenen in
den vorhandenen Wissensbereich (Induktion). — Das Resultat
des Denkens ist der anfänglich noch unvollkommene (psychische),
dann der vollkommenere (logische) Begriff, das Urteil und
der Schlufs, sei es in Form eines Begriffswortes, eines Satzes
oder einer Regel, einer Maxime etc., in Summa: Verständnis.

3. Die Stufe des Anwcndcns. Das Wissen hat nur dann
einen Wert, wenn es zum Können sich gestaltet. Der Schüler
soll die Fähigkeit erlangen, das Wissen fruchtbar zu machen,
es anzuwenden. Gegenstand der Anwendung können
neue konkrete Objekte (Beispiele) sein, in welchen das bereits
gewonnene Allgemeine (Begriff, Regel etc ) wiedererkannt werden
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soll. — Die Thätigkeit des Amvendens ist, insofern "ein
neues Konkretum betrachtet wird, um darin das Allgemeine zu
entdecken, die gleiche wie auf der Denkstufe. Weil aber von
einem bereits bekannten Allgemeinen ausgegangen wird —
und dieses Bekannte dem suchenden Blicke den Weg zeigt
und vorleuchtet — so erfolgt jetzt die Gedankenbewegüng
vom Allgemeinen zum Besonderen, und insofern ist diese
Thätigkeit die Umkehrung der vorigen (Deduktion). — Als
Resultat der Anwendung erscheint die Erprobung, Einübung,
Befestigung, Erweiterung und Geläufigmachung der gewonnenen
Allgemeinvorstellung (Begriff, Regel, Maxime etc.) durch
Lösung von mündlichen und schriftlichen Aufgaben ver¬
schiedener Art. » Hierbei ist jener Teil der erworbenen Kennt¬
nisse nicht zu übersehen, welcher sich auf die sittliche Be-
thätigung des Menschen bezieht, welche nicht blofs begrifflich
festgestellt und eingeprägt, sondern vor allem von jedermann
Tag für Tag geübt und ausgelebt sein wollen« (Kittel).

Der Weg zu einer gesunden, naturgemäfsen »Bildung« wird
auch durch folgende Dreiteilung angezeigt :Wissen, Ver¬
stehen, Können oder Aufnehmen, Durchdringen,
Ausüben. »In dem ersten Gliede«, bemerkt dazu Will¬
mann, »ist das empirische, in dem zweiten das logische,
in dem dritten das technische Moment der geistigen An¬
eignunggegeben«. Diese drei Hauptstufen im Lernprozefs,
welche sich bei jedem guten Unterrichte mit psychologischer
Notwendigkeit mehr oder minder von selbst geltend machen,
sind nichts Neues; sie wurden jederzeit von denkenden Lehrern
eingehalten. Schon Aristoteles hatte für die Erkenntnis der
Wahrheit die Trias: Wahrnehmen, Denken, Streben. Ratke
forderte (im Gegensatz zu dem mit der Regel beginnenden
Grammatikunterricht) als Erstes das Beispiel, als Zweites die
Regel, als Drittes die Übung. (»Alles nach Ordnung und Lauf
der Natur, alles durch Erfahrung« — und »Erst ein Ding an
ihm selbst, hernach die Weise von dem Ding«. Vgl. das Schema
von Königbauer S. 77.) Comenius verlangte im 18. Kapitel
seiner »Grofsen Unterrichtslehre«, daTs der Unterricht mit der
sinnlichen Anschauung beginne, dafs alles Spätere auf Früheres
fundiert, alles Verwandte beständig verknüpft und durch fort¬
laufende Übungen befestigt Averde. Und Pestalozzi, der
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Vater der neueren Pädagogik, stellte den Grundsatz auf: »Von
der Anschauung zum Begriff».

Betrachtet man genauer, was bei jeder der oben dargestellten
drei Hauptoperationen unterrichtlich zu geschehen hat, so
wird man finden, dafs sich beim Anschauen zwei Akte unter¬
scheiden lassen. Soll nämlich das Anschauen ganz gelingen, so
dürfen die neuen Vorstellungen nicht als etwas völlig Neues, Iso¬
liertes, im Geiste Raum gewinnen, sondern müssen sich den vor,
handenen Vorstellungen, zu denen sie in Beziehung stehen, richtig
an- und einfügen. »Die älteren Vorstellungen müssen bereitstehen-
die neuen Ankömmlinge erwartend (Aufmerksamkeit—Interesse) zu
begrüfsen, damit dieselben im Gedankenkreise den richtigen Platz
offen finden, d. h. die Perception (Aufnahme) mufs zur Apperception
(Aneignung) fortschreiten. Man sieht hieraus, dafs in der I. Haupt-
,Operation zwei Akte unterschieden werden können, die Vorberei¬
tung (Analyse), wodurch die verwandten Vorstellungen wach- und
herbeigerufen werden und die Darbietung (Synthese), welche
durch Vorführen neuer Anschauungen einen neuen Gedankenkreis
zusammensetzt und aufbaut.«

Eine ähnliche Scheidung ergibt sich bei der zweiten Haupt¬
operation. »Das Denken (Abstrahieren) beginnt nämlich mit dem
Vergleichen, d. h. mit dem Aufsuchen derjenigen Merkmale,
welche den betreffenden beiden Objekten gemeinsam sind. Das
wäre der erste Akt (Assoziation). — Sodann gilt es, das Gemeinsame
aus den konkreten Vorstellungen, mit denen es im Geiste verbunden
ist, bestimmter auszusondern und zusammenzufassen in ein
Begriffswort oder in eine Regel, eine Maxime, einen Spruch, Lieder¬
vers etc. Das wäre dann der zweite Akt« (System).

Bei der dritten Hauptoperation, der »Anwendung«, ist schon im
Interesse des Schulzieles das auf den vorigen Stufen erworbene
Wissen des Schülers zu befestigen, geläufiger zu machen und durch
Lösung von einschlägigen Aufgaben zu erweitern. Dies ist Sache
der Übung. Da aber nicht blofs für die Schule, sondern fürs
Leben gelernt werden soll, so sind die sittlichen Wahrheiten auch
auf das Leben anzuwenden; der Schüler ist zur Beurteilung der
Handlungsweise geschichtlicher Personen heranzuziehen, zum Aus¬
sprechen seiner eigenen An- und Absichten zu veranlassen, er soll
sich für die gute und gottwohlgefällige Gesinnung und That be¬
geistern (Verwertung).

Wo sich eine Teilung der ersten beiden Hauptoperationen
in je zwei Akte nötig machen sollte, erweisen sich die letzteren
doch immer nur als untergeordnete Glieder der betreffenden Haupt-
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Operation, weshalb sie nicht notwendigerweise als besondere Stufen
zu zählen sind. In diesem Sinne sind im speziellen Teile der
Methodik die Lehrproben bearbeitet.

Zahl und Namen der Unterrichtsstufen sind, wie aus dem Vor¬
stehenden ersichtlich ist, verschieden, weshalb die üblichen Zähl-
und Benennungsweisen hier neben einander gestellt sind.

(Dörpfeld) (Herbart u. Ziller) (Rein.)
1. Klar-Ja) Analyse f 1.

heit \b) Synthese \ 2.
2. Assoziation
3. System.

4. Methode. 2)

Vorbereitung
Darbietung
Verknüpfung
Zusammenf.G

5. Anwendung

I. Anschauen J a) Einleitung
(Auffassung) \ b) Anschauung
II. Denken j a) Vergleichen

(Verarbeitung) \ b) Zusammenf.
IM. Anwenden
(Anwendung)')

(Vgl. Dörpfeld, Ziller, Kein, Wagner, K. Richter, Schiller, Schmid, Helm.)
Eine andere Anordnung liegt vor in dem Werke: »Schemata

und Lehrproben« von Königbauer, Hof milier & Rösch, Bamberg,
1891. Dasselbe stellt sechs psychologische Stufen in zwei Abtei¬
lungen auf. Zieht man jedoch die 3 ersten in 1 Stufe (Klarheit)
zusammen, so ergibt sich eine ziemliche Übereinstimmung mit den
4 Unterrichtsstufen Herbarts.

A. Das Ding für sich.
1. Bethätigung der Sinne (Stufe der äufseren An¬

schauung ;
2. Gruppieren und Ordnen der Eindrücke zum

Ganzen (zur Vorstellung).
3. Sicherung des Gewonnenen (Stufe der inneren

Anschauung).
B. Das Ding im Wechselverhältnis zu anderen.

4. Verknüpfung des Gewonnenen mit Ähnlichem (und
Vorhergegangenem).

5. Ableitung des Begriffes (Ausziehen des Grundge¬
dankens, des Gesetzes etc.).

IM. Anwenden 6. Anwendung (Verwertung) im Leben des Menschen.
(Vgl. Lehrprobe in der Methodik des Rechnens und der Raumlehre.)

') Die Bezeichnung der drei Hauptlehrstufen als: Auffassung,
Verarbeitung und Anwendung stammt von K. Richter. — Kehr
spricht von anschaulicher Einführung, denkender Erfassung
und praktischer Verwertung.

2) Der ungewöhnliche Ausdruck >Methode« soll andeuten, dafs in der
Anwendung, wo der Schüler wesentlich selbständig zu überlegen hat, gleich¬
sam Weg und Weise (Methode) des selbständigen Forschens gelernt wird.

I. Anschauen

II. Denken

1
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Die Unterrichtsformen.
Ein weiteres wesentliches Stück des methodischen

Unterrichts ist die Lehrform, d.h. die Art und Wei se, in
welcher Lehrer und Schüler wechselseitig thätig
erscheinen. Sie betrifft mehr das äulsere Lehrverfahren,
welches durch die Art des sprachlichen Verkehrs modifiziert wird.

Eigentlich gibt es nur zwei .Unterrichtsformen, nämlich:
1. die mitteilende (monologische, vortragende [akroa-

niatische] 1), bei welcher der Lehrer vorzeigt, vorträgt, vor¬
macht und vom Schüler nichts anderes verlangt, als dafs er
aufmerke, zuhöre, nachmache und sich das Dargebotene aneigne;

2. die entwickelnde (dialogische, fragende [erotema-
tische], aufgebende), bei welcher der Lehrer durch Fragen und
Aufgaben den Schüler zur Antwort, zum Selbstfinden der Er¬
kenntnis, zur Lösung, zur Selbsttätigkeit anregt und auffordert.

§ 26.
I. Die mitteilende (monologische, vortragende, akroamatische)

Unterrichtsform
kann sich in verschiedener Weise gestalten; Je nachdem man
mit dem Vortrage andere Thätigkeiten verbindet oder frei
vorträgt, heilst diese Unterrichtsform a) die deiktische 2)
(vorzeigende, vormachende, vorsprechende), b) die mnemo-
nische (gedächtnismäfsige), c) die vortragende.

a) Die deiktische Lehrform. Vorzeigen, Vormachen
und Vorsprechen sind beim Schulunterricht ebenso not¬
wendig als wirksam, deshalb auf allen Lehrstui'en, besonders
aber auf den unteren, verwendbar.

Durch das Vorzeigen sollen wirkliche Gegenstände,
die Sachen selbst, oder (wo solche nicht zu haben und zu
beschaffen sind) deren künstliche Nachbildungen (Modelle,
Bilder, Karten) dem Schüler zur Anschauung vor die Sinne
gebracht werden, damit er dadurch zu klaren Vorstellungen
gelangen kann.

Das Vorzeigen, mit dem das bestimmende, nachhel¬
fende und sondierende Wort des Lehrers zu verbinden

') Griechisch akroama =
2) Griechisch deiknymi

Vortrag.
= ich zeige.
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ist, mufs planmafsig und methodisch geschehen, und es
soll die Aufmerksamkeit vor allem auf das hingelenkt werden,
was für den Unterrichtszweck nötig ist.

Vorgezeigt wird besonders beim Anschauungsunter¬
richt, in der Naturkunde, bei den Anfangsgründen des
Lesens und Schreibens, in der biblischen Geschichte.
An den vorzuzeigenden Gegenständen soll das Charakte¬
ristische besonders in die Augen fallen, weshalb sie in¬
struktiv, grofs genug und gut beleuchtet sein müssen.
Das Vorzeigen darf weder zu kurz noch zulange währen.
Um vor den Folgen der Zerstreuung zu behüten, mufs das
Auge des Lehrers gleichmäfsig dem Gegenstande und den
Schülern zugewendet werden.

Wie das Vorzeigen den Anschauungstrieb des
Schülers befriedigt, so soll das Vormachen den Nachahmungs¬
trieb anregen; denn der Schüler wird veranlafst, nachzu¬
machen, was der Lehrer vorgemacht oder vorgethan hat.
Das Vormachen ist bei der Aneignung von Fertigkeiten
unerläfslich.

Was vorgemacht wird, mufs sich methodisch rechtfertigen
lassen und einfach und deutlich derart ausgeführt werden, dafs
alle Schüler den Hergang sehen' 1 und verfolgen können.
Beim Nachmachen nehme man es mit der Wiedergabe des
Charakteristischen genauer als mit dem weniger Wesent¬
lichen; dabei dränge man nicht zu sehr, sondern gewähre
die erforderliche Zeit. — Das Vormachen ist bei jedem Lehr¬
gegenstande wenigstens teilweise anwendbar, am meisten aber
beim Schreiben, Lesen, Singen, Zeichnen und Turnen,
auch beim ersten Anschauungsunterricht.

Das Vorsprechen des Lehrers (mündliches Vorzeigen)
und das Nachsprechen des Schülers ist überall nötig, wo es
sich darum handelt, dafs der Schüler ein Wort, einen Satz etc.
in ganz bestimmter Form auffassen und behalten soll. Diese
Lehrform reicht vom häuslichen Unterricht in die Schule hinein,
wo sie auf der unteren Lehrstufe zur Bildung der Sprach¬
kraft mit bestem Erfolge Verwendung findet. — Was vor¬
gesprochen wird, mufs dem Inhalte nach verständlich und
merkenswert, der Form nach sprachrichtig, einfach und kurz
sein und laut, deutlich und mit richtiger Betonung (in
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entsprechenden Absätzen)gegeben werden. Beim Nachsprechen ■
der Schüler, das abwechselnd einzeln und im Chor ge¬
schehen soll, achte der Lehrer auf Genauigkeit, Deutlich¬
keit und Wohlklang. Hiezu sowohl, als auch zur Fern¬
haltung des unangenehmen, gedehnten Schultones bediene
er sich feststehender Zeichen und Winke.

Das Chorsprechen ermutigt die Schüchternen und
Schwachen, zwingt alle Schüler zum Reden und bringt Leben
und Bewegung in den Unterricht, darf aber nicht zu häufig an¬
gewendet werden. (Gedankenloses Mitplaudern.)

b) Die mnemoniscke Lehrform. Das Memorieren (wört¬
liches Auswendiglernen) wurde früher zu einseitig und zu weit¬
gehend betrieben und führte daher vielfach zu einem verwerf¬
lichen Mechanismus. In Verbindung mit anderen Lehrformen ist
dasselbe jedoch nicht nur berechtigt, sondern auch durchaus
notwendig, da der Volksschulunterricht dem Kinde, von dem
man zunächst doch nur Reproduktion erwarten kann, sehr
viel bietet, was dem Gedächtnis eingeprägt werden
mui's, damit es (jederzeit bereit) nach Belieben und Bedürfnis
zur Anwendung kommen kann. Ohne die Festhaltung des Ge¬
lernten wäre ja ein geistiger Fortschritt unmöglich. Mit Hin¬
weis auf das in der Psychologie (Bd. I § 28) Gesagte sei hier
noch hervorgehoben, dafs alles, was memoriert wird, sich nur
auf Merkenswertes erstrecken und erst nach voraus¬
geschickter Erklärung eingeprägt werden soll. Das zu
Lernende mufs ferner dem Standpunkt des Schülers entsprechen,
mit dem früher Gelernten verknüpft und am rechten Ort in
richtiger Weise angewendet, d. h. laut, scharf artiku¬
liert und mit guter Betonung (nicht in häfslichem Schul¬
ton) vorgetragen (recitiert, deklamiert) werden, wobei sich
immer noch Anlafs bietet, dem Verständnisse nachzufragen.

Übrigens worden durch öfteres Wiederholen der dem Gedächt¬
nis einzuprägenden Vorstellungsreihen deren einzelne Glieder all¬
mählich immer klarer, weshalb man nicht kleinmütig zu werden
braucht, wenn das Verständnis des Stoffes vor der Einprägung
nicht völlig erschlossen werden konnte.

c) Die vortragende, akroamatische, darstellende Unter-
richtsform besteht in dem freien Vortrage des Lehrers
Er bedient sich hier der zusammenhängenden Rede in
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ausgedehnterem Mafse (als bei den unter a und b erwähnten
Formen), um dem Schüler positive Wissensstoffe dar¬
zubieten (h i s t o ri s c h- d o gm at i s ch e Darstellung). Da der¬
selbe zunächst nur auf stilles Auffassen und Anwenden
angewiesen ist, so tritt seine Thätigkeit anscheinend ganz
zurück. In Wirklichkeit aber erfordert diese stille Thätigkeit
(weniger des auf serlichen Anhörens, als des Aufmerkens
und inneren Auffassens) eine ganz bedeutende geistige
Anstrengung und darum eine gewisse Reife des Schülers,
welche nicht immer vorausgesetzt werden kann.

Übrigens kann man beim Vortragen auch so verfahren, dafs
eine Wahrheit erst aufgesucht und aufgefunden wird, der
Vortrag also ein entwickelnder ist, in welchem Falle man ihn
auch zur heuristischen Lehrform rechnen darf (heuristische
Darstellung). Der entwickelnd - darstellende Unterricht
fand durch Dörpfeld fast auf alle Lehrgegenstände Anwendung.

Die vortragende Unterriehtsform soll in der Volksschule
nur mäfsig angewendet werden und zwar zuerst aus dem
formellen Grunde, weil die geistige Kraft des Schülers noch
nicht so erstarkt ist, um einem längeren Redeganzen folgen
und es auffassen zu können. Dazu kommt der materielle
Grund, dafs das Vorhandensein der nötigen Anschauungen,
Vorstellungen und Vorbegriffe oft mehr als zweifelhaft er¬
scheint. Auch ist es psychologisch begründet, dafs die
der Veränderung und Abwechslung zugeneigte Jugend die Lust
(Aufmerksamkeit) verliert, wenn etwas zu lange währt. (»Was
lange dauert, geht nicht schön.«)

Gleichwohl bleibt diese Lehrform nicht blofs berechtigt,
sondern auch ganz unentbehrlich; denn sie ist natur-
gemäfs, weil sie einerseits dem frühe sich regenden kind¬
lichen Bedürfnis nach Erzählungen, Märchen etc. entspricht,
den zu Herzen gehenden Ausdruck des Gefühls ermöglicht und
schon im häuslichen Kreise in zwangloser Weise zur An¬
wendung gelangt; anderseits aber mufs sie bei solchen Unter¬
richtsgegenständen, welche die äufsere Natur oder
Historisches betreffen, z, B. in der Geographie, Natur¬
kunde, Geschichte und Religion, notgedrungen zur An¬
wendung kommen. Dazu ist es von unverkennbarem Werte
für das spätere Leben, wenn die Schule an ein fruchtbares

Böhm, Praktische Unterriehtslohre. 4. Aufl. 6

all



82 A. U. Von der Methode des Unterrichts.

Hören des Vortrages gewöhnt. (Predigten, Gemeindeversamm¬
lungen, Gerichtsverhandlungen etc.)

Was nun weiter die Anwendung des Vortrages in der
Volksschule betrifft, so mögen dafür folgende Regeln gelten:

a) Der Lehrer trage frei vor, ohne Buch.
b) Der Vortrag gehe nach den Grundsätzen der Apper-

ception von Bekanntem aus, sei anschaulich, sachlich,
bündig tind schweife nicht ab.

c) Die Gedankenfolge entspreche der natürlichen Ord¬
nung. Auch der Vortrag soll eine Entwicklung sein, die sich
abschnittweise vollzieht. Je jünger die Schüler sind, desto
nötiger ist eine öftere Unterbrechung des Vortrages, um durch
Fragen und Abfragen, durch Nacherzählenlassen und Rück¬
blicke (Zusammenfassungen) sich des Erfolges zu versichern.'

d) Der sprachliche Ausdruck sei einfach, klar, ver¬
ständlich, der Bildungsstufe des Schülers entsprechend; das
Vortragen währe auch nicht zu lange- »Andauerndes Dotieren
ist vom Übel und macht die jungen Geister tot oder rebellisch.»

Beim Vortrag kommen in der Volksschule hauptsäch¬
lich Erzählung, Beschreibung und Erklärung, allge¬
meine Sätze, Vorlesen und Diktieren in Betracht.

1. Die Erzählung reiht die Thatsachen der Zeit nach
(successiv) aneinander und bringt sie so einzeln zur inneren
Anschauung. Damit kommt sie aber der Vorliebe und dem
Bedürfnis der Jugend nach Anschaulichkeit entgegen,
welche schon zu Hause keine schönere geistige Befriedigung
kennt, als Geschichten erzählen zu hören. Es ist darum
hochwichtig, dafs auch der Lehrer die Kinder von der so
leicht zugänglichen Seite fasse und ihnen gleich in den ersten
Schultagen so anschaulich als möglich erzähle, einmal um
ihnen Freude zumachen, sodann auch, um ihren Anschau¬
ungskreis allmählich zu erweitern, ihr Gedächtnis
zu stärken und durch Nacherzählenlassen ihre Sprach¬
fertigkeit zu steigern. Die Erzählung erfüllt ihren noch
weiter gehenden Zweck erst dann, wenn sie so klar und wahr
ist, dafs sie auf das Erkennen, so schön, dafs sie auf das
Fühlen, und so gut (moralisch) ist, dafs sie auf das Wollen
des Kindes, überhaupt auf sein sittliches Leben, befruch¬
tend und in rechter Weise bestimmend einwirkt.
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Die Erzählung soll detailliert sein, denn die Kinder
hängen an den Nebenumständen. Der Lehrer muls daher die
Einzelheiten der Erzählung, ihre Aufeinanderfolge und
gegenseitige Beziehung, besonders den Kern- und Haupt¬
gedanken genau kennen. Bei jüngeren Schülern ist sie stets
mit denselben Worten zu geben, damit ihnen das Nacherzählen
möglich wird. Was den Ton betrifft, soll die Erzählung warm
und herzlich sein, nicht kalt und teilnahmslos. Die innere
Teilnahme des Erzählers für den Gegenstand mufs auch das
volle Interesse des Hörers erwecken.

Eine Erzählung, die Kind und Mann hören kann und wieder
hören will, hat den rechten Inhalt. Dabei geht Wahrheit über alles 1
Doch haben auch Fabeln und Märchen ihre Berechtigung und
ihren Wert, da erstere die Wahrheit durch die Bildersprache an¬
schaulicher machen und letztere die Phantasie veredeln. Die bib¬
lische Erzählung ist in vieler Beziehung ein unerreichbares Vor¬
bild. (Hebels Geschichten, Grimms Märchen, Fabeln von Hey,
Erzählungen von Krummacher, Christoph v. Schmid, Gull u. a.)

Gut erzählen ist aber sehr schwierig. Wer es kann,
hat nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Kinder in
seiner Hand. Wenn der Lehrer zum Erzählen keine besondere
Gabe besitzt, so kann diese doch einigermafsen ersetzt werden,
sobald kindlicher Sinn ihn zur liebevollen Beobachtung
und Erforschung der jugendlichen Art und des kind¬
lichen Bedürfnisses hinführt und der Berufseifer ihu
zu gründlicher Vorbereitung antreibt.

Von der Erzählung verschieden ist das Referat, welches in
einer Aufzählung der Thatsachen besteht.

2. Die Beschreibung stellt die Teile der sinnlich wahr¬
nehmbaren Gegenstände oder diese selbst (z. B. beim Vor¬
zeigen) räumlich nebeneinander und sucht sie dadurch
(auch nicht gegenwärtige Gegenstände) dem Schüler zur
genaueren Kenntnis zu bringen. Jedes Merkmal wird erst auf¬
gewiesen und dann mit Worten beschrieben. Dies ist zunächst
die Aufgabe der Lehrbeschreibung; die Schönbeschreibung
(Schilderung) verfolgt zugleich ästhetische Zwecke. Die Regeln
für die Beschreibung gehören in die Aufsatzlehre.

Das entwickelnde Erzählen Und Beschreiben, welches das
Neue in das Licht des Alten stellt und Phantasievorstellungen
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erzeugt, die in sinnlicher Fülle und eindringlicher Klarheit mit wirk¬
lichen Anschauungen wetteifern, wird darstellender Untericht
i. e. S. genannt.

3. Die Erklärung (Definition) wurde ausführlich in der
Logik behandelt. Sie will den Schüler dahin bringen, dals er
mit dem Worte eine einfache und richtige Vorstellung von
der Sache verbinde und die Dinge nach ihren wesent¬
lichen Eigenschaften kennenlerne. Deshalb geht die (Schul-)
Erklärung mit Beispielen und anschaulicher Beschrei¬
bung voran und läfst das Übersinnliche aus jenen ab¬
strahieren.

Noch ist hier die Satzerklärung zu erwähnen, welche
es mit der Auflösung schwieriger Satzverbindungen, der Ver¬
vollständigung verkürzter Sätze, der Beachtung der Interpunk¬
tion oder mit der Klärung eines Gedankens durch Hinweis auf
den Zusammenhang etc. zu thun hat.

Das Erklären ist sehr schwierig. Deshalb mufs
der Lehrer der Kunst des Erklärens mit allem Eifer warten,
sich gewissenhaft und mit ernstem Nachdenken vorbereiten
und gute Muster nachahmen. Solch stete Gewöh¬
nung wird ihm nach und nach über die hier zu Tage treten¬
den Schwierigkeiten hinweghelfen. Nur meine er nicht, alles
erklären zu müssen. Einmal hält dies im Unterricht sehr auf,
und sodann ist es gar nicht möglich, den Kindern alles klar
zu machen. Manches Abstrakte wird ihnen erst mit der Zeit
und den veränderten Umständen klar. Der entwickelnde
Unterricht ist jederzeit eine sehr gute, wenn nicht die beste
Erklärung.

Auch Vorlesen und Diktieren sind zur vortragenden Lehr¬
form zu rechnen. Beide Unterrichtsthätigkeiten werden in der
Volksschule in beschränkterem Mafse angewendet als die vor¬
genannten, doch sind sie nicht entbehrlich und dienen vor¬
zugsweise ästhetischen und sprachlichen Zwecken (Schönlesen,
Orthographie). Dem gedankenlosen Zuhören beim Vor¬
lesen und dem maschinen mäf sigen Nachschreiben beim
Diktieren ist durch Wiederholung solcher Bruchstücke, die für
sich einen Sinn geben und das Verständnis des Fol¬
genden anbahnen, vorzubeugen.
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2. Die entwickelnde Lehrform.
Die entwickelnde Lehrform zerfällt in zwei Arten:

a) in die fragende (erotematische) Lehrform,
b) in die aufgebende (heuristische) Lehrform.

a) Die fragende (erotematische) Unterrichtsform.
(Katechetik.)

I. Das Allgemeine.

§27.
Wesen, Wert, Wichtigkeit und Schwierigkeit der fragenden

Lehrform.

a) Wesen. Die fragende oder erotematische 1) Lehr¬
form ist ihrem Wesen nach Lehrgespräch, besteht in der
Regel aber darin, dafs der Lehrer durch Fragen den Schüler
.zum Finden und Aussprechen einer Wahrheit, d.h. zum
Antworten anreizt oder auffordert.

Man nennt diese Lehrform kateclietisch (entwickelnd),
wenn die dem Schüler gegebene Wahrheit (Spruch, Lied etc.)
erklärt und durch Anknüpfen an dessen Antwort zum klaren
Verständnis gebracht werden soll (Erfragen).

Da die alte Kirche die Anweisung zur Erteilung des Religions¬
unterrichts »Katechetik« nannte, so hat man später die Anwen¬
dung der fragenden Lehrform auf die religiöse Unterweisung
vorzugsweise die »katechetische Lehrform« genannt. Hier wird die
»katechetische Methode« aber nur von der formellen Seite
aufgefafst, somit als die bei allen Lehrgegenständen ver¬
wendbare (entwickelnde) Frageform betrachtet. Bei derselben
fragt nur der Lehrer.

Man nennt sie examinatorisch (prüfend), wenn der Lehrer
sich an die Erinnerungskraft des Schülers wendet, um sich zu
überzeugen, ob dieser die früher entwickelten Wahrheiten er-
fafst bat und noch weifs (Ausfragen).

Sie heifst repetitoriscll (wiederholend), wenn der Lehrer
durch Fragen das früher Besprochene dem Schüler zu ver¬
deutlichen und bei ihm zu befestigen sucht (Abfragen).

*) Griechisch: erotema = Frage.
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Diese drei Arten der erotematischen Lehrform treten aber
selten rein, sondern einander ergänzend auf, so dafs bei der Ent¬
wicklung die exarninatorische, bei der Prüfung die katechetische
Frage nicht ganz ausgeschlossen ist.

Weil der Schüler, ehe er eine Antwort ausspricht, diese doch
erst gefunden haben mufs, so ist die fragende Lehrform mit der
»heuristischen« verwandt; denn jede Frage ist eine Aufgabe.

Sie heilst sokratiseh (dialogisch), wenn der Lehrer den
Schüler im Zwiegespräch zur selbständigen Erforschung
der Wahrheit veranlafst.

Sokratiseh heilst sie, weil Sokrates dieselbe bei seinem
Unterrichte (Mäeutik = Hebammenkunst) anwandte. Er ging dabei
von konkreten Fällen aus, verglich das Einzelne unter sich, unter¬
schied das Wesentliche der Dinge von dem Zufälligen und brachte
damit allgemeine Wahrheiten ins Bewufstsein des Schülers. Er
belehrte aber nicht Schulkinder, sondern Jünglinge und Männer im
Umgange über philosophische, religiöse, staatsmännische Fragen etc.
Weil hiebei auch der Schüler fragen, Einwände machen,
Urteile fällen, schlielsen kann etc., also mehr eine freie Unterredung
stattfindet, so nennt man diese Lehrform die dialogische (Lehr-
gespräch). Da dies die Bildung und Reife der Volksschüler viel¬
fach übersteigt, so ist für das eigentliche Sokratisieren kein Platz
in der Volksschule.

b) Wert und Wichtigkeit der fragenden Lehrform er¬
hellen sofort, wenn man erwägt, dai's sie ebenso natürlich
als unentbehrlich ist und als notwendige Ergänzung der
mitteilenden Unterrichtsformen viele Vorteile bietet. Sie ist
natürlich, weil der Wechselverkehr zwischen Lehrer und
Schüler in Frage und Antwort gerade so zum natürlichen
Ausdruck gelangt, als bei den ersten Unterrichtsversuchen (in
der Mutterschule) des Hauses. Sie ist aber auch unent¬
behrlich, weil der Lehrer ohne sie den Wissenskreis des
Schülers, an den er anknüpfen ,mufs, nicht sondieren
könnte. Dies schliefst schon einen der Vorteile ein, deren
die fragende Lehrform noch folgende gewährt: 1. Die auch
für den Fortgang des Unterrichts nötige Bekanntschaft
mit den individuellen Bedürfnissen und Fehlern des
Schülers, welche der Lehrer dann erst zu berücksichtigen
und zu berichtigen imstande ist. 2. Die Herbeiziehung zur
vollen und beständigen Mitthätigkeit beim Unterrichte,
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da durch die Frage das Interesse des Schülers stets rege er¬
halten und dieser fortwährend zur Aufmerksamkeit, zum
Ordnen der Gedanken und zum sprachlich richtigen
Ausdruck derselben genötigt wird. Endlich 3. die Belebung
des mitteilenden Unterrichts durch geschickt einge¬
streute Fragen.

Die fragende Lehrform wird oft unterschätzt, wie sie
früher lange Zeit überschätzt und mifsbraucht wurde.
Dies geschah, indem man sie allein zur Förderung der
formalen Bildung für geeignet hielt, mit den übrigen Lehr¬
formen nicht in entsprechenden Wechsel setzte und sogar
bei Lehrgegenständen vorherrschend in Anwendung brachte,
die um ihres positiven Gehaltes willen unmittelbarer Mit¬
teilung bedürfen. Rein Historisches kann vom Schüler aber
nicht gefunden, es mui's gegeben werden. Dagegen lälst sich
mittels der Frage darstellen, in welcher Weise eine Person
in einer bestimmten Lage handeln könne, welche Gefühle sie
wohl hegen, welche Handlungen sie vollbringen werde. (Dar¬
stellende Fragen.) —Überschätzung und übermäfsiger
Gebrauch dieser Lehrform haben den Nachteil, dafs Lehrer
und Schüler sich bezüglich des Erfolges nicht selten täuschen,
da die Antwort vielfach nicht das Produkt selbständigen
Denkens, sondern des gewohnheitsrnäfsigen Losschälens
aus der Frageist,' wodurch nur ein oberflächliches Wissen
erzeugt wird, das nicht bildend auf Gefühl und Willen wirken
kann. (Nur kein Raten!)

Den richtigen Gebrauch und Wechsel mit den
übrigen Unterrichtsformen vorausgesetzt, wird die
fragende Lehrform in der Volksschule dennoch immer
die herrschende bleiben, wobei nur zu beachten ist, dafs
sie in der Elementarklasse, wo die Sammlung der Unter¬
richtsstoffe noch Hauptsache ist, nicht in dem Mafse an¬
gewendet werden darf, wie in den oberen Klassen,
wo an die gewonnenen Grundlagen des Wissens die formale
Übung der Denkkraft anzuknüpfen ist.

Wert und Wichtigkeit der erotematischen Lehrform haben be¬
sonders ans Licht gestellt: V. Trotzendorf (1490—1556). Er sagte:
»Wer diese Methode aus der Schule verbannt, der nimmt die Sonne
aus der Welt, da es kein besseres Mittel gibt, die Seelenkräfte in
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Bewegung zu setzen, zu schärfen und zu bilden, als die Katechese.«
Fr. M. Vierthaler in seiner heute noch lesenswerten Schrift:
»Geist der Sokratik« 1793; G. Fr. Dinter in seinen »Vorzüglichsten
Regeln der Katechetik«; Chr. G. Scholz in der »Anleitung zur
Fragebildung«, welche Schrift unter dem Titel »Die Frage im
Unterricht« in 3. Auflage von A. Reinstein gänzlich umgearbeitet
1874 in Leipzig erschien. Auch Diesterweg war ein Verteidiger
der fragend-entwickelnden Lehrform; er nannte sie die »Krone
der Lehrgeschicklichkeit.«

c) Die Schwierigkeit der erotematischen Lehrform
ist keine geringe. 1. Das Finden der Frage überhaupt, richtiges
Fragen, sachgemäfses Beurteilen der Antworten, geschickte
Benutzung der richtigen oder auch nur teilweise richtigen Ant¬
worten zu neuen Fragen erfordert die unausgesetzte Thätig-
keit und die gröfste Geistesgegenwart des Lehrers. Da
2. die Antworten der Schüler vielfach auf Abwege führen und
dabei leicht der Faden des Unterrichts verloren geht, so ist
eine streng logische Gliederung und eine den psychologischen
Grundsätzen entsprechende Anordnung des Stoffes, sowie
eine sorgfältige Vorbereitung für jeden Lehrer ganz
unerläi'slich.

Besonders Seminaristen und angehende Lehrer müssen
sich der Fragekunst ernstlich befieifsen, selbst wenn sie sich
mit gutem Lehrgeschick ausgerüstet glauben. Aber das Seminar
mufs auch eine gute Anleitung zum Frageunterricht geben.
»Wie es«, sagt Kehr in seiner »Praxis der Volksschule«, »im
Seminarunterricht das erste ist, dafs die Seminaristen in allen
Unterrichtsfächern und von allen Seminarlehrern angehalten werden,
sich einer exakten, klaren Sprache und eines guten, fliefsenden
Vortrages zu befleifsigen (vielfaches Repetieren, freies Vortragen,
Deklamieren u. s. w.), so mufs das zweite eine entsprechende An¬
leitung zur Fragebildung sein.«

II. Das Besondere.
Die beiden Hauptteile der erotematischen Lehrform sind

Frage und Antwort.
§ 28.

Die Frage.
Bei einer näheren Besprechung der Frage wird von dem

Wesen derselben, ihren Arten und Eigenschaften, sowie
von der Frageverteilung die Rede sein müssen.
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a) Wesen der Frage. Unter Frage versteht man die
(schon aus Fassung, Ton oder Zeichen erkennbare) Auf¬
forderung, eine Aussage zu machen, ein Urteil zu fällen,
d. h. einen im Fragesatz ausgelassenen Satzteil zu ergänzen,
oder ein Urteil festzustellen, oder zwischen zwei Urteilen
das richtige zu wählen. Im ersten Falle heifst sie kate¬
gorische, im zweiten dialektische, im dritten disjunk¬
tive Frage.

Dasjenige Satzglied, auf welches die Frage gerichtet
ist, heifst Fragepunkt; dasjenige Wort aber, welches die
Frage einleitet, nennt man Fragewort.

a) Die kategorischen (bestimmten) Fragen (auch Er-
gänzungs- oder Bestimmungsfragen genannt) fordern die
Ergänzung oder nähere Bestimmung eines im Satze nicht voll¬
ständig ausgesprochenen Urteils.

Z. B. Wer steht auf der Leiter? — Was weifst du von der
Sache? — Wen suchest du?

Bei den kategorischen Fragen beginnen die Fragewörter
gröfstenteils mit W und sind

1. fragende Fürwörter: Wer? Wessen? Wem? Wen? Von
wem? An wen? oder

2. Frag-Umstandswörter: Wro? Woher? Wohin? Worin?
Wie? Wienach? Wie lange? Warum? etc., oder

3. Frag-Zahlwörter: Wie viel? Wie oft? etc.
Sie werden deshalb W - Fragen genannt und sind im allgemeinen

die besten Fragen. Doch können sie auch sehr unbestimmt sein,
z. B. Was kann der Mensch?

ß) Die dialektischen Fragen (auch Entscheidungs¬
oder Wahlfragen genannt) fordern, dafs der Schüler sich für
oder gegen das in der Frage enthaltene Urteil mit Ja oder
Nein ausspreche. Bei der Entscheidungsfrage tritt das Hilf s-
zeit- oder Zeitwort an die Spitze.

Z. B. Bist du gern bei dem Vetter? — Hast du schmack¬
haftes Brot? — Bleibt er bei seiner Ansicht?

Diese Fragen sind erlaubt, wenn sie das Denken des
Schülers wirklich herausfordern oder wenn man es schwach-
begabten, ängstlichen Schülern zur Hebung ihres Selbst¬
gefühls ermöglichen will, eine richtige Antwort zu geben. Aber
in der Regel sind sie verwerflich, weil sie die Antwort leicht
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und mechanisch erraten lassen (darum Wahlfragen [Rätsel¬
fragen]).

y) Die disjunktiven (trennenden) Fragen fordern, dafs
der Schüler zwischen zwei (oder mehreren) Urteilen für das
richtige sich entscheide.

Z. B. Bewegt sich die Sonne um die Erde
oder die Erde um die Sonne?

b) Arten der Fragen. Die Fragen sind nach dem Inhalt,
nach der Form und nach dem Zweck verschieden.

«) Was den Inhalt betrifft, so kann die Frage als Ant¬
wort verlangen: Subjekt, Prädikat, Objekt, Umstand, Beifügung
oder eine Begriffsbestimmung.

1. Nach dem Subjekt fragt
man mit wer, wenn es
eine Person ist, mit was
in allen anderen Fällen —
(bestimmter mit welcher,
welche, welches).

2. Nach dem Prädikat fragt
man mit wie, was, wie
vielfach etc.

3. Nach dem Objekt fragt
man mit wessen, wem,
wen oder was etc.

4. Nach dem Umstand fragt
man mit wo, woher,
wann, auf welche Art,
warum, weshalb etc.

5. Nach dem Attribut fragt
man mit was für ein,
welcher, wie viel etc.

Wer ist Sieger geblieben? — Wer
hat Amerika entdeckt?

Was (welches Geräte) dient zum
Ackern ?

Wie ist das Bier dem Geschmacke
nach?

Was thut der Hund, wenn man ihn
reizt?

Wie vielfach ist das Geschlecht
des Plauptwortes ?

Wessen ist der Richter kundig?
Wem mufst du folgen?
Wen soll jeder Mensch lieben?
Wo (in welcher Stadt) wurde Jesus

geboren?
Wann war die Schlacht bei Sadowa?
Warum fiiefst das Wasser bergab?

Was für Speisen sind den Zähnen
schädlich?

Was für ein Buch ist die Bibel?
Welches Baumes Rinde dient zum

Gerben? — Was für ein fragt
auch nach der Art, zu der ein Ding
gehört: Was für ein Stern ist
der Mond? Planet.
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6. Nach einer Begriffsbe¬
stimmung fragt man mit
was heilst, was ist, was
versteht etc.

Was heilst sündigen? — Was ist
Liebe? — Was versteht man
unter Dissonanz?

1. nach der Qualität:

2. nach der Quantität:

3. nach der Modalität:

4. nach der Relation:

ß) Bezüglich der Form ist die Frage verschieden, wenn
die Antwort ein Urteil fordert

(Bewegt sich die Erde? Ja (positiv).
Ist der Mensch unfehlbar? Nein (ne¬

gativ). Vgl. d.»dialektische Frage«.
Welche Pflanzen wachsen?

IKann Strafsburg kapitulieren?
Hat Strafsburg kapituliert?
Mufste Strafsburg kapitulieren?
Welches ist die Folge der Sünde?

(kategorisch).
Unter w e 1 c h e r Voraussetzung kommt

das Eisen zum Schmelzen (hypo¬
thetisch).

y) Was den Zweck der Frage betrifft, so ist voraus zu
bemerken, dafs wir es hier nur mit der Lehrfrage zu thun
haben, die als vereinigter Denk-, Begehrungs- und Sprechakt
auf Anregung und Belehrung des Schülers ge¬
richtet ist.

Der Zweck der Lehrfrage kann sein:
1. Entwicklung einer Wahrheit aus den

gegebenen Anhaltspunkten (Entwickluugsfragen).
2. Zergliederung eines gegebenen Ganzen,

um den Schüler in das Verständnis eines vor¬
gelegten Textes einzuführen (Zergliederungsfragen).

Diese Fragen finden besonders im synthetischen Unterricht
Anwendung: erstere erscheinen dann als darstellend-entwickelnde,
letztere als Darbietungsfragen.

3. Prüfung des Schülers, um das Mal's seiner Kenntnisse
festzustellen (Prüflings- oder Examenfragen). Geschieht durch
Ausfragen.

4. Wiederholung des Stoffes zu dessen Klärung und
zur Erleichterung des Behaltens auf der Stufe der Vorbereitung
(Reproduktionsfragen), zur Zusammenfassung des Unterrichts-

Geschieht
durch

Erfragen.
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ergebnisses, z. B : Was weilst du vom Apfelbaum? (Konzen-
trations-, Kern- oder Hauptfragen) oder zur Einprägung eines
grölseren Abschnittes (Repetitionsfragen). Geschieht durch
Abfragen.

c) Eigenschaften der Frage (Fragebildung). Die gute
Unterrichtsfrage, d. h. die in jeder Hinsicht richtig gebildete
Frage, mufs deutlich, bestimmt und angemessen sein.

Deutlieh, d.h. nach Form und Inhalt verständlich
ist die Frage:

1. wenn sie laut und vernehmlich genug gesprochen
wird;

2. wenn sie keine dem Schüler unbekannten Wörter
und Redewendungen enthält.

Also nicht: Welche Städte berührt die direkte Eisenbahnlinie
von München nach Nürnberg? — In welchem Verhältnis steht
der Sohn zum Vater? — (In Bezug auf — in Erwägung etc.)

3. wenn sie sprachrichtig ist. Dies ist der Fall:
a) wenn das Fragewort am Anfange der Frage steht

(in der Regel wenigstens); — W-Fragen S. 89. —
Wann blühen die Obstbäume? — Nicht: Die Obstbäume

blühen wann? — Singt der Vogel? — Nicht: Der Vogel singt?
b) wenn das rechte Fragewort gebraucht wird.
Welche Silbe ist dem Worte loben in der Vergangenheit vor¬

zusetzen? (Die Silbe ge.) Was für eine Silbe etc.? (Vorsilbe.) —
Welches Wort steht am Anfange? (grün.) Was für ein Wort
steht am Anfang? (Eigenschaftswort.) — Womit wird das Wasser
gehoben? Nicht: Mit was wird etc.? — Wodurch machte er sich
beliebt? Nicht: Durch was etc.?

c) wenn sie einfach ist, nicht durch verwickelte
Satzbildung unklar wird. Die Fragen sollen die Kraft der
Schüler nicht übersteigen und sie nicht entmutigen. Satzgefüge
sind für die Unterklasse zu schwer.

Was wirst du auf meine heutige Frage, deren Beantwortung,
wie du sagst, dir jetzt schon möglich ist, morgen antworten ? (Wie
ist einfacher zu fragen?)

d) wenn der Ton der Stimme das in Frage stehende Wort
(Fragepunkt) besonders hervorhebt.

Wer kommt morgen? Wer kommt morgen? Wer kommt
morgen?
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Bestimmt, logisch richtig ist die Frage, wenn der
Fragepunkt so scharf hervortritt, dals" darauf nur
eine Antwort erfolgen und richtig sein kann. Sie mufs den
Oberbegriff enthalten zu der besonderen Bestimmung, die in
der Antwort gegeben werden soll.

Nicht: Wo liegt Berlin? sondern: In welchem Lande, welcher
Provinz, an welchem Flusse, in welchem Teile Deutschlands?

Unbestimmt dagegen ist eine Frage:
1. wenn zwei oder mehr Fragen nacheinander

gegeben werden, die ebenso viele verschiedene Ant¬
worten zulassen. Solche (Doppel-) Fragen bringen den Schüler
in Verlegenheit, weil er nicht weifs, welche er zuerst beant¬
worten soll, oder weil er über der zweiten die erste vergifst.

Wie hiefsen Isaaks Söhne, und welcher derselben empfing den
väterlichen Segen der Erstgehurt?

Es gibt aber auch Doppelfragen, welche nach Inhalt
und Form nur eine Antwort fordern. Die mäfsige Anwendung
derselben ist zulässig, ja manchmal recht zweckentsprechend,
weil sie den Fragepunkt in helleres Licht stellen.

Wer allein ist weise und wer schafft alle Weisheit?

2. Wenn Fragewort und Satzkonstruktion mehr
als eine Auffassung gestatten.

Warum strafen wir das Kind? (Grund [weshalb?] oder Ab¬
sicht [wozu?])

Aus welchem Grunde strafen wir das Kind?
Oder: In welcher Absicht strafen wir das Kind?
Was bewirkt die Reue? (Ursache oder Folge!)
Was erwirkt uns die Versöhnung? (Subjekt oder Objekt I)
3. Wenn sie zu allgemein ist, d. h. wenn die nötigen

Bestimmungen oder wesentlichen Merkmale zur Auf¬
fassung des Begriffes fehlen und dieselben aus dem Zusammen¬
hang nicht ersichtlich sind.

Definitionsfragen: Was versteht man? Was ist? Was heilst?
Solche Fragen schieben die eigentliche Arbeit vom Lehrer

weg und dem Schüler zu und lassen sich daher nur bei Prü¬
fungen und Repetitionen rechtfertigen (S. 14). Unbestimmt,
weil viel zu allgemein, sind besonders Fragen mit den farb¬
losen Prädikaten sein, haben, werden, können, sollen,
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der Lehrer glaubt, dai's er sie beantworten kann, der schwache
eine leichtere, der geförderte eine schwierigere.

3. Wer die Antwort weifs, hat es durch Aufheben
des Zeigefingers (der rechten Hand) anzudeuten. Dies darf
jedoch nur bei den katechetischen, nicht aber bei den examina¬
torischen oder repetitorischen Fragen geduldet werden. Letztere
mufs jeder Schüler beantworten können. Eitles Vordrängen,
Hochheben des ganzen Armes, Aufstehen und lautes Rufen;
»Ich, ich!« werde gerügt und hintangehalten. Wer nicht zum
Antworten aufgefordert ist, hat schweigend aufzumerken.

4. Die Fragen sind nicht in merkbarer Reihenfolge zu ver¬
teilen. Kein Schüler darf voraus wissen, wann er aufgerufen
wird. Aber es sollen in jeder Lehrstunde alle Schüler daran
kommen, gleichviel ob sie die Finger aufheben oder nicht.
Deshalb soll man auch keinen Schüler mit Fragen zu lange
festhalten, den unaufmerksamen und zerstreuten dagegen öfter
aufrufen. Erst wenn der Lehrer sich Erfahrungen gesammelt
hat und scharf beobachtet, vermag er im Wechsel das rechte
Mafs zu treffen.

§ 29.
Die Antwort.

Bei der Antwort ist zuerst über deren Wesen und
Eigenschaften, sodann über ihre Behandlung zu
sprechen.

a) Wesen und Eigenschaften der Antwort.
Die Antwort ist die Ergänzung oder die Feststellung

des in der Frage enthaltenen Urteils. Die richtige
Ergänzung und Feststellung dieses Urteils durch den Schüler
ist dem Lehrer Beweis, dafs derselbe den Lehrstoff gefafst und
sich angeeignet hat.

In der Regel hat nur ein Schüler, der gefragte, zu ant¬
worten. Richtet aber der Lehrer die Frage ausnahmsweise an
alle Schüler, so müssen auch alle gemeinsam Antwort geben.
Das Antworten im Chor ist aber nur zu fordern a) bei der
Einprägung wichtiger Sätze und bei Wiederholung bereits
formulierter Antworten, b) wenn eine Frage von mehreren
Schülern nicht beantwortet werden konnte.
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Wie die richtige Frage, so mufs auch die richtige Ant¬
wort deutlich, bestimmt uud angemessen seih.

•Die Antwort ist deutlich, wenn sie
1. laut und rein im gebildeten Umgangston ge¬

sprochen wird. An schönes und reines Sprechen müssen
die Kinder mit aller Konsequenz gewöhnt werden. Der üble
singende Schulton ist nicht zu dulden. Chorantworten
müssen, um jeden Wirrwarr fern zu halten, im Takt ge¬
sprochen werden.

Es gibt übrigens Gründe, um derentwillen sich der Lehrer
zufrieden gibt, wenn einzelne Schüler oder auch die ganze
Klasse sich die Frage nur im Stillen beantworten. (Keine Ant¬
wort ist auch eine.) Diese können sein: 1. didaktische Erwägungen
(wenn man auf eine schwierige Frage, von der man annehmen
kann, dafs sie wohl kaum beantwortet wird, sofort eine leichtere
folgen lärst, um durch sie die Beantwortung der ersteren zu ermög¬
lichen); — 2. pädagogische Erwägungen. (Wenn ein Schüler
sich schon über den Meister dünkt, so legt man ihm eine Nufs
vor, die er nicht so rasch knackt, um das Bewufstsein mangeln¬
der Einsicht in ihm zu wecken. Oder es gilt, ihn durch Er¬
kenntnis seines Unrechts zu beschämen. Z. B. Mit dem
Hute in der Hand etc. Warst du jederzeit und gegen jedermann
höflich? , . . Verlegenheit und Erröten hier die Antwort.)

Deutlich ist die Antwort, wenn sie
2. den grammatischen Anforderungen entspricht.
Im allgemeinen sollen die Kinder in ganzen Sätzen

antworten. Es erfordert dies die »Zucht der Sprache«. Allein
diese Forderung, nach welcher die Schüler gewöhnt werden
sollen, in der Antwort die Frage des Lehrers zu wiederholen,
ist doch der zu erreichenden Sprachfertigkeit wegen nur in der
Unterklasse konsequent aufrecht zu halten. In der Mittel-, be¬
sonders aber in der Oberklasse wäre die strikte Durchführung
dieser Regel mit Zeitverlust verbundene Pedanterie.
(Rechnen!) S. 95.

Die Antwort ist bestimmt (logisch-richtig), wenn sie
1. nicht blofs an sich sachlich richtig erscheint, sondern

zugleich zum Fraggedanken und zur Frageform pafst;
2. bei Entscheidungs- (Wahl-) Fragen nicht mit blofsem

Ja oder Nein abschliefst; ;
Böhm, Praktische Unterrichtsichre. 4. Aufl. 7
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3. den in Frage stehenden Ausdruck (Wort, Satzteil) ent¬
sprechend betont.

Die Antwort ist angemessen, wenn sie dem Zusammen¬
hange, insbesondere dem Lehrgegenstande entspricht. (Beim
Religionsunterrichte ruhiger, langsamer, würdiger als beim
Rechnen etc.)

b) Behandlung der Antwort.
Die laute Antwort hat der Lehrer sofort in der rechten

Weise zu weiteren Fragen zu benutzen. Diese an sich
schwierige Aufgabe kann er sich aber durch richtige
Fragebildung erleichtern. Denn wenn auch nicht immer,
so ist es doch in der Regel der Fall, dafs auf richtige Fragen
richtige Antworten folgen, — Unerwartete, überraschende
Antworten sollten dem Lehrer stets ein Fingerzeig sein, die
Ursache derselben nicht im Schüler, sondern in sich, in seiner
Fragestellung zu suchen.

Die rasche und ruhige Beurteilung und Aus¬
nutzung der Antworten setzt eine durch Erfahrung er¬
langte Reife voraus. Ohne sie ist es gar nicht selten, dafs
der Lehrer manche Antwort verwirft, welche er hätte ganz
oder teilweise benutzen können, während er eine andere
gelten läi'st, obgleich sie zum Teil oder gänzlich falsch ist.
Diese Reife kommt aber erst mit den Jahren.

Jede Antwort ist auf ihre sachliche (materielle) und
sprachliche (formelle) Richtigkeit zu prüfen.

Dabei sind jedoch drei Fälle in Betracht zu ziehen. Die
Antwort kann nämlich richtig, teilweise richtig, ganz
falsch sein oder ganz ausbleiben.

Die sachlich und sprachlich richtige Antwort, die der
Lehrer nicht zu wiederholen braucht (was leicht zur üblen
Gewohnheit werden kann), ist der erwünschte Ausgangspunkt
zu neuen Fragen. Es können aber Zweifel entstehen: 1, ob
der Schüler die Antwort aus richtiger Erkenntnis, also
selbständig gegeben, 2. ober sie genugsam beherzigt hat
und 3. ob sie auch von den andern Schülern vollständig
gehört und gefafst worden ist.

Glaubt der Lehrer das erste aus längerem Besinnen,
aus hilfesuchenden Gebärden, unsicherem, halb-
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lautem Sprechen, »zu guten« Antworten (vermischt mit
kleinen, auffallenden Fehlern), das zweite aus leichtfertigem
Tone und gleichgültigen Mienen, oder das dritte aus
dem Unbefriedigtsein oder der Teilnahmslosigkeit
der Schülermasse schliefsen zu müssen, so ist ihm Veranlassung
gegeben, auch bei einer richtigen Antwort länger zu
verweilen.

ad 1. Vermutet er, dafs die Antwort ohne eigenes Ver¬
ständnis gegeben, dafs sie zugeflüstert und erlauscht
oder nur erraten wurde (bei Wahl- und Disjunktionsfragen),
so richte er a) unter scharfer Beobachtung des Schülers die
gleiche Frage noch einmal an denselben; b) frage in
anderer Form nach derselben Sache oder nach den Be¬
standteilen der Antwort; c) lasse Frage und Antwort in
einen Satz zusammenfassen; d) frage nach dem Gegenteil;
e) lasse die Antwort begründen und durch Beispiele er¬
läutern; f) mache Einwürfe, die der Schüler widerlegen soll.

ad. 2. Geht aus dem leichtfertigen Tone etc. hervor,
dafs der Schüler eine hochwichtige Sache noch nicht genug¬
sam erwogen hat, so setze ihn der Lehrer durch eine weitere
ernste Frage in Beziehung zur Sache.

Wozu verpflichtet uns das vierte Gebot? — Es verpflichtet
uns, Vater und Mutter zu ehren. — Was mufst also auch du
thun? etc.

ad. 3. Befürchtet aber der Lehrer, dafs die übrigen
Schüler die Antwort nicht vollständig oder gar nicht
gehört, oder dem Sinne nach nicht richtig verstanden
haben, so richte er dieselbe Frage an einen zweiten und
dritten Schüler, oder lasse die Antwort lauter und deut¬
licher wiederholen, oder zergliedere sie mit schwächeren
Schülern, bis auch bei diesen das Verständnis sich einzuleiten
beginnt.

Teilweise richtige Antworten müssen den Lehrer ver¬
anlassen, dem Grunde des Fehlerhaften nachzuspüren. Dieser
liegt entweder im Lehrer — und dann hüte er sich, die fein¬
fühlenden Kinder verantwortlich zu machen —, oder er liegt
in der Unachtsamkeit des Schülers, in mangelnden Vorkennt¬
nissen oder in einem Mifsverständnis. Erlaubt es nun die Zeit
und das mit der ganzen Klasse zu erstrebende Lehrziel, so

7*
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entspricht es der Natur der Sache, die Unrichtigkeiten dem
Antwortenden zum Bewufstsein zu bringen. Die teilweise
richtige Antwort ist entweder sachlich richtig und sprachlich
unrichtig oder sprachlich richtig und sachlich unrichtig.»

1. Sachlich richtig ist die Antwort, wenn sie materiell
die vollständige Ergänzung des Fragegedankens bildet. Die
sachlich richtige, aber sprachlich unrichtige Antwort hat
immer einen Wert, wenngleich die sprachlichen Mängel noch
irgend eine Unklarheit des Denkens verraten.

Sachlich unrichtig ist die Antwort, wenn sie an sich
Falsches enthält, keine oder keine richtige Ergänzung
des in der Frage angedeuteten Urteils bildet. Die sachlich
unrichtigen Antworten haben keinen Wert. Für sie
dürfte sich folgende Behandlung empfehlen.

Der Lehrer wiederhole die Frage öder lasse sie
wiederholen (da der Schüler sie nicht deutlich gehört haben
kann) — oder rüge die Unachtsamkeit (wenn der Schüler
zerstreut gewesen) — oder ändere die Frageform — oder
schiebe Zwischenfragen ein, die zur Beantwortung der
erstgestellten Frage verhelfen, verliere sich dabei aber nicht
auf weite Abwege — oder lasse gefördertere Schüler ant¬
worten, um schneller zum Ziel zu kommen und die schwä¬
cheren aufzumuntern.

Bei der Anwendung erläuternder Zwischenfragen meine der
Lehrer nicht, jede Lücke im Wissen des Schülers ausfüllen zu
müssen. Er beschränke sich auf das, was zum Fortgang des
Unterrichts unumgänglich nötig ist und lasse Zeit und Ziel nie
aus dem Auge. Dies mögen besonders Lehranfänger beachten,
denen zugleich nicht genug empfohlen werden kann, die verspürten,
Lücken zu notieren, um sie im übrigen Unterricht hernach auszu¬
füllen. »Ein tüchtiger Lehrer sorgt nicht allein für eine gute Vor¬
bereitung, sondern auch für eine Nachbereitung, d. h. er notiert
alle Erfahrungen, die er beim Unterricht gemacht und merkt sich alle
Abweichungen von seiner Vorbereitung zum Gebrauch für künftige
Zeiten an. Wie jeder Kaufmann sein Kontobuch hat, in welchem
»Soll« und »Haben« gegenüber steht, so sollte sich der Lehrer ein
Tagebuch anlegen, in welchem er Gewolltes und Erreichtes mit¬
einander vergleicht.« (Kehr.)

Geht die sachliche Unrichtigkeit einer Antwort bis ins Lächer¬
liche, so suche der Lehrer den Eindruck durch passende Benutzung



§ 29. Die Antwort. 101

auch des Falschen oder durch eine andere rasch und ernst ge¬
stellte Frage abzuschwächen, um den ungeschickten aber
braven Schüler vor Beschämung und Entmutigung zu
bewahren, sowie den mutwilligen und unbescheidenen
Schüler in die Grenzen der Bescheidenheit zurückzuweisen.

2. Sprachlich richtig ist die Antwort, wenn sie den
■Sprachgesetzen und der Frageform entspricht und keine
unpassenden Wörter und Ausdrücke enthält.

Sprachlich unrichtige Antworten müssen oft mit
Geduld getragen und in der Kegel mit möglichster Kürze
bereinigt werden, insbesondere dann, wenn der Lehrgegenstand
kein sprachlicher ist. Was dagegen geschieht, mufs meist darauf
abzielen, den Schüler zur Selbstkorrektur zu veranlassen'.

Zu dem Ende soll der Lehrer a) die Frage mit schär¬
ferer Betonung wiederholen; — oder b) die Frageform
angeben, welche der falschen Antwort hätte vorausgehen müssen;
— oder, c) die Antwort selbst verbessern nnd die ver¬
besserte Antwort vom Schüler wiederholen lassen.

Ist die Antwort ganz falsch oder bleibt sie ganz
aus, so ist zu erwägen, ob die Ursache hievon im
Schüler oder im Lehrer selbst liegt.

1, Liegt die Schuld beim Schüler, so ist dem boshaften
wegen seines bösartigen Schweigens nachträglich ins Ge-
.wissen zureden, der unaufmerksame ist zu beschämen, der
zerstreute durch lebendigere und anziehendere Behandlung
des Gegenstandes zu gewinnen, der langsame mit Geduld
weiter zu führen, der unwissende durch Hinweis auf Be¬
kanntes zu unterstützen.

2. Liegt die Schuld beim Lehrer, d. h. in mangelnder
didaktischer Gewandtheit überhaupt oder in unmittelbar
vorliegenden einzelnen Verstöfsen, also in undeutlichen,
unbestimmten oder zu schweren Fragen, so ist nur zu wünschen,
dafs er dies auch einsehe, damit er durch einfachere und be¬
stimmtere Fragen und durch schärfere Hervorhebung des Frage¬
ziels die Antwort erleichtere. Was der Schüler nicht wissen
kann, darf der Lehrer nicht von ihm fordern.

Kann der Lehrer auch nicht immer verantwortlich gemacht
werden, wenn eine ganz falsche oder gar keine Antwort erfolgt, so
liegt doch eine Verschuldung seinerseits nahe, wenn der Fall sehr
häufig eintritt.

1!
1
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§ 30.
b) Die aufgebende (heuristische) Unterrichtsform.

Das Aufgeben ist in gewissem Sinne die allgemeinste
und unentbehrlichste Unterrichtsform, da sich gar kein
Unterricht denken läfst, der dem Schüler nicht die Lösung
irgend einer Aufgabe, die Erfüllung irgend einer
Forderung zumutete. In diesem Sinne sind alle Unter¬
richtsformen aufgebender Natur.

Spricht man dagegen, wie es hier der Fall ist, von der auf¬
gebenden Unterrichtsform als von einer besonderen Art des
Unterrichts, so versteht man darunter diejenige, bei welcher der
unmittelbar leitende und eingreifende Verkehr zwi¬
schen Lehrer und Schüler aufgehoben, dagegen letzterem
Gelegenheit geboten wird, das im übrigen Unterricht
Erworbene selbständig anzuwenden. Diese Lehrform lehnt
sich somit als eine wichtige Ergänzung an andere Formen an.

»Heuristisch« (=s= auffindend) wird sie genannt, weil der
Schüler zu der ihm vorgelegten Aufgabe die Lösung finden soll.

Die aufgebende Unterrichtsform findet mannigfaltige
Anwendung.

In Bezug auf den Ort unterscheidet man
1. Schulaufgaben, welche sofort in der Schule im

Anschlufs an den unmittelbar vorausgegangenen Unterricht (oder
an früher Behandeltes) in stiller Beschäftigung zu lösen sind;

2. Hausaufgaben, welche von einem Schultage auf
den andern oder auch in entfernteren Terminen zu Hause
gelöst werden müssen.

In Bezug auf die Art der Lösung gibt es bald schrift¬
liche (Ab- und Aufschreiben, freie Bearbeitung auf Tafel oder Papier),
bald mündliche Aufgaben (Denken), bald Repetitionen,
bald Präparationen in jedem Lehrfach der Volksschule.

Die aufgebende Unterrichtsform spielt wegen der be¬
deutsamen ATortefile, welche sie dem Lehrer wie dem Schüler
bietet, eine grofse Rolle in der Schule.

Die Vorteile für den Lehrer sind folgende: 1. lernt er den
Stand der Kenntnisse und Fertigkeiten bei seinen Schülern
kennen; 2. kann er die so wichtige Übung vervielfältigen;
3. mehrere Schülerabteilungen gleichzeitig beschäftigen, d.h.
eine derselben unmittelbar, die anderen mittelbar durch Aufgaben
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unterrichten; 4. gröfsere Mannigfaltigkeit und Abwechs¬
lung in den Unterricht bringen und 5. durch die Hausaufgaben
nicht nur die Übungszeit ausdehnen, sondern auch das
Haus für die Schularbeit interessieren.

Als Vorteile für den Schüler sind hervorzuheben: 1. wird
er zu selbständiger Thätigkeit veranlafst, welche die That-
kraft, das Selbstbewufstsein und die Freude an der
Arbeit weckt, den Schüler also sittlich fördert; 2. erhält er
Gelegenheit zur Beseitigung irriger Vorstellungen über
seine Leistungsfähigkeit (Dünkel), sowie 3. zur sicheren
Befestigung und lebendigen Aneignung deB einmal
Erf afsten.

Sollen diese Vorteile durch die Aufgaben erzielt werden,
so müssen sie mit Überlegung gegeben werden und ins¬
besondere den folgenden Forderungen entsprechen.

a) Die Aufgaben müssen in Bezug auf den Aus¬
druck deutlich und bestimmt sein, damit der Schüler weils,
was von ihm verlangt wird.

Je weniger gleichartige Aufgaben vorausgegangen
sind, je jünger und unreifer die Schüler, desto sorg¬
fältiger und sicherer mufs hier zu Werke gegangen werden,
desto mehr suche man sich durch Fragen, Wiederholen, Wieder¬
holenlassen, Veranschaulichung durch Beispiele etc. zu über¬
zeugen, ob die Aufgabe verstanden sei. Deshalb verschiebe
man das Aufgabenstellen auch nicht, bis die Stunde schon
geschlagen hat und der Kinder Gedanken bereits aufserhalb
der Schule weilen. Für die Kleinen erscheint es zweckmälsig,
wenn die Aufgaben für den folgenden Tag an die Wandtafel
geschrieben und die Kinder angehalten werden, sie vor dem
Schulschlufs abzuschreiben. In den Oberklassen dürften sich
sorgfältig geführte Aufgabenhefte als zweckmälsig erweisen.

b) Die Aufgaben müssen in Bezug auf den Inlullt der
Leistungsfähigkeit des Schülers entsprechen. Sie dürfen
darum nicht zu viel Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen,
also nicht zu schwer sein; sie dürfen aber auch nicht zu
wenig Veranlassung zur Erprobung der erworbenen Kraft
geben, d. h. nicht zu leicht sein. Darum sollte man zu der
Übung durch Aufgaben niemals eher schreiten, als
bis die Sache durch den vorhergegangenen Unterricht möglichst
klar geworden ist.
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Dies ist sowohl bei den Gedächtnis- und Rechenauf¬
gaben, als auch bei den Sprach- (Stil-) Aufgaben etc. zu
berücksichtigen, bei welchen nicht allzu selten gar wunderliche und
die Entwicklungsstufe aufser acht lassende Forderungen gestellt
werden.

c) Die Aufgaben dürfen in Bezug auf die zur Lösung
gegebene Zeit und den Ort nicht zu umfangreich sein.
Wenn des Schülers Kraft nicht hinreicht, in der gegebenen
Zeit die Aufgabe zu lösen, oder wenn die Lösung durch Hinder¬
nisse im Hause und in der Familie erschwert oder unmöglich
gemacht wird, so tritt Erschlaffung und Entmutigung
bei ihm ein. Darum gebe man dem Umfange nach
lieber wenig auf und halte dann desto mehr auf pünkt¬
liche und vollständige Lösung.

Für die Volksschule ist die Beobachtung dieses Grundsatzes
schon um deswillen zu empfehlen, weil hier die Lösungen nicht
immer genau kontrolliert werden können, weil ferner von vielen
Familien wenig Förderndes zu erwarten ist, drittens weil dem
Kinde auch noch Zeit zu freier Bewegung, zum Spiel und zur
'nötigen Hilfeleistung bei den häuslichen Geschäften bleiben muls.
Was die Schule selbst thun kann, verweise man darum
nicht in das Haus.

In manchen Schulen spielen die Ferienaufgaben eine wich¬
tige Rolle. Wir können ihnen aber nicht das Wort reden.

d) Die Aufgaben müssen im Hinblick auf die verschie¬
dene Begabung der Schüler und den verschiedenen Ent¬
wicklungsgrad innerhalb einer Klasse eine gewisse Elasti-
citilt (Dehnbarkeit) besitzen. Bei aller Beschränkung in der
Forderung mufs die Aufgabe auch für die schwächsten
Schüler noch als etwas Ganzes erscheinen, anderseits aber auch
dem begabtesten und gefördertsten Schüler die Möglich¬
keit gewähren, seinen Vorsprung an Kenntnissen und Fertig¬
keiten durch gröfsere Vollständigkeit und Ausführlich¬
keit gewissenhaft auszunutzen.

Dieser Forderung ist ganz besondere Beachtung zu schenken,
wenn es sich um Aufgaben handelt, welche in der Schule selbst
von mehreren oder vielen Schülern zu gleicher Zeit gelöst
werden sollen. Denn wenn hier die Aufgaben der Dehnbarkeit
ermangeln, so ergibt sich ein eitles, unruhiges Vordrängen
der begabteren mit nachfolgendem Mangel an Beschäfti-
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gung, während die schwächeren ängstlich nachhinken oder
■zurückbleiben. Damit kein Schüler unbeschäftigt bleibt,
halte man für alle Fälle Zwischcnaufgalben (Knacknüsse!)
bereit.

Schliefslich ist noch darauf hinzuweisen, dafs ohne ent¬
sprechende Beurteilung und Würdigung ihrer Lösung die
Aufgabe niemals ihren Zweck erfüllen wird.

Dabei beachte der Lehrer folgende Regeln:
1. Er überzeuge sich in jedem Falle, ob die Aufgabe

wirklich gelöst ist. Er lasse also keine Aufgabe unbesehen,
unverhört, unbesprochen, unverbessert.

2. Zweck der Kontrolle sei ihm nicht Fehlerjagd,
sondern Anleitung zur Erkenntnis und Vermeidung
von Fehlern, sowie zur Ausfüllung von Lücken, wes¬
halb er die in Gruppen zu besprechenden Ausstellungen auf
ein wohlbedachtes Mafs beschränken soll.

3. Bei allzugrofser Schülerzahl ziehe er, wo nicht
pädagogische Bedenken entgegenstehen, die tüchtigsten
Schüler als Gehilfen zur Kontrolle herbei. Im all¬
gemeinen aber ist die Massenkorrektur, durch welche jeder
Schüler veranlafst und angeleitet wird, seine Fehler selbst zu
verbessern, vorzuziehen. Liegt der Grund des Fehlers in der
Unkenntnis oder in der schwachen Kraft des Schülers, so mufs
der Lehrer ohne viel Worte zu machen mit Geduld und Liebe
berichtigend nachhelfen.

4. Bei aller Arbeit sehe er am meisten auf Fleifs,
Gewissenhaftigkeit, verhältnismäfsige Selbständigkeit,
Pünktlichkeit und Sauberkeit. — Wie die Arbeit, so
der Lohn.

Zum Wechsel der Lehrformen sei noch erwähnt, dafs
die Lehrformen stets ineinandergreifen müssen, der rechte
Lehrer sich daher an keine bestimmte Lehrform bindet, sondern
jede da anwendet, wo sie am zweckmäfsigsten erscheint, sowohl
was den geistigen Standpunkt des Schülers, als auch die Art
des Unterrichtsstoffes und den Zweck des Unterrichts betrifft.
Die mitteilende und fragende Lehrform (mit ihren Unter¬
arten) haben stetig mit einander zu wechseln.
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Anmerkung. SchlieMich sei hier noch auf einige eigen¬
tümliche Lehrformen hingewiesen, welche öfters auch »Me¬
thoden« genannt werden, obgleich sie entweder blofs Lehrformen
oder äufsere Lehrveranstaltungen sind, z. B. die Sagan'sche
Lehrmethode, eigentlich die tabellarische Lehrform Felbigers;
die Buchstabenmethode Hahns; die Bell-Lancaster'sche Lehr¬
methode (wechselseitige Schuleinrichtung), bei welcher eine gröfsere
Anzahl Schüler durch ältere Mitschüler unter Aufsicht eines Lehrers
unterrichtet wird (kümmerlicher Notbehelf); die autodidaktische
Lehrform (Selbstunterricht) etc.

Vierter Abschnitt.

Von den Unterrichtsmitteln.
§ 81.

Die Lehr- und Lernmittel.
1. Die Unterrichtsmittel sind die äufseren Behelfe,

welche die unterrichtliche Wirksamkeit des Lehrers, sowie das
Lernen des Schülers unterstützen. In der Hand des Lehrers
nennt man sie Lehrmittel, in der des Schülers Lernmittel.

»Freilich müssen sich, nach dem innern Zusammenhang zwischen
Lehren und Lernen, die »Lehrmittel« sofort durch ihre Anwendung
und während derselben zu »Lernmitteln« gestalten; letztere aber
können das, was sie heifsen, erst dadurch recht sein, dafs sie, zu¬
samt ihrer Handhabung, selbst Gegenstand der Unterweisung werden
und bleiben. Daher der Unterschied ein schwebender.« (Harlefs.)
— Nach ihrer äufseren Gestalt und der davon abhängigen Verwen¬
dungsweise können sie auch in Wand lehr- und Lernmittel und in
Handlehr- und Lernmittel eingeteilt werden.

2. Die Lehrmittel, zumeist Eigentum der Schule, dienen
als Gemeingut gleichzeitig für eine ganze Abteilung, Klasse
oder für sämtliche Schüler.

Die wichtigsten Lehrmittel, welche in allen Schulen
dem Lehrer zur Hand sein sollten, sind:

a) Hilfsmittel für den ersten Leseunterricht, als: Wand¬
fibeln, Lesekästen, Lesestäbe.

b) Bilder und Modelle für den Anschauungsunter¬
richt, auch für den Unterricht in der Geographie, Natur¬
kunde, Geschichte und biblischen Geschichte.
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c) Hilfsmittel für den ersten Rechen Unterricht, wie
Zähl- und Rechenmaschinen (russische, chinesische [Brüchrechen-
Maschinen]), Rechenkästen mit Stäben, Rechentabellen, Rechen¬
bretter, metrische Lehrmittel.

d) Für den Unterricht in der Geographie: Wandkarten
vom Heimatsort und seiner Umgebung, vom Kreise, vom
engeren und weiteren Vaterlande, von Europa und Palästina,
Planigloben und Globus.

e) Für den naturkundlichen Unterricht eine, wenn auch
nur kleine Sammlung von einheimischen Naturkörpern und
einfache physikalische Apparate.

f) Für den Gesangunterricht: Notentafeln, eine Violine etc.
g) Für den Unterricht im Schreiben, Rechnen, Zeich¬

nen etc.: die grofse schwarze Wandtafel, Wand- und Hand¬
vorlagen, einfache geometrische Körper etc.

Die aufgeführten Lehrmittel werden selten auf einmal an¬
geschafft, sind vielfach das Ergebnis eines regen und verständigen,
oft jahrelangen Sammelfleifses, der bei dem Lehrer nie fehlen sollte.
Obgleich Industrie und Kunst der Schule in diesem Punkte in
hohem Grade entgegenkommen, so ist die Selbstanfertigung
manch 'einfacher und wichtiger Lehrmittel nach eigenem Gutdünken
und Bedürfnis noch immer ein fruchtbares Unternehmen. (Selbst¬
erfinden 1)

h) Endlich erscheinen auch die Religions- und Gesang¬
bücher, sowie die Lesebücher als Lehrmittel, welche der
Lehrer nicht blofs haben, sondern auch ganz genau kennen
mufs, wenn er anders sie mit möglichstem Nutzen gebrauchen will.

Die letztgenannten Lehrbücher befinden sich aber auch in der
Hand des Schülers, weshalb sie ebenso zu den Lernmitteln
gerechnet werden, mithin als Lehr- und Lernmittel zugleich
bezeichnet werden können.

3. Zu den Lernmitteln, welche fast ausnahmslos Eigen¬
tum des Schülers sind, gehören aufser den ad h angeführten
(Katechismus, Biblische Geschichte, Gesangbuch, Lese¬
buch) besonders

a) die Schiefertafel, die verschiedenen Hefte mit den
nötigen Schreibwerkzeugen;

b) ferner sind hieher zu rechnen die verschiedenen »Leit¬
fäden«, »Hilfs-«, »Aufgaben-« und »Liederbüchlein« etc.,
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•die sich zur Unterstützung des Unterrichts oft an das Lehr¬
buch des Lehrers anlehnen, sowie

c) die zum Zeichnen nötigen Werkzeuge, als Bleistift,
Gummi, Zirkel, Winkel, Mafsstab, Zeichenpapier etc.

Das wichtigste Lernmittel in der Volksschule ist das
Lesebuch, das, wenn es gut angelegt ist, für den gröfsten
Teil des Unterrichts als Leitfaden dienen kann und manches
Hilfsbüchlein überflüssig macht.

4. Sollen die Unterrichtsmittel den Unterricht des Lehrers
möglichst unterstützen, so müssen sie von guter Beschaffen¬
heit, einfach, praktisch, hinreichend grofs etc. sein.
. , Zu komplizierte Rechenmaschinen z. B. beeinträchtigen
die Anschaulichkeit, überladene oder zu fein ausgeführte Karten,
.unreine Schiefertafeln, schlecht geleimtes Papier in den Schreib¬
heften, zu klein gedruckte Schulbücher etc. mindern die Brauch¬
barkeit. Die Schulbücher insbesondere sind »methodisch«
im vollen Wortsinne anzulegen, damit sie nach Stoffauswahl,
Stufengang und Behandlung des Lehrstoffes wahrhaft praktische
Bücher werden. 1) Ein häufiger Wechsel der Schulbücher
kann aus mehrfachen Gründen nicht gutgeheifsen werden.

Zur richtigen und zweckmäfsigen Anwendung der Unterrichts¬
mittel, welche denselben erst ihren Wert verleiht und genaue Kennt¬
nis derselben voraussetzt, wird erst die »spezielle Methodik« bei
den einzelnen Lehrfächern Anleitung geben.
. • Die Unterrichtsmittel müssen, um sie in gutem Stande zu er¬
halten, auch zweckmäfsig aufbewahrt und zu rechter Zeit restauriert
oder erneuert werden.

5. Der Wert guter Unterrichtsmittel ist bei zweckmäfsiger
Anwendung ein unbestreitbarer; denn es wird der Unterricht
mit ihrer Hilfe anschaulicher und damit verständlicher,
überzeugender, interessanter.

Was mit dem äufseren Sinn (in der That) wahrgenommen wird,
findet leichter den Weg zum inneren Sinn, als das blolse Wort.

Sie leisten ganz besonders in gemischten Schulen bei der
stillen Beschäftigung solcher Klassen, die der Lehrer zeit-

*) Es ist sehr instruktiv, dafs manche Lehrerseminare Lehrmittel¬
sammlungen anlegen, da die Schüler dieser Anstalten hierdurch nicht nur
die verschiedenen Unterrichtsmittel überhaupt kennen lernen, sondern auf
die besten unter denselben und ihre zweckmäfsige Verwendung auf¬
merksam gemacht werden können.
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weise nicht unterrichten kann, die besten Dienste. Auch sind sie
für die Erteilung und Lösung von Hausaufgaben sehr
praktisch und in mannigfacher Weise bildend.

Wenn aber der Lehrer nach recht vielen Lehrmitteln in der
Meinung hascht, sie könnten den Erfolg sichern und gewisser-
mafsen den Lehrer ersetzen, so befindet er sich auf einem Irrwege.
Das Lehrmittel (auch das beste) ist nicht der Lehrer. Der Erfolg
des Unterrichts hängt in erster Linie von dem Lehrer ab. Die
Unterrichtsmittel dürfen also trotz ihrer unterstützenden Wirkung
durchaus nicht überschätzt werden.

Hilfsmittel: Dörpfeld, Fr. W., Der didaktische Materialismus
Gütersloh, 1886. — Gräfe, Deutsche Volksschule. IL Teil 3. Aufl., be¬
arbeitet von Schumann. Jena, 1878. h Jt. — Görth, A., Die Lehr¬
kunst. Ein Führer für Lehrer und Lehrerinnen. Leipzig und Berlin, 1886. ■—
Heilmann, Dr. K., Erziehungs- und Unterrichtslehre, I. Bd. Leipzig 1898.
— Dittes, Methodik der Volksschule. Leipzig, Klinkhardt. — Kahle^
F. G., Grundzüge der evangelischen Volksschulerziohung. Breslau, 1875. —
Kehr, Geschichte der Methodik des deutschen Volksschulunterrichts.
Gotha, 1888—90. 2. Aufl. 6 Bde. — Kehr, Praxis der Volksschule. 10. Aufl.
Gotha, 1895. 4 Jt. — Kehr ein, Handbuch der Erziehung und des
Unterrichts. 6. Aufl. von Keller bearbeitet. Paderborn, 1886. 2 Jt 50 \ —
Kern, Grundrifs der Pädagogik. 2. Aufl. Berlin 1878. — Kl ö sei, K.,
Erziehungs-und Unterrichtslehre, IL Teil. Breslau, 1896. — Leutz, Ferd.,.
Die Unterrichtslehre. Tauberbischofsheim, 1885. — Lindner, Allgemeine
Unterrichtslehre. Wien, Pichler 1877. 1 Jt. — Mich, Dr. Jos., Allgemeine
Untorrichtslehre. Troppau, 1882. — Nie den, Dr. J., Allgemeine Päda¬
gogik auf psychologischer Grundlage und systematischer Darstellung.
2. Aufl. Strasburg i. E., 1897. — Pein, Dr. W., Pickel f und
Scheller, Theorie und Praxis des Volksschulunterrichtes nach Herbart-
schen Grundsätzen. 6. Aufl. Das erste Schuljahr. Leipzig, 1898. —
Seh er er, H., Wegweiser zur Fortbildung deutscher Lehrer. II Bände.
Leipzig, 1892. — Schmid, Chr., Die Hauptforderungen der Herbart-
Zillerschen Unterrichtslehre. Preisschrift. Efslingen, 1889. — Schulze, G.,
Grundrifs der Volksschulpädagogik (IL und III. Teil). Rheydt, 1881. —
Schütze, Evangelische Schulkunde. Leipzig, Teubnor. 9 <M 60 \ —
Schumann, Lehrbuch der Pädagogik. 6. Aufl. 1. Teil 2 Jt 40 \
IL Teil iJt. Hannover, 1891. — Wagner, Dr. Ernst, Die Praxis der
Herbartianer. Langensalza, 1887. — Martig, Lehrbuch der Pädagogik.
1 Jl 80 4. Bern, 1890. — Will mann, O., Didaktik als Bildungslehre.
I. Teil 1894: 6 Jt 50 4; IL Teil 1895: 7 Jt 50 \ Braunschweig. — H e 1m, J.,
Lehrbuch der Pädagogik. 5 Jt 25 \ Erlangen, Deichert. 1894. —
Rogener, Allgemeine Untorrichtslehre. 2 Jt 40 \ Gera, 1894. —
Wiget, Die formalen Stufen des Unterrichts. Chur, 1888. — Krause,
Gliederung der Lehrarbeit in der Erziehungsschule. Dessau, 1894. Pr. 75 \
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Fünfter Abschnitt.

Schulkunde.
Der Abschnitt Schulkunde handelt von dem Lehrer,

von der Schule und dem Schulregiment.

§ 32.
I. Von dem Lehrer.

I. Anforderungen.
Die Volksschule hat nicht blols zu lehren, sondern auch

zu erziehen; ihre Aufgabe besteht nicht blofs in sorgfältiger
Verstandesentwicklung, sondern auch in der Bildung des Ge¬
mütes, insbesondere in der sittlich-religiösen Veredlung der
Jugend, (Vgl. § 18.)

Der Lehrer mufs daher ebenso tüchtig im Erziehen als
im Unterrichten, er muls ein ebenso guter Erzieher als
Schulmann sein. Beide Forderungen lassen sich in der That
nicht von einander trennen, wohl aber in der Theorie. Da im
vorliegenden Teile dieses Buches nur vom Unterricht die Rede
ist, so wird auch die Lehrerpersönlichkeit nur vom Stand¬
punkte des Unterrichts behandelt 1).

Die erste Bedingung einer guten Schule ist ein guter Lehrer.
»Wie der Lehrer, so die Schule«. Kann er sich selbst in
Zucht nehmen, selbst beherrschen, so wird er auch Herr
in der Schule sein, die entsprechende Lehrweise finden
und den rechten Lehrton treffen. (Technik des Unterrichts.)
Dies aber setzt voraus, dafs er

1. körperlich gesund, wenigstens von auffallenden Ge¬
brechen frei sei;

2. eine gründliche allgemeine und methodische Durch¬
bildung besitze;

3. in allen Tugenden seinen Schülern als ein nachahmungs¬
würdiges Vorbild voranleuchte;

x) Von den Kardinaltugenden, welche der Lehrer als Erzieher
besitzen soll, handelt die »angewandte Erziohungslehre« oder die Schul¬
disziplin im 2. Teil des I. Buches.
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4. für seinen Beruf begeistert und von reiner, heiliger
Liebe zu seinen Schülern beseelt sei. Denn wie die Blumen
ihre Kelche der Sonne, so erschliefsen sich die Kinderherzen
der Liebe des Lehrers.

Wer den Lehrerberuf übt und richtig schätzt, darf wegen
der Hoheit seiner Ziele mit edlem Stolze erfüllt sein, wird aber
doch frei bleiben von dem oft citierten Schulmeisterdünkel,
der Pflicht und Leistungsfähigkeit verkennt. Denn was es in diesem
Berufe zu leisten gilt, das ist unendlich viel und schwer und er¬
fordert neben der ganzen Hingabe an denselben in aller Be¬
scheidenheit die Erkenntnis, dafs Kraft und Aufgabe
nicht im gleichen Verhältnisse stehen.

Wo diese in Geist und Gemüt des Lehrers begründeten
Eigenschaften vorhanden sind, also der rechte Lehrgeist
ihn auszeichnet, da ist er der Möglichkeit näher gerückt, jene
vierfache Herrschaft auszuüben, welche er stets 1. über
sich selbst, 2. über seinen Gegenstand, 3. über seine
Schüler und 4. über die Verhältnisse seiner Schüler an¬
zustreben hat.

1. Herr über sieh selbst ist der Lehrer, wenn er sich
vollkommen in der Gewalt hat und sich in keiner Weise gehen
lälst. Dies zeigt sich in seiner ganzen Haltung und zwar

a) äufserlich, wenn er stets in körperlicher Reinheit
vor seine Schüler tritt; wenn Haltung und Bewegungen
edel, harmonisch, frei und ungezwungen sind und keine träge
Gleichgültigkeit oder hastige Unruhe verraten, sondern die
Würde des Lehramts mit der herablassenden Liebe ver¬
einigen; wenn er laut und vernehmbar spricht, aber nicht
schreit und lärmt etc. — Eine solche äufserliche Erscheinung
ist aber nur ein Beweis, dafs der Lehrer sich

b) innerlich beherrscht, dal's er über alle Leiden¬
schaften, Schwächen und verkehrten Neigungen, als da
sind Zorn, Ungeduld, Parteilichkeit, Oberflächlichkeit, Dünkel etc.,
stets Sieger zu werden trachtet; dafs er die eigene Art und
die eigenen Wünsche zügelt und nach der Stimme des Ge¬
wissens, nach der. Art des Lehrstoffes und dem Bedürf¬
nisse der Schüler regelt.

Gar mancher Lehrer hat sich schon durch seine eigentüm¬
lichen, absonderlichen Gewohnheiten und Manieren,

ll
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durch stets wiederkehrende Lieblingsausdrücke etc. bei seinen
Schülern lächerlich gemacht und damit sein Ansehen auch in der
Öffentlichkeit geschädigt, da die Schüler dergleichen auf die Gasse
und in die Häuser tragen.

2. Herr über seinen Gegenstand ist der Lehrer, wenn
er genau kennt und versteht,

a) was er zu lehren hat, also Meister des Stoffes im all¬
gemeinen wie im einzelnen ist; wenn er reiflich erwägt,

b) wie viel Stoff er den einzelnen Klassen und Unter¬
richtszeiten zuteilen darf, also die »Lehrpensen« richtig
zu bestimmen weifs, und wenn er endlich ins Reine darüber
gekommen,

c) wie dieser Stoff richtig zu behandeln ist, also auch
»Methode« besitzt.

Solche Herrschaft ist freilich ohne fortdauernde gewissenhafte
Vorbereitung nicht denkbar, avoM aber ist sie das beste Bewahrungs¬
mittel vor alljährlich wiederkehrender Prüfungsqual. Nur stete, un¬
ablässige Arbeit macht praktisch tüchtig für die Schule.

3. Herr über seine Schüler ist der Lehrer,
a) wenn er die (individuellen) Eigenschaften der Ein¬

zelnen wie der Masse so genau kennen gelernt h-at, dafs
er sich in die »gesamte Seelenstimmung« derselben zu
versenken und aus dieser heraus sie durch seine entschiedene,
lebendige Sprache, durch sein ernstes und doch freundliches
Wort, durch den Ton seiner Stimme (Lehrton) zu »packen«,
für die geistige Mitarbeit zu interessieren und zu befähigen
vermag;

Solche geistige Macht über die Schüler ist die Hauptquelle
wahrer Lehrerfreuden und das sicherste Mittel gegen Stock-
meisterei. Es kann daher die Führung von Individuenbüchern,
in welche die Beobachtungen bezüglich der häuslichen Verhältnisse,
der leiblichen Entwicklung, der intellektuellen, der Gemüts- und
sittlich-religiösen Bildung jedes einzelnen Schülers sorgfältig einzu¬
tragen sind, nicht genug empfohlen werden.

b) wenn er durch seine Disziplin eine solche sittliche
Lebensordnung unter seinen Schülern herzustellen und
zu erhalten imstande ist, dafs die Schule zu einem Lust und
Freude erweckenden Arbeitsfelde wird, auf dem der Unter¬
richt nicht nur keine Störung erleidet, sondern ebenso wie
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die Charakterbildung frisch und fröhlich gedeihen
kann.

Zu dem Ende nehme der Lehrer so oft als möglich eine feste
Stellung vor den Schülern ein und hüte sich vor vielem. Hin-
und Hergehen im Klassenzimmer.

4. Herr Über die Verhältnisse der Schüler wird der
Lehrer, wenn er Klugheit und Geduld genug besitzt, die hinder¬
lichen Verhältnisse

a) von innen heraus zu überwinden und unschädlich
zu machen (wenn er z. B. nach irgend einer Seite hin wider¬
willige Eltern für seine Ansicht und Praxis zu interessieren
vermag); oder

b) den anscheinend hinderlichen Verhältnissen die
beste Seite abzugewinnen und sie in irgend einer Weise
nutzbar zu machen (z. B. unzweckmäfsige Lehrmittel mit um
so gröfserem Geschick zu behandeln); oder, wenn beides un¬
möglich erscheint,

c) die obwaltenden Verhältnisse bei den Forderungen
an die Schüler wenigstens zu berücksichtigen (z. B. Schul¬
versäumnisse, durch die Eltern verschuldet, sind nicht an den
Schülern zu strafen). —

Verkehrt wäre es, die gegebenen Verhältnisse mit Gewalt
ändern zu wollen. Solch tolldreiste Versuche schlagen meistens
zum Schaden aus und geben Anlafs zu unbegründeten und un¬
fruchtbaren Klagen. Unüberlegtes »Dreinfahren« hat schon manch¬
mal die ganze spätere Wirksamkeit in Frage gestellt.

2. Bildung und Fortbildung.
Soll der Lehrer diesen hohen Aufgaben genügen können,

so mufs er für sein Amt nicht nur eine tüchtige Vorbildung
empfangen haben, sondern auch auf seine Fortbildung eifrig
bedacht sein. Wie ein Lehrer recht erziehen und lehren soll,
das hat der Seminarist in der Erziehungs- und Unterrichts¬
lehre theoretisch zu lernen; wie das gemacht wird, die
praktische Ausführung, mufs er in der Seminarschule er¬
fahren durch Beobachtung des ganzen Schulbetriebes, durch
Hospitieren bei mustergültigem Unterricht, sowie durch eigene
Lehrversuche.

Böhm, Praktische Untorrichtslohre. 4. Aufl. 8
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Mit der im Lehrerseminar erlangten Vorbildung ist aber
der junge Lehrer noch kein Meister geworden. Keine Bildungs¬
anstalt, auch nicht die beste und höchste, vermag die Zöglinge
»fertig« zu machen und deren Bildung zum völligen Abschluß
zu bringen. Deshalb mufs der Anfänger im Lehramte von
den Mitteln der Fortbildung — als da sind: die Lektüre
wahrhaft fördernder Zeitschriften, das Studium vorzüglicher
pädagogischer und methodischer Werke, sowie der Klassiker
unseres Volkes, der Besuch der Fortbildungskonferenzen etc. —
fleifsig Gebrauch machen. Für die Weiterbildung des Lehr¬
personals bestehen in jedem Lande besondere Vorschriften. In
Bayern sind durch h. Ministerialentschliefsung vom 8. Mai 1875
besondere Fortbildungskurse organisiert worden, deren Über¬
wachung den Kreisschulinspektoren obliegt. Die Be¬
teiligung an den Fortbildungskursen ist eine teils pflicht-
mäfsige, teils freiwillige. Pflichtmäfsig ist sie für alle,
welche durch das Bestehen der Seminaraustrittsprüfung in die
Reihe der Schuldienstexspektanten eingetreten sind, mögen
sie nun im ersten Jahre der Praxis stehen, also Schulprak¬
tikanten sein, oder im 2.—4. praktischen Jahre als Hilfs¬
lehrer Verwendung gefunden haben. Auch Schullehrer, deren
Lehrgeschicklichkeit oder Leistungen nicht genügen, können
zum Besuch der Fortbildungskurse verpflichtet werden. Frei¬
willig ist derselbe für alle übrigen Volksschullehrer.

Zweck der Fortbildungskurse ist:
a) Befestigung der im Seminare gewonnenen Kenntnisse und

möglichster Ausbau der theoretischen und praktischen Bildung,
b) Weckung und Pflege des Berufsernstes und der Berufsliebe

des Volksschullehrerpersonals.
Dieser Zweck soll vorzugsweise auf dem Wege des Selbst¬

studiums und der Selbstübung unter Führung erfahrener Berufs¬
genossen, der Bezirks-Hauptlehrer, erreicht werden.

Die Bildung, um deren Ausbau durch die Fortbildungskurse
es sich handelt, ist eine doppelte: eine theoretische und eine
praktische.

Die theoretische oder wissenschaftliche Fortbildung
erstreckt sich ganz besonders auf das gründliche Studium und die
sichere Aneignung derjenigen Fächer, welche die Unterrichtsgegen-
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stände der Volksschule bilden, unter gleichzeitiger angemessener
Berücksichtigung der Erziehungs- und Unterrichtslehre.

Zur Erreichung des wissenschaftlichen Zieles dient ein Dop¬
peltes : a) geregeltes, planmäi'siges, wie rücksichtlich seiner Erfolge
hinreichend überwachtes Selbststudium, b) die Konferenz-
thätigkeit.

a) Das Selbststudium. Für dasselbe wird alljährlich von der
Kreisregierung ein Programm festgesetzt mit gleichzeitiger Angabe
der in den einzelnen Fächern zu gebrauchenden Handbücher und
Leitfäden, wobei von dem Gedanken auszugehen ist, dafs während
der vierjährigen Dauer des Fortbildungskurses die in Betracht kom¬
menden Lehrfächer gänzlich durchgearbeitet werden.

b) Die Konf erenzthätigkeit. Dieselbe schliefst sich eng an
das alljährliche Programm für das Selbststudium an und ist folgender-
mafsen geordnet:

Neben der vom Distriktsschulinspektor abzuhaltenden
einen Hauptjahreskonferenz finden Unter Leitung des Haupt¬
lehrers innerhalb eines jeden Fortbildungsbezirkes alljährlich
fünf Konferenzen statt:

eine allgemeine für die gesamte Lehrerschaft des Bezirks,
vier besondere für die zum Fortbildungskurse Verpflichteten.

Die allgemeinen Konferenzen befassen sich mit folgenden
Gegenständen:

1. Kürzere mündliche Vorträge über pädagogische Fragen im
Anschlüsse an freie Bearbeitungen oder an die Lektüre.

2. Eingehende Besprechung des Lehrplans, neuer Methoden
und Schulbücher.

3. Mitteilung neuer literarischer Erscheinungen in dem Unter¬
richtsgebiete der Volksschule.

4. Musterunterrichtsstunden.
5. Veranstaltung von besonderen Vorträgen bewährter Fach¬

männer über schulgerechte Behandlung des einen oder anderen
Gegenstandes.

6. Anregung des ästhetischen Sinnes, insbesondere durch Pflege
der Tonkunst.

Die besonderen Konferenzen haben sich mit eben diesen
Gegenständen zu beschäftigen. Aufserdem aber werden in den¬
selben den Konferenzmitgliedern vom Hauptlehrer Themata aus
dem Gebiete des Volksschulwesens zur schriftlichen Bearbeitung
vorgelegt, welche die Kreisregierung mit Beginn jeden Jahres fest¬
setzt. Zu der von ihm bestimmten Zeit werden die Arbeiten dem
Hauptlehrer eingeliefert, von diesem sorgfältiger Durchsicht und

8»
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Korrektur unterzogen und mit eingehender schriftlicher Zensur ver¬
sehen, in der nächsten Konferenz den Bearbeitern zur Einsicht
zurückgegeben und nach Inhalt und Form im allgemeinen besprochen.

Die praktische Fortbildung zielt ab auf thunlichst rasche
Verbreitung der besseren neuen Unterrichtsmethoden und auf die
Beseitigung hergebrachter "Mifsstände im Schulbetriebe. Zur Er¬
reichung dieses Zieles soll folgendes dienen:

1. Zu Anfang jedes Schuljahres wird in den Schulen eine
planmäfsige Verteilung des auf das ganze Jahr treffenden Lehrstoffes
auf kürzere Zeitabschnitte vorgenommen, auf deren genaue Ein¬
haltung dann mit Strenge zu sehen ist.

2. Die Pflichtigen Teilnehmer des Fortbildungskurses haben
über ihren Schulbetrieb ein ausführliches Tagebuch zu führen.

3. Von Zeit zu Zeit haben ein oder mehrere Pflichtige in der
Schule des Hauptlehrers oder eines andern Lehrers zu hospitieren
oder in Gegenwart des Hauptlehrers Lehrproben abzulegen, entweder
in der Schule des letzteren oder in der des Fortbildungspflichtigen,
immer aber auf Grund schriftlicher Ausarbeitungen über den
Gegenstand der Lehrprobe, die vorher dem Hauptlehrer eingereicht
und von diesem zensiert werden.

4. Bei den Lehrproben in der Schule des Fortbildungspflichtigen
hat der Hauptlehrer vom ganzen Schulbetriebe genaue Kenntnis
zu nehmen, zugleich auf etwa bestehende Mängel aufmerksam zu
machen und zu deren Beseitigung anzuleiten.

5. Lehrstoffverteilung und Tagebuch sind bei Schulvisitationen,
namentlich von Seite des Kreisschulinspektors, eingehend zu unter¬
suchen. Diese Schriftstücke sind dem Hauptlehrer auf Verlangen
umgehend zur Einsicht zu übersenden.

Vier Jahre nach dem Austritt aus dem Lehrerseminar
hat der Schuldienstexspektant die in der Königl. Verord. vom
29. September 186U — die Bildung der Schullehrer im König¬
reich Bayern betreffend — vorgeschriebene Anstellungs¬
prüfung zu bestehen, worauf er berechtigt ist, als Bewerber
um Schulstellen aufzutreten.

3. Von den Dienstpflichten des Lehrers.
Der Volksschul]ehrer ist verpflichtet, den Unterricht in

der Werktags- und Sonntagsschule zu übernehmen. Wo
mehrere Lehrer an einer Schule wirken, kann die Sonntags¬
schule, wenn dieselbe nicht fassionsmäfsig mit einer oder
mehreren bestimmten Lehrstellen vereinigt ist, gegen Ent-
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Schädigung jedem Lehrer übertragen werden. — Natürlich ist,
dafs der Lehrer da, wo für die ans der Werktagsschule ent¬
lassenen Knaben eine Fortbildungsschule besteht, den
Unterricht in derselben (entweder allein oder im Verein mit
anderen Lehrern) gegen entsprechendes Honorar übernimmt.
Ebenso ist es bezüglich des Unterrichtes im Turnen, in der
Obstbaumzucht, teilweise auch im Zeichnen etc., welcher
jedoch, wie der in den weiblichen Handarbeiten, nicht in die
normale Schulzeit eingerechnet .werden darf. Der Unterricht
in den weiblichen Handarbeiten an die Mädchen ist da,
wo Lehrerinnen angestellt sind, diesen zu übertragen. Wenn
dies nicht der Fall, haben die Gemeinden die Mittel zur Auf¬
stellung eigener Arbeitslehrerinnen zu beschaffen.

Auf seine eigentliche Berufstätigkeit in der Schule hat
sich der Lehrer jederzeit gründlich vorzubereiten, den
Unterricht mit Fleifs, Treue, Geduld, Liebe und Freudig¬
keit zu erteilen und nie zu vergessen, dal's seine Aufgabe
nicht blofs im Lehren, sondern auch (und vorzugsweise) im
Erziehen zu bestehen habe.

Abgesehen von der Lehr- und Erziehungsthätigkeit, liegt
dem Lehrer noch die Verpflichtung ob, folgende Amtsbücher
und Listen sorgfältig zu führen:

1. Das Schülerverzeichnis (Schulmatrikel), das neben
den Namen der Schüler deren Geburtszeit, den Stand der
Eltern und den Wohnort derselben zu enthalten hat.

2. Die Absentenliste, in welche die Versäumnisse der
Schüler vorgemerkt werden und die allmonatlich der Lokal¬
schulinspektion zu übergeben ist.

3. Das Schultagebuch (Journal), in welches die be¬
handelten Lebrpensen, soweit sie erreicht wurden, be¬
sondere Vorfälle etc. einzutragen sind.

4. Das Zensurbuch, in welches die Beobachtungen und
Bemerkungen über Fähigkeit, Fleifs, Aufmerksamkeit, Betragen
und über alle wahrgenommenen Veränderungen der Schüler
(Fort- und Rückschritt) eingeschrieben werden. (Vgl. Indivi¬
duenbuch S. 112.)

Nach der unterfränkische n Disziplinarordnung hat der Lehrer
jeden Monat oder mindestens alle zwei Monate in ein von den Schülern
zu führendes und den Eltern vorzulegendes Zensurbüchlein kurze Be¬
merkungen über Fleifs, Verhalten und Fortgang zu machen.
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5. Das Notizenbuch, welches in den Schulen der
Regierungsbezirke Oberfranken, Unterfranken und Oberpfalz
(unter anderem Titel auch in Schwaben) zu führen ist. (Fort¬
laufende Geschichte und Statistik der Schule, wichtigste Schul¬
verordnungen.)

6. Das Inventar über die Schulrequisiten.
7. Hat der Lehrer den Stundenplan für jedes Semester

aufzustellen und vor der Prüfung den Lehrnachweis zu
fertigen, welchem ein Verzeichnis der vorrückenden oder aus¬
tretenden Schüler beigelegt sein mufs.

In hygieinischer Hinsicht ist der Lehrer zu sorgen ver¬
pflichtet, dafs das Schulzimmer reinlich gehalten, sauber gewaschen
und gekehrt, fieifsig gelüftet, entsprechend beleuchtet und erwärmt
werde. — Eine gleiche Verpflichtung trifft den Lehrer hinsichtlich
der Schulgerätschaften und Lehrmittel. Treten ihm dabei
unüberwindliche Hindernisse entgegen, so hat er sich an die Schul¬
behörde zu wenden.

Nebenämter. Der Schullehrer hat endlich auch die Pflicht,
neben seinem Hauptamte die Funktionen des niederen Kirchen¬
dieners (Mesner), dann die eines Kantors, Organisten und
.Chorregenten in denjenigen Gemeinden, in welchen dieselben
mit dem Schuldienste verbunden sind, zu übernehmen. Zur Über¬
nahme eines jeden andern Nebendienstes, z. B. einer Agentur, Post¬
expedition, Aufschlagseinnehmerei etc., ist die Erlaubnis der vor¬
gesetzten Kreisverwaltungsstelle nötig. Aufser dem Kirchendienste
ist dem Lehrer auf dem Lande häufig auch die Gemeinde¬
schreiberei übertragen. Dies war früher gesetzliche Vorschrift.
Gegenwärtig kann er diese Stelle übernehmen, verpflichtet zur An¬
nahme ist er jedoch nicht. Störungen des Schulunterrichts durch
die Geschäfte eines Gemeindeschreibers müssen vermieden werden.

Schlief such ist noch zu bemerken, dafs sich kein Angehöriger
des Lehrerstandes während des Schuljahres ohne dienstlichen
Urlaub von seinem Posten entfernen (oder die Schule einstellen) darf.

4. Von der rechtlichen Stellung des Lehrers.
Das Amt eines Volksschullehrers, gemeiniglich »Schul¬

dienst« genannt, ist eine öffentliche Funktion.
Infolgedessen finden auf Schullehrer, Schulverweser und

Schulgehilfen (Lehrerinnen) die für das Verhältnis der öffent¬
lichen Diener geltenden gesetzlichen Bestimmungen An-
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wendung und genielsen sie gegen Unbilden und Beleidigungen
bei Ausübung ihrer Funktion erhöhten Rechtsschutz. — Die
wirklich angestellten Schullehrer Bayerns erwerben nach
dem Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt (vom
16. April 1868) mit ihrer Anstellung sofort die Heimat in
der politischen Gemeinde ihres Schulsitzes. — Bei der Ver-
ehelichung bedarf der Schullehrer neben der polizeilichen
Erlaubnis auch der dienstlichen Bewilligung von der Kreis¬
regierung. —

Die Stelle eines Bürgermeisters, Beigeordneten oder Magi¬
stratsrates können die Lehrer nicht bekleiden, wohl aber
können sie zu technischen Magistratsräten in Schulangelegen¬
heiten ernannt werden. Jede andere gemeindliche Ehrenstelle
dürfen sie annehmen und ablehnen.

Das Lehrpersonal an Volksschulen hatte bisher die Ver¬
günstigung auf zeitweise Befreiung vom Militärdienst,
wird aber von 1900 an mit der Berechtigung zum Ein¬
jährig-Freiwilligen - Dienst zur Erfüllung der Heeres¬
pflicht herangezogen.

Die Besoldungsverhältnisse sind seit 17. Juni 1888
folgendermafsen geregelt:

1. Der geringste gesetzliche Jahresgehalt eines
wirklichen Schullehrers beträgt nach dem Dotationsgesetz
vom Jahre 1861 und dem Gesetz vom 8. November 1875 über die
Umrechnung der Geldsätze nach der Reichswährung:

a) in Gemeinden von mehr als 10000 Seelen 857,2 M.
b) » » » 2500—10000 » 771,5 »
c) » » » weniger als 2500 » 600 »
d) in der Pfalz bei Gemeinden von 2000

bis 2500 Seelen........ 685,8 »
Hiezu treten staatliche Aufbesserungszuschüsse in der Art, dafs

allen wirklichen Schullehrern in Gemeinden bis zu 2500 Einwohnern,
welche nicht wenigstens 771 Mk. 50 Pf., und allen Lehrern in Ge¬
meinden von 2500—10000 Einwohnern, welche nicht wenigstens
857 Mk. 20 Pf. jährliches Diensteinkommen haben, dasselbe bis zu
diesen Beträgen erhöht und überdies der zur Deckung des Fehl¬
betrages benötigte Zuschufs mit einem 5°/ 0-Zuschlage beglichen wird.
(Minist.-Entschl. vom 15. Mai 1872 und 7. August 1874.)!)

l) Wo die staatliche Teuerungszulage ganz zur Auszahlung kommt,
beträgt sie mit diesem 5 °/„ - Zuschlag 180 Jl, bezw. 90 ^Ä, statt 100 fl. und
bezw. 50 fl.
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2. Der geringste Bezug eines ständigen Schulverwesers und
der weltlichen Lehrerinnen beträgt 604 Mk. 30 Pf., der der Hilfs¬
lehrer, Schulverweserinnen und Hilfslehrerinnen 518 Mk. 60 Pf., ab¬
gesehen von etwaigen Erhöhungen aus Kreisfonds.

3. Diese Gehaltsaufbesserungen erleiden durch alle von 1878
an neu anfallenden Bezüge und Zuschüsse aus Stiftungen, Gerneinde-
kassen etc. keine Abminderung.

4. Alle wirklichen Schullehrer und weltlichen Lehrerinnen,
dann alle ständigen Schulverweser und weltlichen Verweserinnen
erhalten Dienstalterszulagen und zwar die Schullehrer von je
,90 Mk., alle übrigen das erstemal je 72 Mk. und in den weiteren
Zeitintervallen je 45 Mk. pro Jahr für die Dauer der Dienstesaktivität.
— Die erste Zulage erfolgt nach 5 Jahren, vom 1. Oktober des
Jahres nach dem Seminaraustritt gerechnet. Die zweite Dienst¬
alterszulage wird nach vollendetem 10., die dritte nach vollen¬
detem 13., die vierte nach vollendetem 15., die fünfte nach vollen¬
detem 20. u. s. f. nach je fünf Jahren weiterer Dienstleistung
gewährt.

5. Jedem vor dem 40. Dienstjahre unverschuldet dienstun¬
tauglich gewordenen Lehrer kommt ein gesetzlicher
Unterhaltsbeitrag von 771 Mk. 40 PI, denjenigen, welche
nach dem 40. Dienstjahre pensioniert wurden, von 811 Mk. 40 Pf.
und seit 1896 1 Dritteil der zuletzt bezogenen Dienstalters¬
zulage zu. (Vor 1896 pensionierten Lehrern und Lehrerinnen,
sodann Lehrerrelikten werden aufscrdem Unterstützungen gewährt.)

Schulverwesern und Schulgehilfen, sowie weltlichen
Lehrerinnen, Verweserinnen und Hilfslehrerinnen wird
im Falle unverschuldeter Dienstuntauglichkeit ein staatlicher Unter¬
haltsbeitrag von 480 Mk. zugewiesen.

6. Jeder Witwe eines Lehrers, Verwesers oder Schulgehilfen
wird, so lange sie sich nicht wieder verehelicht, eine jährliche
Staatsunterstützung von 300 Mk., den ehelichen Doppel waisen
eines Lehrers eine solche von 160 Mk., den ehelichen einfachen
Waisen eine solche von 100 Mk., und zwar den Knaben bis zum 18.,
den Mädchen bis zum vollendeten 16. Lebensjahre gewährt. —

(Die vorstehenden Gehalts- und Pensionsangaben beziehen sich
nur auf die gesetzlich garantierten Mindestgehalte und er¬
leiden je nach den Zuschüssen der Kreis- und Ortsgemeinden eine
entsprechende Erhöhung.)
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§ 33-
II. Von der Schule.

I. Arten der Schulen.
Mit Rücksicht auf das vorgesteckte Ziel teilt man die

Schulen in niedere, mittlere und höhere. Höhere Schulen
oder Hochschulen sind die Universitäten, technischen Hoch¬
schulen, Lyceen und Akademien. Zu den mittleren Schulen
rechnet man die humanistischen Bildungsanstalten (Latein¬
schulen und Gymnasien), die Realanstalten (Realschulen,
Realgymnasien, Industrieschulen), die Lehrerbildungs¬
anstalten und die höheren Bürgerschulen. Zu den niederen
Schulen gehören alle Arten der Volksschule: die Werktags-,
Sonntags-, die gewerblichen und landwirtschaft¬
lichen Fortbildungs-, die Handarbeitsschulen etc.
Die Volksschulen sind entweder christliche (katholische
und evangelische oder protestantische), oder jüdische, oder
simultane (konfessionell gemischte) Schulen. Nach dem
Geschlechte unterscheidet man Knaben- und Mädchen¬
schulen und solche mit vereinigten Geschlechtern; nach
dem Orte ihrer Existenz Stadt- und Landschulen. (Vgl.
Bd. 1 § 87.)

Hier ist nur von der Volksschule (deutschen Schule) die
Rede. (§ 18.)

2. Äufsere Einrichtungen der Volksschulen.
Bei Wahl des Platzes für ein Sc hui haus soll die Be¬

schaffenheit von Grund und Boden, die Lage in Bezug auf
Wind und Wetter, sowie auf Entfernung, der Anstrich und die
Benutzung der Nachbargebäude in Betracht gezogen werden.

Bezüglich der Raumverhältnisse der Schule ist vor¬
geschrieben, dafs kein Schulzimmer unter 34 qm Bodenfläche
und die lichte Minimalhöhe des Schulzimmers ca. 3 m haben
solle. Auf einen Schüler hat (Gänge, sowie Lehrer-, Tafel- und
Ofenplatz eingerechnet) eine Bodenfläche von mindestens 0,7 qm,
mithin ein Luftraum von ungefähr 2 cbm zu kommen. —
Die Aborte sollen so eingerichtet sein, dafs Sitze und Pissoir
getrennt sind und jedes Schulzimmer seinen eigenen Abort,
bei Kindern beider Geschlechter aber deren zwei hat. — Bei
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Erbauung, Erweiterung und Reparatur der Schulhäuser ist der
Bezirksarzt mit seinen Erinnerungen zu vernehmen.

Die Beleuchtung soll durch grofse Fenster geschehen;
kleinere dürfen wenigstens nicht tiefer als 1,15 m über dem
Zimmerboden stehen. Um möglichst reichlichen Lichtzutritt
zu gewähren, sollen die Wände der Fensternischen nach dem
Zimmer zu stark abgeschrägt sein. Störendes Sonnenlicht ist
durch Rouleaux oder durch matte Glasscheiben abzuhalten.
Die Aufstellung von Subsellien hat so zu geschehen, dafs die
Schüler das Licht von der linken Seite her erhalten.

Die Beheizung ist so einzurichten, dafs die Zimmer¬
temperatur in einer Höhe von 1,15 m über dem Fufsboden
auf -f-12° R. erhalten werden kann.

Die Lüftung der Schulzimmer soll hauptsächlich aufser
der Schulzeit durch Offnen der Thüren und Fenster geschehen,
auf gleiche Weise aber auch in den Zwischenpausen, wenn die
Kinder das Zimmer verlassen haben. — Eine stete Lüftung
des Schulzimmers auch während des Unterrichts ist durch be¬
wegliche Klappfenster zu bewirken.

Die Reinigung und Reinhaltung des Schulzimmers und
aller Teile des Schulhauses, besonders auch der Abtritte, ist
streng zu überwachen.

Die wichtigsten Einrichtungsgegenstände des Schul¬
zimmers sind die Subsellien, d. h. die Schultische mit den
Schulbänken. Sie müssen im allgemeinen so konstruiert sein,
dafs weder die Sehkraft, noch die normale Körperhaltung der
Kinder benachteiligt werden. Dieser Forderung entsprechen
sie, wenn hinsichtlich der Höhe von Tisch und Bank, bezüg¬
lich ihres Abstandes voneinander und in Bezug auf die Neigung
der Tischplatte die rechten Verhältnisse bestehen und eine
zweckmäi'sige Rücklehne angebracht ist. Im einzelnen sind
sie nach den in den verschiedenen Regierungsbezirken vor¬
geschriebenen Plänen anzufertigen.

Der Lehrtisch mufs einen verschliei'sbaren Raum ent¬
halten zur Aufbewahrung der Klassenbücher und solcher Gegen¬
stände, die der Lehrer für den Unterricht nötig hat. — Der
Lehrtisch (mit Stuhl) ist auf einen Tritt zu stellen, damit der
Lehrer von seinem höheren Staudpunkte aus leicht einen Über¬
blick über die ganze Klasse gewinnt.
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Zur Ausstattung eines Klassenzimmers ist auch ein Schul¬
schrank nötig, in welchem die Schulakten, Bücher, Hefte, Wand¬
fibeln, Zeichenvorlagen etc. aufzubewahren sind. Ferner gehören
in ein wohleingerichtetes Sehulzimmer: Kleiderrechen, beweg¬
liche Stative, eine Uhr, ein Thermometer, ein Wasserbecken mit
Flasche etc. (Von den Lehrmitteln war S. 106 f. die Rede.)

3. Innere Einrichtung der Volksschulen.
a) Klasseneinteilung. Unter Klasse versteht man in

der Schulsprache eine Anzahl von Schülern, die in einem
Lehrzimmer ein und denselben Unterricht, in der Regel auch
von ein und demselben Lehrer erhalten. (Auch das Lehrzimmer
wird häufig Klasse genannt.) — Unterrichtet nur ein Lehrer
sämtliche Schüler, so nennt man die Schule eine einklassige
(ungeteilte); wird die Schülermasse aber getrennt von mehreren
Lehrern unterwiesen, so entstehen zwei-, drei-, vier- und
mehrklassige Schulen. Unterrichtet in einer zweiklassigen
Schule nur ein Lehrer (vormittags die Oberklasse, nachmittags
die Unterklasse), so nennt man die Schule Halbtagsschule
(mit Abteilungsunterricht). Da die gesetzliche Schulzeit für
Werktagsschüler in Bayern sieben Jahre beträgt, so ergibt
sich das Siebenklassensystem als die äufserste Grenze der
Jahresklassen. Dagegen kann ein greiseres Schulsystem durch
Trennung nach Geschlechtern auf 14 Klassen (7 Knaben- und
7 Mädchenklassen) und bei durchweg hiezu errichteten Parallel¬
klassen auf 28 Klassen gebracht werden.

Die Schüler eines Jahrganges bilden eine Jahresklasse, die
Jahresklassen aber erscheinen als Grundlage der 3, resp. 4 Unter¬
richtsperioden oder Lehr stufen, welche sich mit Rücksicht auf
den Kenntnisstand der Schüler ergeben und Ordnungsklassen
genannt werden, wobei die einzelnen Jahresklassen dann Abteilungen
bilden, wie dies folgende Übersicht anzeigt:

a) [I.] Vorbereitungsklasse = 1. Schuljahr.
unt. Abteilung
2. Schuljahr,

I. Unterklasse
(auch Elementarklasse

genannt.) b) [IL] Elementarklasse =

IL Mittelklasse

III. Oberklasse

[III.]

[IV.]

ob. Abteilung
3. Schuljahr.

unt. Abteilung 4. Schuljahr.
ob. Abteilung 5 Schuljahr.
uut. Abteilung 6. Schuljahr.
ob. Abteilung 7. Schuljahr.

i
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Die Volksschule hat fast durchweg Klassen Unterricht,
während in den höheren Schulen der Fachunterricht vorherrscht.
Der Klassenunterricht ermöglicht eine intensivere erziehliche
Einwirkung, da Zucht und Lehre in einer Hand sind; der Fach¬
unterricht dagegen führt zu einer gröfseren Tüchtigkeit des
Lehrenden in seinem Fache und gewährt dem Schüler durch
die wechselnden Lehrpersonen mancherlei äufsere Anregungen.
Doch werden diese Vorteile von den Nachteilen überwogen.

b) Die Schulpflichtigkeit. Innerhalb eines Schul-
sprengels, der eine oder mehrere politische Gemeinden (oder
Teile derselben) umfassen kann, ist in Bayern die Jugend
beiderlei Geschlechtes verpflichtet, vom vollendeten 6. bis zum
vollendeten 13. Lebensjahre die Werktagsschule, vom 13.
bis zum vollendeten 16. Lebensjahre die Sonntagsschule zu
besuchen. Befreit sind davon nur diejenigen, welche eine
höhere Lehranstalt frequentieren oder mit Genehmigung der
Schulbehörden Privatunterricht erhalten. Versäumnisse der
Schulpflichtigen sind nach Beendigung des Unterrichts in die
Absenten liste als entschuldigte oder unentschuldigte zu
weiterer Behandlung einzutragen.

Die Werktags- und Sonntagsschulpflicht endigt mit einer
Entlassungsprüfung, welcher die Aushändigung des Schul-
entlafsscheines folgt.

Das Schuljahr beginnt in der Regel in Landschulen mit
dem 1. Mai, in vielen Stadtschulen mit dem 1. oder 15. Sep¬
tember. In Betreff der Ferien sind allgemeine Normen ge¬
geben, die in den einzelnen Regierungsbezirken den Verhält¬
nissen angepafst werden.

Über die tägliche Unterrichtszeit bestehen ebenfalls
keine allgemein gültigen Bestimmungen, doch wird sie im
Winter durchschnittlich zu fünf Stunden (drei vor- und zwei
nachmittags) angenommen. Mittwoch und Samstag nachmittags
ist fast durchweg schulfrei. Die Landschulen haben im Sommer¬
semester täglich nur 3 Stunden Unterrichtszeit. — Für den
Lehrer beträgt die übliche Stundenzahl in der Werktagsschule
wöchentlich 25 bis 28 oder 30 Stunden (in der Sonn- und
Feiertagsschule in der Regel 2 Stunden). Landschullehrer haben
im Sommer wöchentlich 18 Stunden Unterricht zu erteilen.

Die Unterrichtsgegenstände, ihre Verteilung und
Anordnung sind ausführlich im 2. Abschnitte behandelt.

I
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§34.

III. Vom Schulregiment.
1. Das gesamte Schulwesen eines Landes wird durch Gesetze

und Verordnungen geregelt. In Bayern haben alle vor 1818 er¬
schienenen Schulverordnungon und ihre erfolgten Abänderungen
Gesetzeskraft, wie z. B. der von 1804 datierende, 1811 revidierte
Lehrplan mit einer näheren Bestimmung der Lehrordnung. Gesetze
im verfassungsmäfsigen Sinne hat erst die neuere Zeit geschaffen.
(Sachsen, Baden, Württemberg, Hessen, Österreich etc.) Bayern
hat kein Schulgesetz, welches alle einschlägigen Schulverhält¬
nisse regelt. Einzelnes, wie die Heimat, Ansässigmachimg und Ver¬
ehelichung der Schullehrer ist in anderweitigen Gesetzen, »die Auf¬
bringung des Bedarfs für die deutschen Schulen« durch ein
besonderes Gesetz (10. November 1861) geordnet worden. Die staat¬
lichen Aufbesserungszuschüsse und Alterszulagen sind durch Finanz¬
gesetze festgestellt.

2. Die Schulbehörden haben den richtigen Vollzug der
bestehenden Schulordnungen zu überwachen.

Die oberste Staatsschulbehörde in Bayern ist das
Königl. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheiten. Sein Wirkungskreis erstreckt sich
auf die oberste Leitung und Beaufsichtigung aller Zivilbildungs¬
anstalten, auf die Unterbreitung von Vorschlägen beim Staats¬
oberhaupte betreffs der Ernennung von Schulvorständen etc.,
auf die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, die Erlassung von
Vollzugsvorschriften, die letztinstanzliche Entscheidung in Streit¬
fragen, sofern diese nicht vor einen Gerichtshof gehören, etc.

Der obersten Schulbehörde sind die Kreisschulbehörden
untergeordnet, deren Vorstände die Kgl. Regierungs¬
präsidenten sind. Zur Kreisschulbehörde gehört ferner der
Kreisschulreferent, d.h. ein Regierungsrat oder-Assessor
der Kammer des Innern, dann das Kreisscholarchat und
die Kreisschulinspektoren (besoldete Kreisscholarchen).
Der Kreisschulbehörde steht die Aufsicht und Leitung des Er-
ziehungs- und Schulwesens im Kreise, die Erlassung von Voll-
zugsvorschriften, die zweitinstanzliche Entscheidung in Streit¬
fällen, die Ernennung der Schullehrer etc. zu.

Ihr unterstehen die Distriktsschulbehörden. Die
Distriktsschulbehörde wird gebildet von der Distriktspolizei-



126 A. U. Schulkunde.

behörde (Bezirksamt) und dem Distriktsschulinspektor. Sie
ist mit der Beaufsichtigung und Visitation der Schulen des
Distriktes, mit der Überwachung des Lehrpersonals, der Ver¬
tretung der Rechte aller Schulinteressenten etc. beauftragt. In
den unmittelbaren Städten (r. d. Rh.) ist die Stadtschul¬
kommission Distriktsschulbehörde, der Stadtschulreferent
Distriktsinspektor. In etlichen Städten hat man Fachmänner
als Stadtschulreferenten (Schulräte) aufgestellt und ihnen gleich¬
zeitig das Amt eines Stadtschulkommissärs, Bezirksschul¬
inspektors etc. übertragen.

Die Ortsschulbehörde, im diesseitigen Bayern Lokal¬
schulinspektion (in den unmittelbaren Städten Bezirks¬
schulinspektion), in der Pfalz Ortsschulkommission ge¬
nannt, hat die inneren und äufseren Angelegenheiten der ört¬
lichen Volksschulen zu ordnen. Der Lehrer steht disziplinar
unter dem Lokal- und dem Distriktsschulinspektor, welche
Geistliche und mit der technischen Schulleitimg betraut sind,
während in äufseren Angelegenheiten der Orts- und Distrikts¬
polizeibehörde die Initiative gebührt.

Hilfsmittel: Böhm, J., Die Organisation der Volksschule. Nörd-
lingen, 1875. — Englmann, Das bayerische Volksschurwesen. 4. Aufl.
von Stingl, Dr. E., München, 1897. — Königlich allerhöchste
Verordnung: Die Bildung der Schullehrer in Bayern betr. 1866. —
Kittel, Dr. Aug., Das Wissensnötigste aus der Volksschulordnung des
Königreichs Bayern. Speyer, 1876. — Ministerialblatt für Kirchen-
und Schulangelegenheiten. München.
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